
7, S i t z u n g d e s S t e i e r m ä r k i s c h e n L a n d t a g e s 

VI. Periode — 29. November 1965. 

I n h a l t : 
A u f l a g e n : 

Regierungsvorlage, zu Einl.-Zahl 34, zum Antrag 
der Abgeordneten Dr. Pittermann, Neumann, Lind, 
Koller, Karl Lackner und Ritzinger, betreffend Be
hebung der Frostschäden auf Bundes- und Landes
straßen (74). 

Zuweisung an den Verkehrs- und volkswirtschaft
lichen Ausschuß (74). 

Regierungsvorlage, zu Einl.rZahl 38, zum Antrag 
der Abgeordneten Ritzinger, Nigl, Jamnegg und Karl 
Lackner, betreffend die Schaffung einer Zulage für 
die Bediensteten der Landes-Sonnenheilstätte Stolz
alpe; 

Regierungsvorlage, Einl.-Zahl 119, über die Zuer-
kennung eines außerordentlichen Versorgungsgenus
ses an die geschiedene Ehegattin des am 11. Septem
ber 1965 verstorbenen Amtssekretärs der Steiermär
kischen Landesregierung Franz Eisenberger, Frau 
Irmgard Eisenberger; 

Regierungsvorlage, Einl.-Zahl 120, über die Ge
währung eines außerordentlichen Versorgungsgenus
ses an die Witwe nach dem ehemaligen Distriktsarzt 
Med.-Rat Dr. Robert Kowald, Frau Katharina Kowald; 

Regierungsvorlage, Einl.-Zahl 121, über den Ver
kauf der landeseigenen Schottergrube Trössing; 

Regierungsvorlage, Einl.-Zahl 122, über die Bedek-
kung außer- und überplanmäßiger Ausgaben gegen
über dem Landesvoranschlag 1965 — 2. Bericht; 

Regierungsvorlage, Einl.-Zahl 126, über den An
kauf der Realität, EZ. 1162, KG. Wetzeisdorf, von 
den Ehegatten Gottfried und Maria Wurzinger zu 
einem Kaufpreis von 250.000 S; 

Regierungsvorlage, Beilage Nr. 10, Gesetz, mit dem 
das Behindertengesetz abgeändert wird; 

Regierungsvorlage, Beilage Nr. 11, Gesetz, mit dem 
das Blindenbeihilfengesetz abgeändert wird; 

Regierungsvorlage, Einl.-Zahl 131, betreffend die 
Übernahme der Landesbürgschaft für Darlehen an 
Förderungswerber im Sinne des Wolmbauförde-
rungsgesetzes 1954; 

Regierungsvorlage, Beilage Nr. 14, Gesetz über den 
Landeshaushalt für das Jahr 1966; 

Regierungsvorlage, Einl.-Zahl 133, über den Lan
desvoranschlag 1966, den Dienstpostenplan und den 
Kraftfahrzeugsystemisierungsplan. 

Redner: Erster Landeshauptmannstellvertreter DDr. 
Schachner-Blazizek (76). 

Regierungsvorlage, Einl.-Zahl 134, über die Zuer-
kennung einer außerordentlichen Zulage zur Wit
wenpension an die Witwe nach dem Amtssekretär 
der Steiermärkischen Landesregierung Johann Gom-
botz, Frau Margarete Gombotz; 

Regierungsvorlage, Einl.-Zahl 136, über die Erhö
hung der im Ausmaß von fixen Beträgen gewährten 
außerordentlichen Versorgungsgenüsse zur Anpas
sung an die gesteigerten Lebenshaltungskosten; 

Regierungsvorlage, Einl.-Zahl 135, über die Zuer-
kennung eines außerordentlichen Versorgungsgenus
ses an Alfred Kastner, Waise nach Bezirksforstin
spektor der Steiermärkischen Landesregierung Her
mann Kastner (74); 

Zuweisung dieser Geschäftsstücke an den Finanz
ausschuß (74); 

Antrag, Einl.-Zahl 101, der Abgeordneten Buchber-
ger, Pölzl, Dipl.-Ing. Schaller, Feldgrill und Kollegen, 
betreffend die Übernahme der Naintscherstraße im 
Gebiet der Gemeinde Naintsch und St. Kathrein am 
Offenegg; 

Antrag, Einl.-Zahl 102, der Abgeordneten Buch-
berger, Pölzl, Dipl.-Ing. Schaller, Prenner und Kolle
gen, betreffend die Übernahme der Reichendorfer-
Kulm-Straße im Gebiet der Gemeinden Reichendorf 
und Puch bei Weiz; 

Antrag, Einl.-Zahl 103, der Abgeordneten Jam
negg, Egger, Nigl, Dipl.-Ing. Fuchs, Dr. Pittermann, 
Burger und Schrammel, betreffend den Umbau der 
großen Krankensäle in den Landeskrankenanstalten; 

Antrag, Einl.-Zahl 104, der Abgeordneten Schram
mel, Koller, Lafer, Pabst, Buchberger, Prenner und 
Neumann, betreffend Schaffung der personellen, tech
nischen und finanziellen Voraussetzungen zur Grund
zusammenlegung ; 

Antrag, Einl.-Zahl 105, der Abgeordneten Neu
mann, Karl Lackner, Prenner und Dipl.-Ing. Fuchs, 
betreffend eine wirksamere Hilfeleistung bei Unwet
terkatastrophen und Unfällen; 

Antrag, Einl.-Zahl 106, der Abgeordneten Zagler, 
Schlager, Wuganigg, Zinkanell und Genossen, be
treffend bessere Ausrüstung der Feuerwehr für Kata
strophenfälle; 

Antrag, Einl.-Zahl 107, der Abgeordneten Seba
stian, Psonder, Lendl, Ileschitz und Genossen, betref
fend Einstufung der an den Landes-Kranken-, Heil-
und Pflegeanstalten bediensteten Krankenschwestern; 

Antrag, Einl.-Zahl 108, der Abgeordneten Vinzenz 
Lackner, Heidinger, Ileschitz, Zagler und Genossen, 
betreffend Befreiung von Werksstipendien von der 
Lohnsteuerpflicht; 

Antrag, Einl.-Zahl 109, der Abgeordneten Aichhol-
zei", Zinkanell, Klobasa, Heidinger und Genossen, be
treffend die Erstellung eines generellen Entwässe
rungsplanes im Gebiet von Leibnitz; 

Antrag, Einl.-Zahl 110, der Abgeordneten Wuga
nigg, Heidinger, Klobasa, Zinkanell und Genossen, 
betreffend Ausbau und Staubfreimachung der Landes
straße durch die Weizklamm; 

Antrag, Einl.-Zahl 111, der Abgeordneten Zagler,-
Dr. Klauser, Ileschitz, Zinkanell und Genossen, be
treffend die Förderung der Ansiedlung von Industrie
betrieben in der Weststeiermark; 

Antrag, Einl.-Zahl 112, der Abgeordneten Ileschitz, 
Gross, Loidl, Psonder und Genossen, betreffend Er
richtung von Blindfluganlagen auf dem Flughafen 
Graz-Thalerhof; 

Antrag, Einl.-Zahl 113, der Abgeordneten Hof
bauer, Vinzenz Lackner, Dipl.-Ing. Juvancic, Brandl 
und Genossen, betreffend die Übernahme der Ver
bindungsstraße zwischen der Gemeinde Weng und 
der Gesäusebundessstraße als Landesstraße; 

Antrag, Einl.-Zahl 114, der Abgeordneten Loidl, 
Vinzenz Lackner, Aichholzer, Dr. Klauser und Ge
nossen, betreffend die Erlassung von Richtlinien für 
die zeitliche Anordnung und Durchführung von Bau
maßnahmen (75); 

Zuweisung der Anträge an die Landesregierung 
(75). 
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Regierungsvorlage, Beilage Nr. 7, Gesetz, mit dem 
das Gemeindebedienstetengesetz 1957 neuerlich ab^ 
geändert und ergänzt wird (Gemeindebediensteten
gesetznovelle 1965); 

Regierungsvorlage, Beilage Nr. 8, Gesetz, mit dem 
für die Gemeinden des Landes Steiermark mit- Aus
nahme der Städte mit eigenem Statut eine Gemein
deordnung erlassen wird (Gemeindeordnung 1965); 

Regierungsvorlage, Beilage Nr. 9, Gesetz, mit dem 
ein Statut für die Landeshauptstadt Graz erlassen 
wird (Statut der Landeshauptstadt Graz 1965); 

Regierungsvorlage, Einl.-Zahl 123, über die Erhe
bung der im politischen Bezirk Judenburg gelegenen 
Gemeinde Zeltweg zur Stadt; 

Regierungsvorlage, Einl.-Zahl 124, über die Erhe
bung der im politischen Bezirk Liezen gelegenen Ge
meinde Trieben zum Markt; 

Regierungsvorlage, Einl.-Zahl 125, über die Erhe
bung der im politischen Bezirk Graz-Umgebung ge
legenen Gemeinde Kaisdorf bei Graz zum Markt; 

Regierungsvorlage, Beilage Nr. 12, Landesverfas
sungsgesetz über die nassen Grenzen zwischen der 
Republik Österreich (Land Steiermark) und der So
zialistischen Föderativen Republik Jugoslawien (75); 

Zuweisung dieser Geschäftsstücke an den Gemein
de- und Verfassungsausschuß (75). 

E i n g e l a n g t : 

Ersuchen des Bundespolizeikommissariates Leoben 
vom 14. Oktober 1965 um Aufhebung der Immunität 
des Landtagsabgeordneten Siegmund Burger zur be
hördlichen Verfolgung wegen eines Verkehrsunfalles, 
Einl.-Zahl 115(75). 

Zuweisung an den Gemeinde- und Verfassungs
ausschuß (75). 

A n t r ä g e : 

Antrag der Abgeordneten Lafer, Koller, Dipl.-Ing. 
Schaller und Schrammel auf Übernahme der Gemein
destraße Fladnitz—Hofstätten in das Landesstraßen
netz (76); 

Antrag der Abgeordneten Ritzinger, Schaffer, Bur
ger und Pabst, betreffend Übernahme der Sölkpaß-
Straße als Landesstraße; 

Antrag der Abgeordneten-Lafery-Koller, -Dipl.-Ing. 
Schaller, Buchberger, Dr. Pittermann und Schrammel, 
betreffend die Errichtung einer landwirtschaftlichen 
Mittelschule für die Ost-, West- und Mittelsteier
mark; 

Antrag der Abgeordneten Lafer, Koller, Dipl.-Ing. 
Schaller und Schrammel auf Übernahme der Gemein
destraße Kohlberg—Paldau in das Landesstraßen
netz; 

Antrag der Abgeordneten Buchberger, Prenner, 
Schrammel und Pabst, betreffend Auflassung von 
Gendarmeriepostenkommandos; 

Antrag der Abgeordneten Brandl, Lendl, Vinzenz 
Lacknef, Hofbauer und Genossen, betreffend die Rest
elektrifizierung der Ortschaft Gollrad und Umgebung 
in der Gemeinde Gußwerk; 

Antrag der Abgeordneten Klobasa, Heidinger, Wu-
ganigg, Meisl und Genossen, betreffend Betriebs
gründungen in der Oststeiermark; 

Antrag der Abgeordneten Sebastian, Schlager, 
Brandl, Hofbauer und Genossen, betreffend zeitge
rechte Fertigstellung der stenographischen Berichte 
(76). 

M i t t e i l u n g : 

Mitteilung über die schriftliche Beantwortung einer 
Anfrage des Abgeordneten Schlager an den Ersten 
Landeshauptmannstellvertreter DDr. Schachner-Blazi-
zek, betreffend die Gewährung von Zinsenzuschüs
sen an Gemeinden für Kredite zur Errichtung von 
Schulbauten (76). 

A n f r a g e n : 

Dringliche Anfrage der Abgeordneten Dipl.-Ing. 
DDr. Götz und Scheer an Landesrat Dr. Niederl, be
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treffend die Überprüfung und Kontrolle von Entschä
digungen in Katastrophenfällen. 

Unterstützungsfrage (76). 
Begründung der Anfrage: Abg. Dipl.-Ing. DDr 

Götz (101); 
Beantwortung der Anfrage: Ländesrat Dr. Niederl 

(101). 

V e r h a n d l u n g e n : 

1. Bericht des Volksbildungsausschusses, Beilage 
Nr. 13, über die Regierungsvorlage, Beilage Nr. 1, 
Gesetz über das Kindergartenwesen und Hortwesen 
in Steiermark (Steiermärkisches Kindergarten- und 
Hortegesetz). 

Berichterstatter: Abg. Dr. Alfred Rainer (82). 
Redner: Abg. Leitner (82), Abg. Egger (83), Abg. 

Dr. Klauser (86), Abg. Dipl.-Ing. DDr. Götz (89). 
Annahme des Antrages (90). 

2. Bericht des Finanzausschusses über die Regie
rungsvorlage, Einl.-Zahl 14, betreffend den Rech
nungshofbericht vom 4. November 1964, über das Er
gebnis der Überprüfung der Steirischen Wasserkraft-
und Elektrizitäts-AG. im Jahre 1963. 

Berichterstatter: Abg. Dr. Christoph Klauser (901. 
Redner: Abg. Leitner (90), Abg. Dipl.-Ing. DDr. 

Götz (92). 
Annahme des Antrages (95). 

3. Bericht des Finanzausschusses über die Regie
rungsvorlage, Einl.-Zahl. 80, über den Abverkauf von 
landeseigenen zum Gutsbestand der Landes-Land-
wirtschaftssdiule Grottenhof-Hafendorf gehörigen 
Grundstücken an Josef. Wojnar in Kapfenberg. 

Berichterstatter: Abg. Johann Pabst (95). 
Annahme des Antrages (95). 

4. Bericht des Finanzausschusses über die Regie
rungsvorlage, Einl.-Zahl 81, über den Abverkauf von 
landeseigenen zum Gutsbestand der Landes-Land-
wirtschaftsschule Grottenhof-Hafendorf gehörigen 
Grundstücken an die Bauunternehmung G. Fröhlich 
in Kapfenberg. 

Berichterstatter: Abg. Johann Pabst (95). 
Annahme des Antrages (96^ 

5. Bericht des Finanzausschusses über die Regie
rungsvorlage, Einl.-Zahl 82, über den Abverkauf eines 
landeseigenen zum Gutsbestand der Landes-Land-
wirtschaftsschule Grottehhof-Hafendorf gehörigen 
Grundstückes an Helmut Ropin in Kapfenberg. 

Berichterstatter: Abg. Johann Pabst (96). 
Annahme des Antrages (96). 

6. Bericht des Finanzausschusses über die Regie
rungsvorlage, Einl.-Zahl 83, betreffend die Übernah
me der Ausfallshaftung des Landes Steiermark für 
Darlehen an Förderungswerber, die eine Förderung 
aus dem Landeswohnbauförderungsfonds erhalten. 

Berichterstatter: Abg. Dipl.-Ing. Hans Georg Fuchs 
(96). 

Annahme des Antrages (96). 

7. Bericht des Finanzausschusses* über die Regie
rungsvorlage, Einl.-Zahl 84, über.'die Gebarung des 
Wohnbauföfderungsfonds für das Land Steiermark 
im Jahre 1964. r •... . 

Berichterstatter: Abg. Anton Nigl (96). 
Annahme des Antrages (97). "' 

8. Bericht des Finanzausschusses über die Regie-
. rungsvorlage, Elnl.rZahl 86, über die Zuerkennung 
eines außerordentlichen Versorgungsgenusses an den 
ehemaligen Vertragsbediensteten des höheren Dien
stes Dr. Walter Hafner. 

Berichterstatter: Abg. Johanna Jamnegg (97). 
Annahme des Antrages (97). 

9. Bericht des Finanzausschusses über die Regie
rungsvorlage, Einl.-Zahl" 87, über: die Zuerkennung 
einer außerordentlichen Zulage zur Witwenpension 
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an Ilse Mayer, Witwe nach dem Oberregierungsrat 
Dr. Friedrich Mayer. 

Berichterstatter: Abg. Josef Schlager (97). 
Annahme des Antrages (98). 
10. Bericht des Finanzausschusses über die Regie

rungsvorlage, Einl.-Zahl 91, über die Anschaffung 
einer schmalspurigen dieselelektrischen Lokomotive 
für die Steiermärkische Landesbahn Unzmarkt—Mau-
terndorf. 

Berichterstatter: Abg. Hermann Ritzinger (98). 
Annahme des Antrages (98). 
11. Bericht des Finanzausschusses über die Regie

rungsvorlage, Einl.-Zahl 92, über den Verkauf eines 
Grundstückes von 10.000 m2 in der KG. Oberreith 
zum Preise von 20 S pro m2 an die Marktgemeinde 
St. Gallen zum Bau einer neuen Volksschule. 

Berichterstatter: Abg. Bert Hofbauer (98). 
Annahme des Antrages (98). 

12. Bericht des Finanzausschusses über die Regie
rungsvorlage, Einl.-Zahl 94, über die Übernahme der 
Bürgschaft bis zu einem Höchstbetrag von 30.000 S 
aus einer zwischen dem österreichischen Verkehrs-
hüro und der Direktion der Steiermärkischen Landes
bahnen abzuschließenden Vereinbarung über den 
kömmissionsweisen Verkauf von Fahrausweisen. 
^Berichterstatter: Abg. Rupert Buchberger (98). 
Annahme des Antrages (99). 

13. Bericht des Finanzausschusses über die Regie
rungsvorlage, Einl.-Zahl 95, betreffend die Bestäti
gung der Wahl des Oberkurators und Oberkurator-
Stellvertreters der Landes-Hypothekenanstalt für 
Steiermark für die laufende Funktionsperiode. 

Berichterstatter: Abg. Franz Feldgrill (99). 
Annahme des Antrages (99). 
14. Bericht des Finanzausschusses über die Regie

rungsvorlage, Einl.-Zahl 96, über die Erhöhung des 
außerordentlichen Versorgungsgenusses der Frau 
Blanka Schuch. 

Berichterstatter: Abg. Edda Egger (99). 
Annahme des Antrages (99). 
15. Bericht des Finanzausschusses über die Regie

rungsvorlage, Einl.-Zahl 97, über die Erhöhung des 
außerordentlichen Versorgungsgenusses der Frau 
Theresia Trunk. 

Berichterstatter: Abg. Edda Egger (99). 
Annahme des Antrages (99). 
16. Bericht des Gemeinde- und Verfassungsaus

schusses über die Anzeige des Landeshauptmannes 
ökonomierat Josef Krainer gemäß §§ 22 und 28 des 
Landesverfassungsgesetzes, Einl.-Zahl 57. 

Berichterstatter: Abg. Dr. Alfred Rainer (99). 
Annahme des Antrages (100). 
17. Bericht des Gemeinde- und Verfassungsaus

schusses über die Anzeige des Landesrates Josef 
Gruber gemäß §§ 22 und 28 des Landesverfassungs
gesetzes, Einl.-Zahl 56. 

Berichterstatter: Abg. Dr. Alfred Rainer (100). 
Annahme des Antrages (100). 
18. Bericht des Gemeinde- und Verfassungsaus

schusses über das Ersuchen des Bezirksgerichtes Leo
ben um Zustimmung zur Strafverfolgung des Abg. 
Hermann Ritzinger wegen Übertretung gegen die 
körperliche Sicherheit nach §' 431 StG. (Verkehrsun
fall), Einl.-Zahl 89. 

Berichterstatter: Abg. Dr. Alfred Rainer (100). 
Annahme des Antrages (100). 
19. Bericht des Gemeinde- und Verfassungsaus

schusses über das Ersuchen des Bezirksgerichtes Leo
ben um Auslieferung des Abg. Vinzenz Lackner we
gen Übertretung nach §§ 18, 19 Abs. 2 Pressegesetz, 
Einl.-Zahl 90. 

Berichterstatter: Abg. Dr. Alfred Rainer (100). 
Annahme des Antrages (100). 
20. Bericht des Gemeinde- und Verfassungsaus

schusses über das Ersuchen, des Bundespolizeikommis
sariates Leoben vom 14. Oktober 1965 um Aufhebung 

der Immunität des Landtagsabgeordneten Siegmund 
Burger zur behördlichen Verfolgung wegen eines 
Verkehrsunfalles, Einl.-Zahl 115. 

Berichterstatter: Abg. Dr. Alfred Rainer (100). 
Annahme des Antrages (101). 
21. Bericht des Gemeinde- und Verfassungsaus

schusses über die Anzeige des Ersten Landeshaupt-
mahnstellvertreters DDr. Alfred Schachner-Blazizek 
gemäß §§ 22 und 28 des Landesverfassungsgesetzes, 
Einl.-Zahl 13. 

Berichterstatter: Abg. Dr. Alfred Rainer (101). 
Annahme des Antrages (101). 

Beginn der Sitzung: 10.35 Uhr. 

Präsident Dr. Kaan: Hoher Landtag! Ich eröffne 
die 7, Sitzung des Steiermärkischen Landtages in 
der laufenden VI. Periode und begrüße alle Er
schienenen. 

Das Haus ist vollständig versammelt. 

Zuerst gebe ich bekannt, daß heute der Voran
schlag für das Jahr 1966 aufliegt, und zwar das Ge
setz über den Landeshaushalt für das Jahr 1966, 
Beilage Nr. 14, mit der Regierungsvorlage, Einl.-
Zahl 133, über die Unterteilung der gesamten Zif
fern des Voranschlages in die einzelnen Gruppen, 
den Dienstpostenplan und den Kraftfahrzeugsyste-
misierungsplan. 

Vom Volksbildungsausschuß, vom Finanzausschuß 
und vom Gemeinde- und Verfassungsausschuß 
wurden seit der letzten Landtagssitzung eine Reihe 
von Geschäftsstücken erledigt, die wir auf die heu
tige Tagesordnung setzen können, und zwar: 

das Gesetz über das Kindergarten- und Hortwe
sen in Steiermark, Beilage Nr. 1. 

Der Volksbildungsausschuß hat sich in 4 Sitzun
gen mit dieser Vorlage befaßt. Der Bericht dieses 
Ausschusses über das Ergebnis der Beratungen ist 
in der heute aufliegenden Beilage Nr. 13 enthalten. 
Dieser Bericht kann, da er erst heute aufgelegt 
wurde, nur nach Abstandnahme von der 24stündi-
gen Auflagefrist behandelt werden. 

Weiters wurden erledigt: 

die Regierungsvorlage, Einl.-Zahl 14, betreffend 
den Rechnungshofbericht vom 4. November 1964, 
über das Ergebnis der Überprüfung der Steirischen 
Wasserkraft- und Elektrizitäts-AG. im Jahre 1963; 

die Regierungsvorlage, Einl.-Zahl 80, über den 
Abverkauf von landeseigenen zum Gutsbestand dei 
Landes-Landwirtschaitsschule Grottenhof-Hafendorf 
gehörigen Grundstücken an Josef Wojnar in Kap-
fenberg; 

die Regierungsvorlage, Einl.-Zahl 81, über den 
Abverkauf von landeseigenen zum Gutsbestand der 
Landes-Landwirtschaftsschule Grottenhof-Hafendorf 
gehörigen Grundstücken an die Bauunternehmung 
G. Fröhlich in Kapfenberg; 

die Regierungsvorlage, Einl.-Zahl 82, über den 
Abverkauf eines landeseigenen zum Gutsbestand 
der Landes-Landwirtschaftsschule Grottenhof-Ha
fendorf gehörigen Grundstückes an Helmut Ropin 
in Kapfenberg; 

die Regierungsvorlage, Einl.-Zahl 83, betreffend 
die Übernahme der Ausfallshaftung des Landes 
Steiermark für Darlehen an Förderungswerber, die 
eine Förderung aus dem Landeswohnbauförderungs-
fonds erhalten; 
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die Regierungsvorlage, Einl.-Zahl 84, über die 
Gebarung des Wohnbauförderungsfonds für das 
Land Steiermark im Jahre 1964; 

die Regierungsvorlage, Einl.-Zahl 86, über die Zu
erkennung eines außerordentlichen Versorgungsge
nusses an den ehemaligen Vertragsbediensteten des 
Höheren Dienstes Dr. Walter Hafner; 

die Regierungsvorlage, Einl.-Zahl 87, über die 
Zuerkennung einer außerordentlichen Zulage zur 
Witwenpension an Ilse Mayer, Wi twe nach dem 
Oberregierungsrat Dr. Friedrich Mayer; 

die Regierungsvorlage, Einl.-Zahl 91, über die 
Anschaffung einer schmalspurigen dieselelektrischen 
Lokomotive für die Steiermärkische Landesbahn 
Unzmarkt—Mauterndorf; 

die Regierungsvorlage, Einl.-Zahl 92, über den 
Verkauf eines Grundstückes von 10.000 m2 in der 
KG. Öberreith zum Preise von 20 S pro m2 an die 
Marktgemeinde St. Gallen zum Bau einer neuen 
Volksschule; 

die Regierungsvorlage, Einl.-Zahl 94, über die 
Übernahme der Bürgschaft bis zu einem Höchstbe
trag von 30.000 S aus einer zwischen dem ös te r re i 
chischen Verkehrsbüro und der Direktion der Steier-
märkischen Landesbahnen abzuschließenden Verein
barung über den kommissionsweisen Verkauf von 
Fahrausweisen; 

die Regierungsvorlage, Einl.-Zahl 95, betreffend 
die Bestätigung der Wahl des Oberkurators und 
Oberkurator-Stellvertreters der Landes-Hypothe-
kenanstal t für Steiermark für die laufende Funk
tionsperiode; 

die Regierungsvorlage, Einl.-Zahl 96, über die Er
höhung des außerordentlichen Versorgungsgenusses 
der Frau Blanka Schuch; 

die Regierungsvorlage, Einl.-Zahl 97, über die Er
höhung des außerordentlichen Versorgungsgenus
ses d e r Frau Theresia Trunk; 

die Anzeige des Landeshauptmannes ökonomie
rat Josef Krainer gemäß § §22 und 28 der Landes
verfassung, Einl.-Zahl 57; 

die Anzeige des Landesrates Josef Gruber ge
mäß §§ 22 und 28 des Landesverfassungsgesetzes, 
Einl.-Zahl 56; 

das Ersuchen des Bezirkgerichtes Leoben um Zu
stimmung zur Strafverfolgung des Abg. Hermann 
Ritzinger wegen Übertretung gegen die körperliche 
Sicherheit nach § 431 StG. (Verkehrsunfall), Einl.-
Zahl 89; 

das Ersuchen des Bezirksgerichtes Leoben um 
Auslieferung des Abg. Vinzenz Lackner wegen 
Übertretung nach den §§ 18, und 19 Abs. 2 Presse
gesetz, Einl.-Zahl 90. 

Wird gegen diese Tagesordnung und gegen die 
Abstandnahme von der 24stündigen Auflagefrist 
bezüglich der Beilage Nr. 13, Steiermärkisches Kin
dergartengesetz, ein Einwand erhoben? 

Dies ist nicht der Fall. 

Es liegen heute außer der erwähnten Beilage 
Nr. 13 folgende Geschäftsstücke auf: 

die Regierungsvorlage, zu Einl.-Zahl 34, zum An
trag der Abgeordneten Dr. Pittermann, Neumann, 
Lijld, Koller, Karl Lackner und Ritzinger, betreffend 
Behebung der Frostschäden auf Bundes- und Landes-
straßenv 
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diese Vorlage wird dem Verkehrs- und Volkswirt-, 
schaftlichen Ausschuß zugewiesen; 

die Regierungsvorlage, zu Einl.-Zahl 38, zum An
trag der Abgeordneten Ritzinger, Nigl, J amnegg 
und. Karl Lackner, betreffend die Schaffung einer 
Zulage für die Bediensteten der Landes-Sonnenheil-
stätte Stolzalpe; 

die Regierungsvorlage, Einl.-Zahl 119, über die 
Zuerkennung eines außerordentlichen Versorgungs
genusses an die geschiedene Ehegattin des am 
1. September 1965 verstorbenen Amtssekretärs der 
Steiermärkischen Landesregierung Franz Eisenber-
ger, Frau Irmgard Eisenberger; 

die Regierungsvorlage, Einl.-Zahl 120, über die 
Gewährung eines außerordentlichen Versorgungsge
nusses an die Wi twe nach dem ehemaligen Distrikts
arzt Med.-Rat Dr. Robert Kowald, Frau Katharina 
Kowald; 

die Regierungsvorlage, Einl.-Zahl 121, über den 
Verkauf der landeseigenen Schottergrube Trössing; 

die Regierungsvorlage, Einl.-Zahl 122, über die 
Bedeckung außer- und überplanmäßiger Ausgaben 
gegenüber dem Landesvoranschlag 1965 — 2. Be
richt; 

die Regierungsvorlage, Einl.-Zahl 126, über den 
Ankauf der Realität, EZ. 1162, KG. Wetzeisdorf, von 
den Ehegatten Gottfried und Maria Wurzinger zu 
einem Kaufpreis von 250.000 S; 

die Regierungsvorlage, Beilage Nr. 10, Gesetz, 
mit dem das Behindertengesetz abgeändert wird; 

die Regierungsvorlage, Beilage Nr. 11, Gesetz, 
mit dem das Blindenbeihilfengesetz abgeändert 
wird; 

die Regierungsvorlage, Einl.-Zahl 131, betreffend 
die Übernahme der Landesbürgschaft für Darlehen 
an Förderungswerber im Sinne des Wohnbauförde-
rungsgesetzes 1954; 

die Regierungsvorlage, Beilage Nr. 14, Gesetz 
über den Landeshaushalt für das Jahr 1966; 

die Regierungsvorlage, Einl.-Zahl 133, über den 
Landesvoranschlag 1966, den Dienstpostenplan und 
den Kraftfahrzeugsystemisierungsplan. 

Aus technischen Gründen kann ein Teil der An
lage 1 und der Dienstpostenplan erst nachträglich 
verteilt werden; 

die Regierungsvorlage, Einl.-Zahl 134, über die 
Zuerkennung einer außerordentlichen Zulage zur 
Witwenpension an die Wi twe nach dem Amtssekre
tär der Steiermärkischen Landesregierung Johann 
Gombotz, Frau Margarete Gombotz; 

die Regierungsvorlage, Einl.-Zahl 136, über die 
Erhöhung der im Ausmaß von fixen Beträgen ge
währten außerordentlichen Versorgungsgenüsse zur 
Anpassung an die gesteigerten Lebenshaltungsko
sten; 

die Regierungsvorlage, Einl.-Zahl 135, über die 
Zuerkennung eines außerordentlichen Versorgungs
genusses an Alfred Kastner, Waise nach Bezirks
forstinspektor der Steiermärkischen Landesregie
rung Hermann Kastner; 

diese erwähnten Geschäftsstücke werden dem Fi
nanzausschuß zugewiesen. 

Folgende Anträge liegen auf: 

der Antrag, Einl.-Zahl 101, der Abgeordneten 
Buchberger, Pölzl, Dipl.-Ing. Schaller, FeldgriÜ und 



7. Sitzung des Steierm. Landtages, VI. Periode. — 29. November 1965. 75 

Kollegen, betreffend die Übernahme der Naintscher-
straße im Gebiet der Gemeinden Naintsch und 
St. Kathrein am Offenegg; 

der Antrag, Einl.-Zahl 102, der Abgeordneten 
Buchberger, Pölzl, Dipl.-Ing. Schaller, Prenner und 
Kollegen, betreffend die Übernahme der Reichen-
dorfer-Kulm-Straße im Gebiet der Gemeinden Rei
chendorf und Puch bei Weiz; 

der Antrag, Einl.-Zahl 103, der Abgeordneten 
Jamnegg, Egger, Nigl, Dipl.-Ing. Fuchs, Dr. Pitter
mann, Burger und Schrammel, betreffend den Um
bau der großen Krankensäle in den Landeskranken
anstalten; 

der Antrag, Einl.-Zahl 104, der Abgeordneten 
Schrammel, Koller, Lafer, Pabst, Buchberger, Pren
ner und Neumann, betreffend Schaffung der perso
nellen, technischen und finanziellen Voraussetzun
gen zur Grundzusammenlegung; 

der Antrag, Einl.-Zahl 105, der Abgeordneten 
Neumann, Karl Lackner, Prenner und Dipl.-Ing. 
Fuchs, betreffend eine wirksamere Hilfeleistung bei 
Unwetterkatastrophen und Unfällen; 

der Antrag, Einl.-Zahl 106, der Abgeordneten 
Zagler, Schlager, Wuganigg, Zinkanell und Genos
sen, betreffend bessere Ausrüstung der Feuerwehr 
für Katastrophenfälle; 

der Antrag, Einl.-Zahl 107, der Abgeordneten Se
bastian, Pspnder, Lendl, Ileschitz und Genossen, be
treffend Einstufung der an den Landes-Kranken-, 
Heil- und Pflegeanstalten bediensteten Kranken
schwestern; 

der Antrag, Einl.-Zahl 108, der Abgeordneten Vin
zenz Lackner, Heidinger, Ileschitz, Zagler und Ge
nossen, betreffend Befreiung von Werksstipendien 
von der Lohnsteuerpflicht; 

der Antrag, Einl.-Zahl 109, der Abgeordneten 
Aichholzer, Zinkanell, Klobasa, Heidinger und Ge
nossen, betreffend die Erstellung eines generellen 
Entwässerungsplanes im Gebiet von Leibnitz; 

der Antrag, Einl.-Zahl 110, der Abgeordneten Wu
ganigg, Heidinger, Klobasa, Zinkanell und Genos
sen, betreffend Ausbau und Staubfreimachung der 
Landesstraße durch die Weizklamm; 

der Antrag, Einl.-Zahl 111, der Abgeordneten Zag
ler, Dr. Klauser, Ileschitz, Zinkanell und Genossen, 
betreffend die Förderung der Ansiedlung von Indu
striebetrieben in der Weststeiermark; 

der Antrag, Einl.-Zahl 112, der Abgeordneten Ile
schitz, Groß, Loidl, Psonder und Genossen, betref
fend Errichtung von Blindfluganlagen auf dem Flug
hafen Graz-Thalerhof; 

der Antrag, Einl.-Zahl 113, der Abgeordneten Hof
bauer, Vinzenz Lackner, Dipl.-Ing. Juvancic, Brandl 
und Genossen, betreffend die Übernahme der Ver
bindungsstraße zwischen der Gemeinde Weng und 
der Gesäusebundesstraße als Landesstraße; 

der Antrag, Einl.-Zahl 114, der Abgeordneten 
Loidl, Vinzenz Lackner, Aichholzer, Dr. Klauser und 
Genossen, betreffend die Erlassung von Richtlinien 
für die zeitliche Anordnung und Durchführung von 
Baumaßnahmen; 

diese Anträge werden der Landesregierung zuge
wiesen. 

Wei ters liegen noch auf: 

die Regierungsvorlage, Beilage Nr. 7, Gesetz, mit 
dem das Gemeindebedienstetengesetz 1957 neuer
lich abgeändert und ergänzt wird (Gemeindebedien
stetengesetznovelle 1965); 

die Regierungsvorlage, Beilage Nr. 8, Gesetz, mit 
dem für die Gemeinden des Landes Steiermark mit 
Ausnahme der Städte mit eigenem Statut eine Ge
meindeordnung erlassen wird (Gemeindeordnung 
1965); 

die Regierungsvorlage, Beilage Nr. 9, Gesetz, mit 
dem ein Statut für die Landeshauptstadt Graz er
lassen wird (Statut der Landeshauptstadt Graz 
1965); 

die Regierungsvorlage, Einl.-Zahl 123, über die 
Erhebung der im politischen Bezirk Judenburg ge
legenen Gemeinde Zeltweg zur Stadt; 

die Regierungsvorlage, Einl.-Zahl 124, über die 
Erhebung der im politischen Bezirk Liezen gelege
nen Gemeinde Trieben zum Markt ; 

die Regierungsvorlage, Einl.-Zahl 125, über die 
Erhebung der im politischen Bezirk Graz-Umgebung 
gelegenen Gemeinde Kaisdorf bei Graz zum Markt; 

die Regierungsvorlage, Beilage Nr. 12, Landes
verfassungsgesetz über die nassen Grenzen zwi
schen der Republik Österreich (Land Steiermark) 
und der Sozialistischen Föderativen Republik Jugo
slawien; 

die letzterwähnten Geschäftsstücke werden dem 
Gemeinde- und Verfassungsausschuß zugewiesen. 

Wird gegen die gesamten, von mir bekanntgege
benen Zuweisungen ein Einwand erhoben? Das ist 
nicht der Fall. 

Eingelangt ist ein Ersuchen des Bundespolizei
kommissariates Leoben vom 14. Oktober 1965 um 
Aufhebung der Immunität des Landtagsabgeordne
ten Siegmund Burger zur behördlichen Verfolgung 
wegen eines Verkehrsunfalles, Einl.-Zahl 115, das 
ich ebenfalls dem Gemeinde- und Verfassungsaus
schuß zuweise. 

Wird gegen diese Zuweisung ein Einwand erho
ben? Das ist nicht der Fall. 

ü b e r diese Zuweisung müßte der Landtag, um 
rechtzeitig beschließen zu können, heute noch einen 
Beschluß fassen. 

Dem Gemeinde- und Verfassungsausschuß muß 
daher während einer Unterbrechung der Landtags
sitzung Gelegenheit gegeben werden, sich mit die
sem Geschäftsstück zu befassen, um sodann im 
Hause einen Antrag stellen zu können. 

Bei dieser Sitzung könnte der Gemeinde- und 
Verfassungsausschuß auch die Beratung und Be
schlußfassung über die Anzeige des Herrn 1. Lan-
dehauptmannstellvertreters DDr. Alfred Schachner-
Blazizek gemäß §§22 und 28 der Landesverfassung 
abschließen. 

Ich beantrage im Einvernehmen mit den Obmän
nern der im Landtag ver tretenen Parteien, diese 
2 Punkte noch auf die heutige Tagesordnung zu 
setzen. 

Ich ersuche die Abgeordneten, die diesem Antrag 
zustimmen, eine Hand zu erheben. (Geschieht.) Der 
Antrag ist angenommen. 
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Noch eine Mitteilung: 

In der Landtagssitzung am 19. Oktober 1965 wurde 
im Rahmen der Fragestunde vom Herrn Abg. Josef 
Schlager an Herrn Ersten Ländeshauptmannstellver
treter DDr. Alfred Schachner-Blazizek eine Anfrage, 
betreffend die Gewährung von Zinsenzuschüssen 
an Gemeinden für Kredite, die diese zur Errichtung 
von Schülbauten aufnehmen müssen, gerichtet. 

Diese Anfrage konnte infolge Abwesenheit des 
Herrn Abg. Schlager in der betreffenden Sitzung 
nicht beantwortet werben bzw. nicht zur Beantwor
tung aufgerufen werden. Herr Erster Landeshaupt
mannstellvertreter DDr. Schachner-Blazizek hat diese 
Anfrage daher schriftlich beantwortet. Die schrift
liche Antwort wurde Herrn Abg. Schlager am 
27. Oktober d. J. zugestellt. Sie wurde vervielfältigt 
und liegt heute ebenfalls auf. 

Ich unterbreche nun die Sitzung und ersuche die 
Mitglieder des Gemeinde- und Verfassungsausschus
ses, sich in das Zimmer Nr. 56 zur Beratung des 
Auslieferungsbegehrens, betreffend Abg. Burger, 
und der Anzeige des Herrn Ersten Landeshaupt
mannstellvertreters DDr. Schachner-Blazizek gemäß 
§§22 und 28 der Landesverfassung, zu begeben. 

Die Sitzung wird in 10 Minuten fortgesetzt. 

Unterbrechung der Sitzung um 10.50 Uhr. 

Fortsetzung der Sitzung um 11.05 Uhr. 

Präsident: Ich nehme die unterbrochene Sitzung 
wieder auf. 

Folgende Anträge wurden eingebracht: 

der Antrag der Abgeordneten Lafer, Koller, Dipl.-
Ing. Schaller und Schrammel auf Übernahme der 
Genieindesti aße Fladnitz—Hofstätten in das Lan
desstraßennetz; _ __. _. . 

der Antrag der Abgeordneten Ritzinger, Schaffer, 
Burger und Pabst, betreffend Übernahme der Sölk-
paß-Straße als Landesstraße; 

der Antrag der Abgeordneten Lafer, Koller, Dipl.-
tng. Schaller, Buchberger, Dr. Pittermann und 
Schrammel, betreffend die Errichtung einer landwirt
schaftlichen Mittelschule für die Ost-, West- und 
Mittelsteiermark; 

der Antrag der Abgeordneten Lafer, Koller, Dipl.-
Ing. Schaller und Schrammel auf Übernahme der Ge
meindestraße Kohlberg-Paldau in das Landesstra-
ßehnetz; 

der Antrag der Abgeordneten Buchberger, Pren-
ner, Schrammel und Pabst, betreffend Auflassung 
von Gendarmeriepostenkommandos; 

der Antrag der Abgeordneten Brandl, Lendl, Vin-
zenz Lackner, Hofbauer und Genossen, betreffend 
die Restelektrifizierung der Ortschaft Gollrad und 
Umgebung in der Gemeinde Gußwerk; 

der Antrag der Abgeordneten Klobasa, Heidinger, 
Wuganigg, Meisl und Genossen, betreffend Be
triebsgründungen in der Oststeiermark; 

der Antrag der Abgeordneten Sebastian, Schla
ger, Brandl, Hofbauer und Genossen, betreffend 
zeitgerechte Fertigstellung der stenographischen Be
richte. 

Diese Anträge werden der geschäftsordnungsmä
ßigen Behandlung zugeführt. 

Eingebracht wurde eine dringliche Anfrage des 
Herrn Abg. Dipl.-Ing. DDr. Götz an Herrn Landes
rat Dr. Niederl, betreffend die Überprüfung und 
Kontrolle von Entschädigungen in Katastrophenfäl
len. 

Diese Anfrage hat nur die Unterschrift der Her
ren Abgeordneten DDr. Götz und Scheer, bedarf 
also, um der dringlichen Behandlung zugeführt zu 
werden, der Unterstützung durch mindestens wei
tere 6 Abgeordnete. Ich frage das Haus, ob die Un
terstützung gegeben wird. Ich bitte jene Abgeord
neten, die diese Anfrage unterstützen, die Hand zu 
erheben. (Geschieht.) Diese dringliche Anfrage hat 
also die notwendige Unterstützung gefunden. 

Ich werde die mündliche Begründung und Beant
wortung dieser Frage an den Schluß der heutigen 
Sitzung setzen. 

Ich erteile nun dem Herrn Ersten Landeshaupt
mannstellvertreter DDr. Schachner-Blazizek das 
Wort zur Vorlage des Voranschlages für das Jahr 
1966. 

Erster Landeshauptmannstellvertreter DDr. Schach
ner-Blazizek: Eigentlich ist jedes Budget, das ich 
bisher dem Hohen Haus zu unterbreiten hatte, un
ter einem anderen Stern gestanden und unter ande
ren Bedingungen zustande gekommen. Dennoch 
glaube ich sagen zu können, daß es jedesmal gelun
gen ist, die unterschiedlichen Bedingungen und die 
unterschiedlichen Wirkungen der jeweiligen Er
scheinungen auszugleichen und zu einer einheitli
chen Finanz- und Budgetpolitik des Landes zu ver
einigen, die mit der Zeit Schritt hält, voraus
schauend und fortschrittlich ist und deren Haupt
merkmal darin liegt, daß sie bisher noch nie eine 
Art verkrampfter Notlösung für den Augenblick, 
sondern noch immer so beschaffen war, daß eine 
gesicherte Finanz^ und Budgetpolitik nicht nur in 
dem Jahr, dem der Voranschlag gilt, sondern auch 
in den nächsten Folgejahren gewährleistet wurde. 

Das kann ich mit gutem Gewissen auch von dem 
Entwurf des Landesbudgets sagen, den ich heute 
dem Hohen Haus zu unterbreiten habe. 

Die äußeren Bedingungen, unter denen dieser 
Entwurf zustandegekommen ist, waren und sind 
nicht die angenehmsten. 

Es gibt, wie Sie, meine Damen und Herren, wis
sen, kein Bundesbudget für das Jahr 1966, sondern 
nur ein auf den Ansätzen des Jahres 1965 beruhen
des Budgetprovisorium des Bundes für die ersten 
6 Monate des kommenden Jahres, in dem im 
wesentlichen nur die gesetzlichen und vertraglichen 
Pflichtleistungen aufgestockt wurden. Für die Fi
nanz- und Budgetpolitik des Bundes in der zweiten 
Hälfte des kommenden Jahres fehlen die sonst aus 
dem Bundesbudget hervorgehenden Anhaltspunkte 
völlig. 

Die Bundesregierung ist zurückgetreten. Die im 
Amt befindliche Regierung des Staates ist mit der 
Weiterführung der Geschäfte betraut. Das Parla
ment wurde vorzeitig aufgelöst. Es wird am 6. März 
des kommenden Jahres neu gewählt. Alles, meine 
Damen und Herren, was über die Politik des Staates 
im kommenden Jahr ausgesagt wird, trägt den 
Charakter des Wunsches, der Hoffnung, der Speku
lation, ja vielleicht der Zuversicht oder auch der 
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Sorge an sich, ohne den Charakter einer definitiven 
Aussage zu haben oder haben zu können. 

Bis zum 22. Oktober haben wir nicht gewußt und 
nicht wissen können, ob der mit Ende des Jahres 
1965 ablaufende Finanzausgleich zwischen den Ge
bietskörperschaften, aus dem die Hälfte unserer ge
samten Einnahmen und 97% der dem Land über
haupt zufließenden Steuergelder kommen, verlän
gert werden oder ob ein neuer Finanzausgleich mit 
verändertenGrundlagen zustande kommen wird. Und 
wir wissen eigentlich erst aus den der Parlaments
auflösung unmittelbar vorangegangenen Beschlüs
sen des Nationalrates definitiv, daß und in welcher 
Weise der bisherige Finanzausgleich verlängert 
wird. 

Dazu kommen andere Erscheinungen, teils als 
Folgen dieser Tatsachen und teils aus anderen Um
ständen und Quellen, von denen ich hier gar nicht 
reden will, um ihre Zeit nicht über Gebühr in An
spruch nehmen zu müssen. 

Und trotz aller dieser Schwierigkeiten glaube ich, 
dem Hohen Haus sagen und versichern zu können, 
daß der Entwurf für das Landesbudget des Jahres 
1966, den ich Ihnen heute unterbreite, und daß die 
Finanzlage unseres Landes, die den Hintergrund des 
Entwurfes bildet, allen unausweichlichen Anforde
rungen, die das kommende Jahr an uns stellen wird 
und stellen mag, gewachsen sein wird. 

Der Entwurf ist so beschaffen und berechnet, daß 
er dem wie immer gearteten Bundesbudget für das 
2. Halbjahr 1966 standhalten wird. Er ist losgelöst 
von dem mit dem Rücktritt der Bundesregierung 
und der Auflösung des Parlaments eingetretenen 
Vorwahlklima von der Landesregierung in einer ab
solut sachlichen und verantwortungsbewußten At
mosphäre eingehend und in vielen Stunden bera
ten, gesichtet und schließlich einstimmig beschlos
sen worden. Das möchte ich ausdrücklich und dank
bar bezeugen und die Damen und Herren Abgeord
neten dieses Hauses bitten, diese Gesinnung auch 
der Beratung des Voranschlages im Finanzausschuß 
und im Hohen Haus zugrunde zu legen. Das Volk 
verlangt von seinen Politikern nicht Zank und Ha
der, es erwartet gute, ernste und sachliche Arbeit 
im Dienste des Landes; Arbeit, die Verstand hat 
und dem Leben des Bürgers des Landes zu dienen 
vermag. (Beifall.) 

Unter den Komponenten, die dem Budget für das 
kommende Jahr zugrunde liegen und, wenn es hal
ten soll, auch zugrunde gelegt werden müssen, ran
giert natürlich neben der gesetzlichen Basis des nun
mehr wieder um ein Jahr verlängerten bisherigen 
Finanzausgleichs die Feststellung der gegenwärti
gen und die Beurteilung der künftigen Wirtschafts
lage an erster Stelle. 

Mit der in Fragen der Wirtschaft notwendigen 
Nüchternheit haben wir, glaube ich, zunächst ein
mal festzustellen, daß der das Jahr 1964 auszeich
nende Konjunkturaufschwung nur mehr bis zum 
Frühsommer des heurigen Jahres unverändert an
gehalten und dann zwar keineswegs ruckartig, aber 
immerhin erkennbar nachgelassen hat. Die Einnah
men sind hinter den Erwartungen, die das Bundes
budget in sie gesetzt hatte, schon im Sommer fühl
bar zurückgeblieben. Die Katastrophen des Som
mers haben dann das ihre dazu beigetragen, die 

Verlangsamung ihres Wachstums auch im Herbst die
ses Jahres sehr betont in Erscheinung treten zu las
sen. Und erst für die letzten 2 Monate des heurigen 
Jahres kann gesagt werden, daß die Einnahmen wie
der etwas aufgeholt haben, wenngleich sie trotz
dem, bezogen auf die Erwartungen, die der Bund in 
sie gesetzt hat, durchaus unbefriedigend geblieben 
sind. Wären wir z. B. bei den Ansätzen für die Er
tragsanteile aus den gemeinschaftlichen Bundesab
gaben den Ansätzen des Bundesbudgets und den 
darauf gegründeten Empfehlungen der Verbindungs
stelle gefolgt, so hätten wir heute, da uns der Ge
samteingang des Jahres an Ertragsanteilen schon 
bekannt ist, allein aus dieser Post Mindereinnah
men von 104 Millionen Schilling bei überplanmäßi
gen und unabwendbaren Mehrausgaben von 86 Mil
lionen Schilling, zusammen daher einen Abgang 
von 190 Millionen Schilling, für dessen Bereinigung 
es keinen anderen Weg gegeben hätte, als eine Ein
schränkung der Ausgaben des Jahres 1966 um einen 
Betrag dieser Höhe oder die Aufnahme von Darle
hen und die Begründung einer Verschuldung für 
den laufenden Aufwand mit allen Folgeerscheinun
gen dieser Verschuldung. 

Es gehört zu den wirtschaftlichen Erscheinungen 
des Jahres 1965, die einfach nicht übersejien werden 
dürfen, daß die Investitionen langsamer gewachsen 
sind als erwartet wurde. Die Tatsache der anhalten
den Konjunktur auf dem Bereich der Konsumgüter
erzeugung darf über diese Erscheinung nicht hin
wegtäuschen. Dazu kommen natürlich auch noch die 
Ausfälle, die die Hochwasserkatastrophen und die 
anhaltend schlechte Wetterlage des heurigen Som
mers der Landwirtschaft, der Bauwirtschaft, dem 
Fremdenverkehr und in manchen Bereichen auch der 
Industrie und dem Bergbau zugefügt haben. 

Insgesamt dürfte, so nimmt das Institut für Wirt
schaftsforschung an, der reale Zuwachs des Sozial
produktes im Jahre 1965 nur mehr 3,5 bis 4% be
tragen, während vor Jahresfrist angenommen 
wurde, daß das Bruttonationalprodukt real um etwa 
5% wachsen wird. 

Die wirtschaftlichen Prognosen für das Jahr 1966 
laufen ziemlich einheitlich darauf hinaus, daß mit 
einer Verlangsamung des Wachstums in internatio
nalem Maßstabe gerechnet werden muß. 

Man rechnet, daß der private Konsum real um 
A% bis 5°/o wachsen wird, weil z. B. allein durch 
die Einführung der dynamischen Rente, durch die 
Erhöhung der Bezüge der öffentlich Bediensteten, 
durch die Einführung des neuen Pensionsrechtes für 
diese Bediensteten, der Bauernkrankenkasse und 
durch einige andere neue Leistungen des Bundes 
mehr als 2 Milliarden Schilling zusätzlich dem Kon
sum zugeführt werden, während andererseits ge
rechnet, werden muß, daß die Investitionen nur um 
höchstens 4% steigen werden können. 

Alle diese Gesichtspunkte und natürlich auch die 
Tatsache, daß aus einem für die erste Jahreshälfte 
geltenden Budgetprovisorium nicht jene Tendenzen 
erwartet werden können, die vielleicht aus einem 
ordentlichen Bundesbudget hätten kommen können, 
müssen und mußten dem Entwurf für ein haltbares 
Landesbudget zugrunde gelegt werden. 

Zu diesen, gewissermaßen von außen her gesetz
ten Bedingungen der Gestaltung des Landesbudgets 
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kommt die Notwendigkeit einer gewissenhaften Be
rücksichtigung der e igenen Lage des Landes und 
seiner Wirtschaft und der daraus sich ergebenden 
Bedingnisse. Bei der Beurteilung der Möglichkeiten 
und der Wahrscheinlichkeiten der europäischen und 
der österreichischen Wirtschaftsaussichten für das 
kommende J ahr dürfen wir Steirer zunächst einmal 
keineswegs übersehen, daß die Eigengesetzlichkeit 
und die Bedingungen der Wirtschaft unseres eige
nen Landes mit den Verhältnissen der österreichi
schen Wirtschaft durchaus nicht völlig konform sind. 
Noch weniger natürlich kann man sie ohne weiters 
mit den Maßstäben Europas oder der mitteleuro
päischen Wirtschaft messen. Wir müssen sehr ge
wissenhaft, glaube ich, beachten, daß etwa die 
Hälfte unerer Industriebetriebe jenem industriellen 
Bereich zugerechnet werden müssen, der nur sehr 
schwach oder überhaupt nicht wächst oder sogar 
rückläufig ist. Ich verweise in diesem Zusammen
hang e twa auf die Situation unseres Bergbaues oder 
der Papierindustrie und ich verweise auf die Schwie
rigkeiten, meine Damen und Herren, mit denen die 
Eisen- und Stahlindustrie zu kämpfen hat, in der bei 
uns etwa ein Drittel aller industriellen Arbeits
kräfte beschäftigt ist. Die Ungunst unserer Ver
kehrslage wurde schon so oft hier, und anderswo er
örtert, daß ich in diesem Zusammenhang gar nicht 
darauf eingehen will, obwohl sie sehr ins Gewicht 
fällt. Und zu den besonderen Erschwernissen ge
hört auch die Tatsache, daß der Anteil der Land
wirtschaft an der Gesamtwirtschaft unseres Landes 
größer ist als im Schnitt der österreichischen Wirt
schaft, während wir beim Handel und beim Ver
kehr unter dem Schnitt liegen. Und zu allen diesen 
Schwierigkeiten kommen noch jene, und dürfen jene 
nicht übersehen werden, die sich aus dem kolossa
len Wirtschaftsgefälle ergeben, das bei uns zwi
schen den einzelnen Teilen des Landes besteht und 
die dazu führen, daß z. B. das Volkseinkommen, auf 
den Kopf des Erwerbstätigen berechnet, zwischen 
56.000 S im Jahr und 16.500 S in den einzelnen Be
zirken des Landes schwankt. 

Freilich, meine Damen und Herren, was über 
diese Sorgen hinaus die inneren Bedingungen des 
Landes als eigener Haushalts- und als e igener Wirt
schaftskörper anlangt, liegen die Dinge einigerma
ßen gut. Bei weitem nicht die einzigen zwar, aber 
immerhin die sinnfälligsten Merkmale in dieser Be
ziehung sind der Rechnungsabschluß für das Jahr 
1964, das jetzt schon überschaubare, wenn naturge
mäß auch noch nicht vorliegende Gebarungsergebnis 
für das heurige J ahr und die Vermögenslage des 
Landes als das dauernde Fundament gewisserma
ßen, auf dem sich das zeitbedingte Geschehen eines 
jeden Haushaltsjahres abspielt. 

Ganz kurz, meine Damen und Herren: 

Die'Rechnung des Jahres 1964 konnte mit einem 
Überschuß von e twas mehr als 10 Millionen Schil
ling abgeschlossen werden. Der Überschuß wurde 
der Betriebsmittelrücklage zugeführt. 

Die Gebarung des Jahres 1965 war ausgeglichen 
veranschlagt und wird auch ausgeglichen bleiben, 
wie ich heute versichern kann, obwohl wir sehr 
bedeutende außergewöhnliche Belastungen von 
mehr als 80 Millionen Schilling für den steigenden 

Personalaufwand, für die außerordentlichen Frost
schäden auf unseren Straßen, für die Höchwässer-
katastrophen usw. darzubringen und auf uns zu 
nehmen hatten. 

Na und die Vermögenslage des Landes, meine 
Damen und Herren, ist im ganzen genommen, un
verändert gut, wie ich mit Freude und Genugtuung 
feststellen kann. Ich verweise dabei auf das, was 
ich darüber im Vorjahr gesagt und sehr detailliert 
schon einmal früher hier im Hause ausgeführt habe. 

Vom Standpunkt unseres Vermögens und unserer 
Finanzlage, meine Damen und Herren, und vom 
Standpunkt unserer Finanzwirtschaft in den vergan
genen Jahren und im abgelaufenen Jahr können 
wir, glaube ich, für das kommende Jahr planen, 
ohne mit einer Hypothek belastet zu sein. Das kann 
ich Ihnen bei aller Sorgfalt und bei aller Zurückhal
tung eines gewissenhaften Geschäftsführers sagen, 
und das können Sie, meine Damen und Herren, 
Ihren Beratungen zugrunde legen und das köjrnen 
Regierung und Landtag der steirischen Bevölke
rung als Beruhigung und als Genugtuung mit auf 
den Weg ins neue Jahr geben. 

Mit dieser Versicherung unterbreite ich Ihnen die 
Budgetvorlage für das kommende Jahr als ein in 
Zahlen zusammengefaßtes Arbeitsprogramm der 
Landesregierung, über das Sie, meine Damen und 
Herren, zu beschließen haben. 

Es wäre ja gewiß wünschenswert, wenn alle For
derungen erfüllt wenden könnten, aber ein Versuch, 
es zu tun, wäre ebenso irreal, und die Nachteile, 
die daraus für spätere Jahre unvermeidbar entste
hen würden, könnten von den Vorteilen eines 
Augenblickserfolges nicht aufgewogen werden, das 
möchte ich Ihnen mit aller Deutlichkeit sagen. J e 
der noch so erstrebenswerte Vorgriff muß eines Ta
ges mit Zins und Zinseszins eingelöst und mit dem 
bezahlt werden, was dann eben nicht mehr für an
dere Zwecke ausgegeben werden kann, auch wenn 
diese anderen Aufgaben noch so vordringlich, sind, 
ganz abgesehen davon, meine Damen und Herren, 
daß ein Haushalt von der Größe des unsrigen auch 
andere Verpflichtungen in sich trägt, von denen ich 
nur beispielsweise hervorhebe, daß er Preisauf
triebstendenzen nicht enthalten darf und daß von 
unserem Ausgabenrahmen nichts kommen soll, was 
die Entwicklung des Preisniveaus in unserem Lande 
ungünstiger gestalten würde als in den Ländern, in 
denen die für uns in Betracht kommenden Export
märkte liegen. 

Jeder von uns, meine Damen und Herren, und 
jedermann in unserem Lande muß zur Kenntnis 
nehmen, daß der Voranschlag, den wir machen, j a 
kein Ziffernspiel ist und daß seine Ansätze durch
aus nicht willkürlich sind, sondern daß seine Zahlen 
einzeln und in ihrer Relation zueinander der Aus
druck einer nach, allen Richtungen hin verantwor
tungsbewußten Planung sind und sein müssen und 
daß nur im Rahmen dieser Planung und nur in die
sem Sinne und nur mit der Begrenzung der Wün
sche nach dieser Richtung ein Budget verabschiedet 
Werden kann. 

Und damit, meine Damen und Herren, wende ich 
mich diesem Ziffernwerk selbst zu. 
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Der Voranschlag besteht wie alljährlich aus dem 
Finanzgesetz für das Jahr 1966, dem ordentlichen 
und dem außerordentlichen Voranschlag, den Unter
voranschlägen und den Wirtschaftsplänen der Un
ternehmungen des Landes mit allen dazugehörigen 
Erläuterungen, Tabellen und Nachweisen, aus dem 
von der Personalabteilung noch nadizureichenden 
Dienstpostenplan und dem Systemisierungsplan. 

Um die Beratungen des Hohen Hauses nicht in 
die allerletzte Zeit vor Weihnachten zu drängen und 
um gewissen Verzögerungen, die in der Entstehung 
des Entwurfes ohne Hinzutun und gegen die Ab
sicht des Finanzreferates eingetreten sind, aufzuho
len, wird das Buch, das das Budget alljährlich er
gibt, diesmal aus zwei Teilen bestehen, dessen 
ersten ich Ihnen heute überreiche. Er enthält das 
Gesetz, den Voranschlag selbst und alle Untervor- -
anschlage, Wirtschaftspläne und Erläuterungen. Der 
zweite Teil mit den Tabellen und sonstigen Zusam
menstellungen wird bis zum Beginn der Verhand
lungen des Finanzausschusses bereitliegen. 

Der ordentliche Voranschlag für das kommende 
Jahr ist mit Einnahmen und Ausgaben in gleicher 
Höhe von rund 2.'233 Millionen Schilling ausgegli
chen. 

Der außerordentliche Haushalt sieht Ausgaben 
von 280 Millionen Schilling vor, die mit nahezu 
190 Millionen Schilling bedeckt sind. 

Unter den Einnahmen des Landes, die ein Budget 
dieser Größenordnung ermöglichen, stehen naturge
mäß die Ertragsanteile aus den gemeinschaftlichen 
Bundesabgaben an erster Stelle. Ich habe sie mit 
einem Betrag von 1 Milliarde und 85 Millionen 
Schilling veranschlagt, also um 85 Millionen Schil
ling höher als für das heurige Jahr. Dabei habe ich 
die Kapitalertragsteuer, die Biersteuer, die Weih
steuer, die Mineralölsteuer, die Erbschafts- und 
Schenkungssteuer und die Kraftfahrzeugsteuer ge
nauso angesetzt, wie sie von der Verbindungsstelle 
empfohlen wurden. Bei der Einkommensteuer und 
Lohnsteuer und bei der „Umsatzsteuer dagegen 
schien mir der Ansatz der Verbindungsstelle nicht 
vertretbar. Sie glaubt, daß die Einkommensteuer um 
10%, die Lohnsteuer um 19,2% und daß die Um
satzsteuer um 9,3% gegenüber dem tatsächlichen Er
folg des Jahres 1965 steigen werden. Ich kann diese 
Auffassung nicht teilen und wenn ich sie teilen 
würde, müßte ich angesichts der dann daraus fol
genden notwendigen Gehaltserhöhungen und Preis
steigerungen mindestens 50 Millionen Schilling Ver-
stärkungsmittel für erhöhte Ausgaben des Landes 
ansetzen. Unter Berücksichtigung der Tatsache, daß 
wir es beim Bund für das nächste Jahr mit einem 
Buderetprovisorium zu tun haben, bin ich daher bei 
der Einkommensteuer nur um 9 und nicht um 10%, 
wie emcfohlen, hinaufgegangen, bei der Lohnsteuer 
ebenfalls nur um 9%. weil nicht angenommen wer
den kann, daß die Löhne und Gehälter sich so er
höhen können, daß die Steuer um 19,2% steigt, und 
bei der Umsatzsteuer habe ich aus ungefähr densel
ben Erwägungen nur eine Steigerung von 7% ver
anschlagt. 

Den Kopfguotenausgleich, die Landesumlage und 
die Höhe der voraussichtlichen Bedarfszuweisungen 
habe ich nach denselben Grundsätzen und nach dem 
tatsächlichen Erfolg des Jahres 1965 errechnet. Un

sere Gesamteinnahmen aus dem Finanzausgleich be
tragen rund 1 Milliarde und 255 Millionen Schil
ling, das, ist um 106 Millionen Schilling oder um 
rund 9% mehr als im Jahre 1965. 

Die eigenen Landesabgaben im Vergleich zu den 
gemeinschaftlichen Bundesabgaben und im Ver
gleich zu denen aus der verbundenen Steuerwirt
schaft dürften Von 35,8 Millionen auf 38 Millionen 
Schilling, also um etwa 2,2 Millionen Schilling oder 
nahezu 7%, steigen. 

Die Mittel für Bedarfszuweisungen an die Ge
meinden werden um gut 10 Millionen Schilling oder 
ca. 11% steigen. 

Die Einnahmen aus den Anstalten des Landes, 
den Schulen, den Heimen usw. sind zusammen mit 
rund 280 Millionen Schilling veranschlagt. 

Der Bundesbeitrag für die Wohnbauförderung be
trägt 118 Millionen Schilling, der Beitrag für den 
klinischen Mehraufwand 31 Millionen Schilling, der 
Bundesbeitrag für die Entwicklungsgebiete 10 Mil
lionen Schilling und die Beiträge der Fürsorgever
bände an den Landeshaushalt machen rund 37 Mil
lionen Schilling aus. 

Insgesamt steigt der Einnahmenrahmen um 10% 
oder wenn man das jetzt ebenfalls im ordentlichen 
Voranschlag aufscheinende Sonder-Wohn- und Ba-
rackenersatzbauprogramm mit 60 veranschlagten 
Millionen Schilling hinzurechnet, sogar um 14% 
oder 271 Millionen Schilling. 

Die Ausgaben steigen natürlich um den gleichen 
Betrag oder, besser gesagt, sie können nicht stärker 
steigen, wenn wir ein ausgeglichenes Budget haben 
wollen. 

Es dürfte Sie interessieren, diese Mehrausgaben 
nicht nur in den einzelnen Ziffern des Budgets zu 
sehen, sondern auch zu wissen, wie sie sich im gro
ßen verteilen. Der Personalaufwand steigt um 
90 Millionen Schilling, der Amtssach- und Zweck
aufwand um 35 Millionen Schilling, die Förderungs
ausgaben an der Spitze die Wohnbauförderung um 
97 Millionen Schilling, die Investitionen werden um 
21 Millionen Schilling höher sein als heuer und nur 
26 Millionen Schilling entfallen auf sonstige, in die 
großen Gruppen nicht einreihbare Ausgaben. 

Der gesamte Personalaufwand beträgt 710 Mil
lionen Schilling oder 31,8% der Gesamtausgaben. 
Davon entfallen 430 Millionen Schilling auf den Auf
wand der Anstalten, Betriebe und sonstigen Ein
richtungen des Landes. 

Die Förderungsausgaben des Landes machen be
reits 448 Millionen Schilling aus. Davon sind 335 Mil
lionen Schilling durch Gesetz festgelegt. Die weit-
, aus größte Post darin ist die Wohnbauförderung. 

Von größter Bedeutung scheinen mir auch die In
vestitionen des Landes zu sein, ich liebe sie deshalb 
besonders, weil der Beitrag, den das Land auf die
sem Wege in die Wirtschaft leitet, wirklich ein 
äußerst wirkungsvoller und wertvoller ist. Die In
vestitionen des ordentlichen Haushaltes betragen 
227 Millionen Schilling, das Investitionsprogramm 
des außerordentlichen Haushaltes umfaßt 250 Mil
lionen Schilling, insgesamt erreichen daher die In
vestitionen die Höhe von nahezu einer halben Mil
liarde Schilling. 
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Die Zuschüsse, die wir an andere Haushalte lei
sten, betragen 155 Millionen Schilling, auch keine 
kleine Ziffer. Dazu gehören die Zuschüsse an die 
Vereinigten Bühnen, die Landesbeiträge zu den 
Konkurrenzbauten des Bundes und der Gemeinden, 
die Leistungen für die Berufsschulen, die Zuschüsse 
für die Wasserleitung?- und Kanalbauten der Ge
meinden, die Zuschüsse für den Schulbau usw. Für 
die Unternehmungen des Landes geben wir nur 
35 Millionen Schilling aus, wovon der Zuschuß an 
die Landesbahnen mit £ast 19 Millionen Schilling im 
ordentlichen Budget und 2,7 Millionen Schilling, 
die im außerordentlichen Haushalt stehen, die weit
aus größte Ausgabepost darstellt. 

Der Schuldendienst, den wir im nächsten Jahr 
wieder zu bewältigen haben, beträgt 45 Millionen 
Schilling.' Meine Damen und Herren, er ist allein 
durch die Tatsache, daß wir innere Anleihen anset
zen, um 6 Millionen Schilling geringer als er sein 
müßte, wenn wir wirklich Fremddarlehen ansetzen 
müßten. 

Bevor ich nun auf die Einzelheiten der Ausgaben
seite eingehe, möchte, ich doch noch eine kurze 
Übersicht über die Gliederung der Ausgaben nach 
Pflichtausgaben und nach Ermessensausgaben ge
ben. 

Die Pflichtausgaben des Landes, die dem Grunde 
und der Höhe nach absolut feststehen und daher 
auch nicht beeinflußbar sind, betragen 1,364 Mil
lionen Schilling, das sind 61% unseres Haushaltes. 

Die Leistungen des Landes, die zwar dem Grunde 
nach feststehen und getätigt werden müssen, bei de
ren Höhe, aber immerhin ein gewisses Ermessen mit
spielt, belaufen sich auf 398 Millionen Schilling oder 
18%. 

Die Ermessenkredite dagegen, die sowohl dem 
Grunde als auch der Höhe nach im wirklich freien 
Ermessen liegen und als solche veranschlagt wer
den, betragen 356 Millionen Schilling oder 16%. 

Die durchlaufende Gebarung beträgt 115 Millio
nen Schilling oder 5%. 

Wenn man nun gegenüber diesem sogenannten 
freien Rahmen von 16% zusätzlich noch bedenkt, 
daß im Bereich der freien Disposition von 356 Mil
lionen Schilling eine Unzahl von Krediten praktisch 
deswegen überhaupt nicht gekürzt und schon gar 
nicht gestrichen werden kann, weil damit der Be
stand der mit diesen Mitteln geförderten Einrich
tungen, ob das nun die Lurgrotte oder was immer 
ist, einfach gefährdet werden würde, so ergibt sich 
daraus, wie klein eigentlich jenes Volumen ist, das 
wirklich als beweglich betrachtet werden darf. Dies 
ist, glaube ich, meine Damen und Herren, besonders 
in Hinkunft zu beachten, wenn Beschlüsse gefaßt 
oder Gesetze erlassen werden, die das Land mit 
neuen Aufgaben belasten. Diese Beschlüsse haben 
es nämlich in sich. Die laufenden Ausgaben, die 
während des Jahres beschlossen werden, bewegen 
sich ja im Rahmen des Budgets und, soweit sie über-
oder außerplanmäßiger Natur sind, sind sie sehr 
genau geprüft, bevor sie getätigt werden. Gesetze 
aber, meine Damen und Herren, mit denen Pflicht
leistungen übernommen werden, Verträge, Verein
barungen und Abmachungen aller Art haben jedoch 
die Tendenz in sich, hinter harmlosen, ja hinter an

sprechenden Worten Ziffern zu verbergen, die die 
Bewegungsfreiheit kommender Jahre empfindlich 
einzuschränken vermögen. Es ist daher — ich bitte, 
das zur Kenntnis zu nehmen — keine Schikane des 
Finanzreferates, wenn eine genaue Berechnung des 
daraus sich ergebenden Aufwandes verlangt wird 
und, um die schon bisher in dieser Beziehung ge
übte Vorsicht, der wir, glaube ich, einen sehr guten 
Teil unserer Ordnung verdanken, noch zu vermeh
ren, wird es notwendig sein, künftig vor solchen 
Beschlüssen auch klarzustellen, in welchem Maß 
der freie Bewegungsrahmen des Landes durch solche 
Beschlüsse eingeengt und verringert wird. 

Im übrigen, meine Damen und Herren, möchte 
ich diesmal nur die wirklichen Schwerpunkte der 
Ausgabenseite des Budgets hervorheben. 

Ich beginne mit der Wohnbauförderung. Für sie 
stehen im kommenden Jahr insgesamt 290 Millionen 
Schilling zur Verfügung, und zwar 195 Millionen 
Schilling aus der Wohnbauförderung 1954 gegen
über 169 Millionen Schilling im Jahr 1965, also 
allein auf diesem Sektor der Wohnbauförderung um 
26 Millionen Schilling mehr als im heurigen Jahr. 
Der Bundesbeitrag, den die Steiermark hiefür er
hält, ist durch die Verordnung des Bundesministe
riums für soziale Verwaltung, mit der unser An
teil von 15,65% auf 17,44% erhöht wurde, um 
18 Millionen Schilling gestiegen. Für die Landes-
wohnbauförderung stehen um 3 Millionen Schilling 
mehr zur Verfügung als heuer und für das neue 
Sonderwohn- und Barackenersatzbauprogramm ste
hen als erste Stufe desselben 60 Millionen Schilling 
im ordentlichen Haushalt bereit. 

Der Aufwand für den Bau und für die Erhaltung 
der Landesstraßen ist mit 237 Millionen Schilling 
die nächstgrößte Post. 

Für die Flußregulierung und die Wildbachver-
bauung sind 28 Millionen Schilling vorgesehen, für 
Wasserleitungs- und Kanalbauten bereits über 
21 Millionen Schilling. 

Von der Ausgabenseite her sind die Einrichtun
gen des Gesundheitswesens mit fast 532 Millionen 
Schilling die wichtigste Post. Da aber diesen Ausga
ben 350 Millionen Schilling an Einnahmen gegen
überstehen, ist eigentlich nur der Abgang von etwa 
182 Millionen Schilling jener Betrag, der den Haus
halt wirklieh- belastet, wozu allerdings noch die 
44 Millionen Schilling kommen, die für Krankenan-
staltsb.auten im außerordentlichen Haushalt veran
schlagt und bedeckt vorgesehen sind. 

Für die Fürsorge werden wir im kommenden Jahr 
insgesamt 138 Millionen Schilling ausgeben. Die Be
lastung des Landes beträgt dabei 77 Millionen Schil
ling. 

Für besondere Maßnahmen der Jugendförderung 
aller Art stehen einschließlich der Studienbeihilfjän, 
der Lehrlingsbeihilfen und der Mittel, die wir für 
Schülerheime ausgeben, 24 Millionen Schilling zur 
Verfügung. 

Eine sehr entscheidende Post bilden die für Be
darf szuweisungen an die Gemeinden vorgesehenen 
Mittel. Sie werden rund 105 Millionen Schilling be
tragen, also um rund 10 Millionen Schilling steigen 
gegenüber 1965. 

Mit den Ausgaben für das Kulturwesen, meine 
Damen und Herren, stehen wir absolut und relativ 
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an der Spitze aller Bundesländer. Sie wurden mit 
mehr als 61 Millionen Schilling veranschlagt. Ob
wohl der Kulturgroschen weggefallen ist und wir 
aus diesem Kulturgroschen niemand mehr unterstüt
zen können, wurden um 3,5 Millionen Schilling mehr 
bereitgestellt als im heurigen Jahr einschließlich des 
Kulturgroschens. 

Wirklich bedeutend ist auch der Betrag, den wir 
für die Förderung der Land- und Forstwirtschaft 
ausgeben. Er übersteigt bereits 82 Millionen Schil
ling, wozu noch beinahe 14 Millionen Schilling für 
die land- und forstwirtschaftlichen Fachschulen und 
6 Millionen Schilling für die bäuerlichen Berufs
schulen kommen. 

Für die Gewerbeförderung stehen 9 Millionen 
Schilling, für die Fremdenverkehrsförderung unter 
Einbeziehung der Fondsgebarung fast 36 Millionen 
Schilling bereit, das ist um 5 Millionen Schilling 
mehr als bisher. 

Für das Grenzland und die Entwicklungsgebiete 
sind 10 Millionen Schilling angesetzt. 

Für das Feuerwehrwesen stehen ebenfalls nahezu 
10 Millionen Schilling zur Verfügung. 

Wesentlich sind auch die für die Katastrophen
hilfe vorgesehenen Mittel. Es ist erfreulich, berich
ten zu können, daß in den letzten Tagen auch von 
Bundesseite ein Betrag von 25 Millionen Schilling 
als Vorschuß für die Behebung der Unwetterschä
den eingegangen ist, so daß den Geschädigten dar
aus und durch die heuer von uns überplanmäßig und 
im kommenden Jahr wieder planmäßig vorgesehe
nen Gelder sowie durch das Ergebnis der Spenden
sammlung, zu der die Landesregierung mit einem 
Erfolg von über 7 Millionen Schilling aufgerufen 
hat, eine tatsächliche wirksame Hilfe gegeben wer
den kann, die gewissermaßen die finanzielle Ergän
zung zu jener wunderbaren Solidarität bildet, die 
das Bundesheer, die Feuerwehren, das Rote Kreuz, 
die Exekutive, die Behörden, die Nachbarn und die 
sonstigen Helfer in der ersten Not der Katastrophen 
in einer nicht genug zu dankenden Art unter Be
weis gestellt haben. 

Sie alle, meine Damen und Herren, wissen, daß 
in unserem .Gesamtbudget seit Jahren neben den 
Leistungen des ordentlichen Haushaltes auch die 
Planung des außerordentlichen Haushaltes eine sehr 
gewichtige Rolle spielt. 

Wir bauen derzeit 2 große Universitätskliniken, 
die Kinderklinik und die chirurgische Unversitäts-
klinik. Wir bauen Krankenanstalten, wir bauen sie 
aus und um, wir bauen Landesberufsschulen, Für
sorgeanstalten, Landwirtschaftsschulen, Amtsge
bäude, Internate, Personalwohnhäuser usw. und wir 
finanzieren in diesem Rahmen besondere Investitio
nen unserer Einrichtungen und unserer Betriebe, 
wie e twa das Verdieselungsprogramm der Landes
bahnen. 

Ich glaube, daß es nicht viel Sinn hätte, Ihnen alle 
diese Vorhaben im einzelnen aufzuzählen und Ihnen 
jetzt darzulegen, auf welche Art und bis zu wel
chem Grad sie im kommenden J ahr bedeckt werden 
sollen und bedeckt werden können. Festhalten 
möchte ich aber, daß wir zur Fertigstellung allein 
der schon begonnenen und der im kommenden Jahr 
beginnenden Bauten Mittel in der Größenordnung 

einer halben Milliarde Schilling aufwenden müssen, 
wovon ein recht, beträchtlicher Teil bereits im außer
ordentlichen Haushalt des kommenden Jahres 
steckt. 

Darüber hinaus bestreiten wir aus den Mitteln 
des außerordentlichen Haushaltes eine ganze Reihe 
von Beiträgen an andere Institutionen, z. B. an die 
Akademie für Musik und darstellende Kunst einen 
Betrag von 3 Millionen Schilling, für das Sportstät
tenprogramm und die Kunsteisbahn 5,6 Millionen 
Schilling, für die pr ivaten Krankenanstal ten und 
ihre Förderung einen Betrag von einer Million 
Schilling usw. 

Insgesamt sind im außerordentlichen Haushalt an 
bereits definitiven Ausgaben 190 Millionen Schil
ling präliminiert. Um sie bedecken zu können, 
meine Damen und Herren, war ein sehr tiefer Griff 
in die Investitionsrücklage notwendig, den wir nicht 
tun hätten können, wenn wir diese Rücklage nicht 
in einer jahrelangen sorgsamen Wirtschaft nach und 
nach geschaffen hätten. Wir entnehmen ihr im näch
sten Jahr insgesamt 74 Millionen Schilling. 

Und damit, meine Damen und Herren, hoffe ich 
Ihnen in der gedrängtesten Form das zum Budget 
im allgemeinen und im besonderen gesagt zu haben, 
was unbedingt zur Einleitung der Verhandlungen 
gesagt werden muß. 

Ich glaube, daß es ein gutes und ein brauchbares 
Programm in Ziffern ist, das ich Ihnen mit diesem 
Budget namens der Landesregierung und als deren 
Finanzreferent unterbreite. Die Regierung, die Be
hörden und die Ämter des Landes, seine Anstalten, 
seine Betriebe und seine sonstigen Einrichtungen 
werden darnach arbeiten, wenn Sie, meine Damen 
und Herren, es beschließen. Und die Menschen und 
die Wirtschaft unseres Landes werden in der tau
sendfältigen Form der einzelnen Ausgaben, die dar
in vorgesehen sind, sorgfältig und gewissenhaft ver
teilt das zurückerhalten, was sie dazu beigetragen 
haben. 

Ich danke allen Bürgern des Landes, allen, die 
es mit dem Fleiß ihrer Arbeit ermöglichen, daß wir 
gut wirtschaften, und ich danke denen, die mir ge
holfen haben, dieses Budget zu planen, der Landes
regierung und allen unseren Dienststellen, vor 
allem aber der Finanzabteilung und ihrem Vor
stand, Herrn Hofrat Dr. Morokutti, und dem her
vorragenden Bearbeiter und Programmierer des gan
zen Ziffernmaterials, Herrn Rechnungsrat Ramschak, 
für die vorbildliche Hilfe, ich möchte aber auch der 
Landesbuchhaltung und ihrem Chef, Herrn Landes
rechnungsdirektor WTadar, für die erstklassige Ar
beit danken, mit der unser Budget alljährlich voll
zogen wird. 

Vor 2 Jahren konnte ich Ihnen, meine Damen und 
Herren, berichten, daß wir unsere gesamte Sach
buchhaltung auf modernste Maschinen und Automa
ten umgestellt haben. Seit dieser Zeit hat der Ge-
barungsumfang des Landes wieder bedeutend zuge
nommen. Wir haben z. B. heute neben dem Ablauf 
aller sonstigen Vorgänge des Rechnungs- und Zah
lungsverkehrs rund 20.000 Darlehenskonten mit 
einer Summe von 1.300 Millionen Schilling und wir 
geben alljährlich ungefähr weitere 1500 Darlehen 
im Rahmen der Wohnbauförderung, der Gewerbe-
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förderung, jler Fremden Verkehrsförderung usw. aus 
und verwalten damit Kredite, deren Anzahl und 
Summen der Zahl und der Summe der Darlehen der 
größten steirischen Geldinstitute nicht nachstehen. 
Oder wir bezahlen derzeit Gehälter und Pensionen 
an 25.000 Bezieher. Und ich kann Ihnen heute mit 
großer Genugtuung melden, daß wir nunmehr im 
Verein mit dem Rechenzentrum eine vollständige 
Automatisierung unserer Besoldungsstellen voll
zogen haben. Anfang Oktober ist der erste Probe
lauf für die Bezüge der Pensionisten über*"die Bühne 
gegangen. Mit 1. Dezember wird die Bezugsliqui
dierung für alle Pensionisten bereits definitiv über 
die Datenverarbeitungsanlage abrollen und im Jän
ner werden bereits die Bezüge der aktiven Bedien
steten probeweise über diese Anlage laufen. Die 
Daten werden dabei auf Lochkarten erfaßt, maschi
nell geprüft, sortiert und eingereiht, auf Magnet
bändern gespeichert und auf Grund der erstellten 
Programme der Buchhaltung im Rechenzentrum ver
arbeitet. Einschließlich der erforderlichen Manipu
lationen werden pro Fall für die Berechnung und 
.Datenbereitstellung A% Sekunden und für den Aus
druck des Gehaltszettels und für sämtliche Auswer
tungen 2% Sekunden, insgesamt daher pro Fall 
8 Sekunden aufgerechnet. 

Auch das wollte ich Ihnen sagen, meine Damen 
und Herren, und Sie werden verstehen, daß dem 
Finanzreferenten der Dank aus dem Herzen kommt, 
der denen gebührt, aus deren Arbeit dieser Fort
schritt resultiert. 

Und damit, meine sehr verehrten Damen und 
Herren, will ich schließen. 

Ich übergebe Ihnen dieses Budget mit der Bitte 
um eine wohlwollende Beratung. Ich erbitte die Be
schlußfassung des Hohen Hauses. 

Es ist mein aufrichtiger Wunsch, daß dieses Bud
get den Menschen und der Wirtschaft unserer Hei
mat einen guten Dienst erweist und daß es Impuls 
Und Fundament eines guten Jahres wird für alle, 
die in diesem Lande leben und arbeiten. — Glück 
auf! (Allgemeiner lebhafter Beifall). 

Präsident: Wir gehen nun zur Tagesordnung 
über. 

1. Bericht des Volksbildungsausschusses, Beilage 
Nr. 13, über die Regierungsvorlage, Beilage Nr. 1, 
Gesetz über das Kindergartenwesen und Hortwe
sen in Steiermark (Steiermärkisches Kindergarten-

und Hortegesetz). 

Berichterstatter ist Abg. Dr. Alfred R a i n e r . Ich 
erteile ihm das Wort. 

Abg. Dr. Rainer: Hohes Haus, meine sehr verehr
ten Damen und Herren! Dem Steiermärkischen Land-
tag wurde als Beilage Nr. 1 das Gesetz über das 
Steiermärkische Kindergarten- und Hortewesen 
übermittelt. Zufolge Artikel 14 Abs. 4 lit. b des 
Bundesverfassungsgesetzes Vom 18. Juli 1962, BGBl. 
Nr. 215, sind Gesetzgebung und Vollziehung in An
gelegenheiten des Kindergartenwesens und des 
Hortewesens auf das Land übergegangen. Damit ist 
die Notwendigkeit gegeben, für das Land Steier
mark ein eigenes Kindergartengesetz zu schaffen, 

dies umsomehr, als die derzeit bestehenden Be
stimmungen aus dem Jahre 1872 so veraltet und 
unzulänglich waren, daß sie den modernen Anforde
rungen in keiner Weise mehr entsprochen haben. 
Das Kindergartengesetz soll sowohl auf alle öffent
lichen und privaten Kindergärten und — ursprüng
lich vorgesehen — sinngemäß auch auf die Horte in 
der Steiermark Anwendung finden. Eine Ausnahme 
bilden nur die Übungskindergärten. 

Der Volksbildungsausschuß hat sich in mehreren 
Sitzungen am 27. Oktober, 3., 10. und 17. November 
1965, eingehend mit dieser Regierungsvorlage be
schäftigt und hierbei einige wesentliche Abände
rungen und Ergänzungen beschlossen. So wurde das 
Hortewesen überhaupt aus dem Gesetz herausge
strichen und wird eine spätere Beschlußfassung noch 
hiezu notwendig sein. Die Fraktion der. SPÖ hat 
einen Minderheitsantrag gestellt, der separat ab
gestimmt wird. In der Steiermark gibt es derzeit 
97 öffentliche und allgemein zugängliche Kinder
gärten, 19 Sonderkindergärten und 2 Übungskinder -
gärten. Privatkindergärten gibt es allgemein 77 und 
3 Ubungskindergärten, insgesamt sind also in der 
Steiermark 198 Kindergärten in Betrieb. 

Namens des Volksbildungsausschusses stelle ich 
den Antrag, der Hohe Landtag wolle den nachste
henden Entwurf eines Gesetzes über das Kindergar
tenwesen in der Steiermark zum Beschluß erheben. 

Präsident: Zum Wort gemeldet ist Herr Abg. 
L e i t n e r. Ich erteile es ihm. 

Abg. Leitner: Meine Damen und Herren! Wie der 
Herr Berichterstatter schon gesagt hat, ist das Land 
Steiermark verpflichtet, auf Grund des Bundesver
fassungsgesetzes, BGBl. Nr. 215, ein eigenes Gesetz 
über das Kindergartenwesen und über das Hort
wesen zu schaffen. Das bisher geltende Gesetz ist 
schon fast 100 Jahre alt und es ist daher kein Wun
der, wenn es, wie es in den Bemerkungen zum 
neuen Gesetzesvorschlag heißt, so „veraltet und un
zulänglich" geworden ist, daß es den modernen An
forderungen in keiner Weise mehr entspricht. 

Welche Anforderungen stellt.die heutige Zeit an 
ein modernes Kindergartengesetz? Vom pädagogi
schen Standpunkt aus, das betonen immer wieder 
Lehrpersonen, ist der Besuch eines Kindergartens 
für die Kinder Xmd für die Schule von großer Be
deutung. Die Kinder lernen dort frühzeitig, sich in 
die Gemeinschaft richtig einzuordnen, sich richtig zu 
benehmen und werden entsprechend ihren Fähigkei
ten schon frühzeitig systematisch entwickelt, so daß 
auch der Übergang vom Kindergarten in die Schule, 
der für jedes Kind einen großen Sprung bedeutet, 
viel leichter und viel besser vollzogen werden kann. 
In der heutigen Zeit, in der die Schulbildung von 
so großer Bedeutung ist, müssen auch für die vor
schulische Erziehung der Kinder — und dazu gehört 
der Besuch eines Kindergartens — die Vorausset
zungen geschaffen werden. 

Für viele berufstätige Frauen — und das sind bei 
uns- ca. 40% — erhebt sich bekanntlich das Pro
blem der gesicherten und richtigen Unterbringung 
der Kinder während der Arbeitszeit. Zum Teil 
schauen die Großeltern auf die Kinder, zum Teil 
müssen fremde Menschen gefunden werden, die die 
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Kinder während der Arbeitszeit der Mutter versor
gen. Für viele Mütter ist es daher eine große Hilfe 
und Entlastung, wenn sie ihr Kind oder ihre Kin
der in den Kindergarten schicken können, wo die 
Kinder nicht nur gut aufgehoben sind und regelmä
ßiges und billiges Essen erhalten, sondern wo sie 
auch von geschulten Kindergärtnerinnen betreut und 
erzogen werden. Die Schwierigkeiten und Sorgen 
der berufstätigen Frau und Mutter bleiben trotzdem 
sehr groß, da sie neben ihrer Berufsarbeit auch noch 
ihre Hausarbeit machen muß. Vom pädagogischen 
Standpunkt also und vor allem vom Gesichtspunkt 
der berufstätigen Frau und Mutter ist ein modernes 
Kindergarten- und Hortegesetz notwendig, das vor 
allem sichert, daß genügend Kindergärten und Horte 
errichtet und erhalten werden können. 

In Steiermark gibt es viel zuwenig Kindergär
ten. Nach einem Bericht des statistischen Amtes der 
Steiermärkischen Landesregierung aus dem Berichts
jahr 1964/65 gibt es 180 Kindergärten, davon wird 
in diesem Bericht angeführt, sind 100 öffentliche 
Kindergärten, die zusammen 10.630 Kinder betreuen. 
109 dieser 180 Kindergärten sind allerdings nur 
halbtags geöffnet. Das bedeutet, daß in der Steier
mark nur jedes achte Kind von den ca. 80.000 Kin
dern im Kindergartenalter zwischen 3 und 6 Jahren 
heute einen Kindergarten besuchen kann. Noch viel 
schlechter steht es mit den Horten in Steiermark. 
(Abg. E g g e r : „Wir sprechen nicht von Horten in 
diesem Gesetz!") Es gibt deren nur 22, die ca. 
1500 Mädchen und Buben im Alter von 6 bis 14 Jah
ren betreuen, wovon 72% berufstätige Mütter ha
ben. 18 dieser 22 Horte sind allein in Graz. Nur 
4 Bezirke, nämlich Fürstenfeld, Graz-Umgebung, 
Brück und Leoben haben einen privaten Kinderhort. 
In fast allen großen Städten — allen Industrie
städten — außer Graz haben die berufstätigen 
Eltern keine Möglichkeit, ihre schulpflichtigen Kin
der in Horte zu schicken, in denen sie entsprechend 
betreut werden. Viele Kinder berufstätiger Mütter 
bleiben daher nach der Schule sich selbst überlas
sen. (Abg. E g g e r : „Das Gesetz regelt das Hort
wesen nicht, weil es besser allein in einem eigenen 
Gesetz geregelt werden soll!") 

Leider! Die Eltern haben meist zu wenig Zeit, den 
Lernerfolg ihrer Kinder in der Schule und ihre Haus
arbeiten entsprechend kontrollieren zu können. Es 
ist daher kein Wunder, wenn diese Kinder in der 
Schule nicht jenen Lernerfolg aufweisen, der bei 
entsprechender Betreuung durch die Eltern und 
eventuell durch Horte möglich wäre. Eine solche 
Entwicklung trifft nicht nur die Kinder und deren 
Eltern, sondern die ganze Gesellschaft.. Es ist da
her ebenso wichtig, nicht nur ein Kindergartenge
setz, sondern auch ein Gesetz über das Hortewesen 
zu schaffen. Während im 1. Entwurf des vorliegen
den Kindergartengesetzes einige Absätze direkt das 
Hortewesen betrafen und alle übrigen Bestimmun
gen, wie Errichtung, Führung, Förderung usw. ana
log dem Kindergartengesetz vorgesehen waren, 
sind sie nun aus dem vorliegenden Kindergarten
gesetz eliminiert und vollständig gestrichen worden. 
Im neuen Gesetz heißt es, daß das Land als Kinder
gartenerhalter, den Gemeinden und Privaten zu den 
Kosten der Errichtung und der Erhaltung der Kin
dergärten Zuschüsse gewährt, wobei die Höhe der 

Beitragsleistungen alljährlich vom Landtag mit dem 
Gesetz über den Landesvoranschlag festgesetzt 
wird. Dieser Passus im Gesetz, bestimmt ein Vor
teil, gibt der Landesregierung und dem Landtag die 
Möglichkeit (Abg. H e i d i n g e r : „Er ist ja nicht 
drinnen, der Passus!"), entsprechend hohe Förde-
ruhgsmittel zu beschließen. Der Vorschlag der Kom
munisten, den ich vertrete, geht dahin, die Gemein
den, die — allgemein anerkannt —• im Gegensatz 
zum Land in einer schlechten finanziellen Situation 
sind, nicht nur zu unterstützen, indem ihnen so wie 
bisher vom Land Zuschüsse aus Bedarfsdeckungs
mitteln für die Errichtung von Kindergärten gege
ben werden, sondern wie z. B. in Niederösterreich 
den Gemeinden auch die Gehaltskosten für die Kin
dergärtnerinnen abgenommen würden. Dadurch 
würden die Gemeinden wesentlich entlastet und sie 
hätten die Möglichkeit, neue Kindergärten zu er
richten. Selbst ein kleineres Bundesland wie z. B. 
Kärnten stellte 1965 1,3 Millionen Schilling für die 
Förderung von Kindergärten zur Verfügung. In 
Steiermark glauben die Regierungsparteien, daß 
230.000 S dafür genug seien. Diese Zahlen zeigen, 
meiner Meinung nach, wie sich die Regierungspar
teien zu so wichtigen Fragen, die die Familie und 
die berufstätige Frau betreffen, wirklich stellen. 

Positiv im neuen Gesetzentwurf sind die Bestim
mungen über die Erntekindergärten, deren es im 
Berichtsjahr bereits 11 gegeben hat, wodurch einige 
hundert Bäuerinnen die Möglichkeit gehabt haben, 
ihre kleineren Kinder in diese Erntekindergärten 
zu schicken. Im bisher geltenden, nun fast schon 
hundertjährigen Gesetz, wurde die Bildung von Ko
mitees zur besseren Verwaltung der Kindergärten 
freigestellt. Das niederösterreichische Landesgesetz 
über das Kindergartenwesen schreibt für alle öffent
lichen Kindergärten die Bildung von 7gliedrigen 
Lokalkomitees vor, in denen durch dafür geeignete 
Personen und durch die leitende Kindergärtnerin 
die Belange des Kindergartens in der jeweiligen 
Stadt und Gemeinde geregelt werden. Damit wird 
gesichert, daß eine so wichtige Frage direkt von der 
Bevölkerung mitverwaltet wird und das Kindergar
tenwesen entsprechend demokratisiert wird. Im 
neuen Gesetzesentwurf gibt es in diesem Sinne kei
nerlei Bestimmungen, und was diese Bestimmungen 
betrifft, gehen sie hinter das Jahr 1872 zurück. 

Die ÖVP, die sich in Worten immer wieder als 
Förderer des Föderalismus ereifert, hat hier in der 
Praxis unter Beweis gestellt, daß sie gar nicht so 
darauf aus ist, daß Steiermark, wo sich die Mög
lichkeit bietet, an der Spitze der Interessenvertre
tung der arbeitenden Menschen steht. Wir Kommu
nisten sind für den Föderalismus. (Heiterkeit — 
Abg. Dipl.-Ing. S c h a l l e r : „Im eigenen Haus 
nicht!") Hier müssen die föderalistischen Möglich
keiten voll ausgenützt und ein Beispiel für sozialen 
Fortschritt geschaffen werden. 

Präsident: Zu Wort gemeldet hat sich Frau Abg. 
Edda E g g e r. Ich erteile es ihr. 

Abg. Edda Egger: Hoher Landtag! Wenn wir 
heute ein Gesetz über die Kindergärten beschließen, 
so ist es wohl wert, besonders über die Aufgabe 
der Kindergärten ein Wort zu sagen. Kindergarten 
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— das Wort ist ein so feststehender Begriff, daß man 
fast vergißt, seinen eigentlichen Sinn zu bedenken. 
Es ist sogar so, daß dieses Wort in andere Spra
chen als deutsches Wort übernommen wurde, weil 
es eben ein fester Begriff ist, Es ist aber kein Zu
fall, daß dieses Wort „Kindergarten" heißt. Das 
Wort Kindergarten kommt aus einer Zeit, wo man 
für den Sinn der einzelnen Worte in der Sprache 
sehr wohl ein Gefühl gehabt hatte. Das Wort Gar
ten heißt Land, wo man eben dafür sorgt, daß sich 
alles richtig und gut entwickelt, daß das gedeiht, 
was man wirklich haben will. Es ist kultiviertes 
Land zum Unterschied vom wilden Land. Der Kin
dergarten bezieht sich nicht auf Pflanzen, sondern 
auf Kinder. Es ist eine wesentliche Aufgabe der 
Kindergärten, die Entwicklung der Kinder zu si
chern, zur Erziehung der Kinder beizutragen, das ist 
ja selbstverständlich, aber in einer dem Alter der 
Kinder angemessenen Weise. Es ist also hier so, 
daß es nicht um Vermittlung von Kenntnissen, Fer
tigkeiten und anderen Dingen geht, sondern es geht 
darum, daß die Kinder wirklich jenen Raum im Kin
dergarten finden, in dem sie ihre Kräfte entwickeln 
können und daß diese Kinder, wenn sie dann er
wachsen geworden sind, sich recht in das Leben 
hineinstellen können, daß sie jene Kräfte haben, 
die es ihnen ermöglichen, erfolgreich und gut das 
Leben als Erwachsener zu bestehen. Kenntnisse 
brauchen die Kinder in diesem Alter noch nicht 
oder wenige. Das ist zweitrangig. Es ist sehr gut 
und klar ausgedrückt in § 5 dieses Gesetzes, daß 
die Aufgabe des Kindergartens eine die Familien
erziehung ergänzende Aufgabe sein. muß. Es geht 
weniger um systematische Entwicklung, wie der 
Abg. Leitner gesagt hat, es geht darum, jedem Kind 
individuell das zu geben, was es braucht, und das 
findet es nach wie vor am besten im Kreis der Fa
milie, wo eine Mutter da ist und nur einige Ge
schwister, das ist der richtige Raum. Das Kind in 
große Gemeinschaften zu bringen, das ist Aufgabe 
des späteren Lebens. Das Kind soll nicht zu lange 
und in zu großen Gemeinschaften sein, das ent
spricht diesem Alter noch nicht. 

Wichtig, wie gesagt, ist es, daß der Kindergarten 
nur eine Ergänzung der Familienerziehung sein 
soll. Und das ist auch in unserem Gesetz sehr gut 
festgehalten. Diese pädagogische Aufgabe des Kin
dergartengesetzes sollen wir nicht vergessen. Es 
wird das in den Gemeinden und auch in der Bevöl
kerung durchwegs nicht genügend gesehen. Wir 
können immer wieder feststellen, daß Kindergärten 
als soziale Einrichtungen vordringlich gesehen wer
den, d. h. sie sollen z. B. den Erwachsenen die Auf
bewahrung der Kinder ermöglichen. Das stimmt aber 
nicht. Der wichtigste Bezugspunkt ist das Wohl des 
Kindes, so wie es ja auch im Gesetz ausgedrückt ist. 
Dementsprechend ist es auch richtig, daß das Kin
dergartenwesen nicht der Fürsorge untersteht, son
dern dem Unterrichtswesen angegliedert ist. Es war 
ja auch seinerzeit das Kindergartenwesen durch eine 
Verordnung des Ministers für Kultus und Unterricht 
geregelt. Und es ist eben auch jetzt in dieser Weise 
den Ländern übergeben. 

Wenn wir uns nun fragen, ob die Regelung, wie 
wir sie mit dieser Gesetzesvorlage vorschlagen, 
auch den Wünschen der Beteiligten entspricht, sei 

es den Kindergarterierhaltern, also den Gemeinden 
oder den Privaten, sei es, ob es den Bedürfnissen 
der Kinder entspricht oder den Bedürfnissen und 
Wünschen der Eltern und der Kindergärtnerinnen, 
also aller Personen, die mit den Kindern und den 
Kindergärten zu tun haben, so ergibt sich folgen
des: Die Wünsche der Kindergartenerhalter sind na
türlich vor allem finanzieller Natur. Sie tragen die 
finanziellen Lasten, sie haben Vorsorge zu treffen 
dafür, daß die Führung der Kindergärten finanziell, 
personell, räumlich und sachlich gedeckt wird. Wir 
haben hier zwei Gruppen von Kindergartenerhal
tern, die öffentlichen und die privaten. Daß in der 
Steiermark die öffentliche Hand in der Regel Kin
dergärten nur von der Gemeinde her erhält, hat 
seinen Grund sehr wohl in den speziellen Verhält
nissen in der Steiermark. Die Steiermark hat als 
Land manche Lasten übernommen, die in anderen 
Bundesländern nicht vom Land, sondern von den 
Gemeinden zu tragen sind. Ich möchte da z. B. 
daran erinnern, daß wir in der Steiermark Landes-
Krankenanstalten haben, eine Aufgabe, die allein 
dem Lande fast 200 Millionen Schilling im Jahr ko
stet und die anderwärts von den Gemeinden erfüllt 
wird. So z. B., wie der Herr Abg. Leitner gesagt 
hat, in Niederösterreich. Niederösterreich hat Lan-
des-Kindergärten. Aber ich möchte wissen, welches 
Bundesland mehr an freiwilligen Lasten auf sich ge
nommen hat, Steiermark mit den Krankenanstalten 
oder Niederösterreich mit den Kindergärten? So hat 
die Steiermark auch vor etwas mehr als einem Jahr 
das Behindertengesetz beschlossen. Das ist auch 
eine Aufgabe, die den Gemeinden manche Lasten 
abnimmt, so daß sie jetzt nicht mehr in den Be
zirksfürsorgeverbänden selbst Sorge zu tragen ha
ben und so manches von den Fürsorgeaufgaben ist 
den Gemeinden bei uns auf diese Weise abgenom
men worden, auch wenn die Gemeinden zum Be
hindertengesetz etwas dazuzahleh müssen. 

Sie sehen also, das Land hat da nicht eine Auf
gabe einfach abgewälzt, weil es so bequemer ist, 
sondern nur, weil es tatsächlich der finanziellen 
Leistungsfähigkeit des Landes nicht entspricht, hier 
selbst eine Aufgabe zu übernehmen, die sehr wohl 
den Gemeinden zumutbar ist. Und wenn es über die 
Kräfte der Gemeinden bzw. der privaten Kindergar
tenerhalter geht, dann ist sicherlich die Möglichkeit 
gegeben, daß vom Land aus gefördert wird, wenn 
dies auch nicht ausdrücklich ausgesprochen wurde. 
Es war bisher eine Förderung möglich, und daß 
diese Förderung reichlicher werde, das ist ein 
Wunsch, an dessen Erfüllung wir alle mitwirken 
können. Es gibt also sicher Möglichkeiten, daß das 
Land da in rechter Weise mithilft. 

Daß die Gemeinden hier beim Kindergartengesetz 
so wesentlich mitwirken, ist auch darin verankert, 
daß diese Materie eben in ihren eigenen Wirkungs
kreis fällt, d. h. sie können sehr viel dazutun, um 
diese Materie in der rechten Weise zu regeln. Da
mit ist aber auch gesagt, daß sie die Verantwortung 
für die Durchführung tragen, daß also auch da das 
Notwendige gemacht werden muß. ' 

Das Gesetz trägt diesem eigenen Wirkungskreis 
der Gemeinden sehr wohl Rechnung, es ist wirklich 
der notwendige Spielraum gelassen. Es ist so, daß 
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das Gese'z nicht gewissermaßen wie ein Lehrer da
steht und mit dem Zeigefinger hinzeigt und sagt „du 
mußt, sonst wirst du bestraft". Es ist verhältnis
mäßig viel Spielraum gelassen, nicht zur Freude der 
Kindergärtnerinnen und der Kindergartenaufsicht, 
das möchte ich auch sagen. Ich möchte da besonders 
betonen, daß sich die Kindergärtnerinnen sehr wohl 
berechtigt gewünscht hätten, daß die Zahl der Kin
dergruppen nicht allzu groß festgesetzt wird. Der
zeit haben wir im Gesetz festgelegt, die Kinder
gruppe „soll" nicht mehr als 30 Kinder und „darf" 
nicht mehr als 40 Kinder betragen. Nun, wer mit 
der modernen Kindergarten-Pädagogik vertraut ist, 
der weiß — und das stimmt auch mit der eigentli
chen pädagogischen Aufgabe der Kindergärten über
ein —, daß man diese Aufgabe nur erfüllen kann, 
wenn die Gruppen kleiner sind. Die Gemeinde Graz 
hat bereits kleinere Gruppen und in anderen Län
dern ist man auch der Meinung, daß die Gruppe 
etwa 25 Kinder umfassen soll. 

Es wird an den Gemeinden liegen, daß sie nicht 
immer bis zur höchsten Grenze gehen, daß sie also 
nach Möglichkeit mitwirken, daß die Norm von 
„nicht mehr als 40 Kinder" tunlichst unterschritten 
wird und daß es bei der mit dem Wort „soll" ausge
drückten Größe bleibt. Wir haben ebenso festge
setzt, daß die privaten Kindergärten etwas andere 
Bestimmungen haben als die öffentlichen Kinder
gärten, und das sehr wohl mit Recht, denn die pri
vaten Kindergärten gehen von anderen Vorausset
zungen aus, sie verwenden für die Führung der 
Kindergärten nicht Steuergelder, nicht öffentliche 
Gelder, sie führen diese Kindergärten auf ihre 
eigene Verantwortung mit ihren eigenen Mitteln, 
und daher ist es gerechtfertigt, diesen Kindergärten 
etwas andere Bestimmungen zuzumuten. 

Bezüglich der Erhaltung und Ausstattung der Kin
dergärten, die das Gesetz ja den Kindergartener
haltern auferlegt, möchte ich feststellen, daß wir im 
Ausschuß eine sehr kurze Form gefunden haben, 
die aber doch alles umfassen kann. Wir hoffen, daß 
auch in den Gemeinden in dieser Hinsicht das 
rechte Verständnis herrscht. Auch da wäre es gut 
und notwendig, wenn die Menschen sich ein biß
chen Gedanken machen würden, daß der Kinder
garten dem Alter der Kinder angepaßt sein muß 
und dem, was die Kinder wirklich brauchen. Es 
wird manchmal zu wenig in dieser Hinsicht getan — 
das ist begreiflich, es kostet ja ziemlich viel —, so
wohl die Beschaffung eines Grundes für einen Spiel
platz oder die notwendige Anzahl und Größe der 
Räume — es wird aber in manchen Gemeinden 
manchmal auch zu viel des Guten getan. Luxus in 
der äußeren Gestaltung der Kindergärten ist nicht 
das, was die Kinder brauchen. Es verführt höchstens 
die Eltern dazu, zu sagen, „so schön wie im Kinder
garten hat es mein Kind zu Hause nicht, ich muß 
daher das Kind in den Kindergarten geben". Das 
sind dann jene Verführer, die dem Kinde nicht das 
ihm Gemäße geben. Denn nach wie vor wissen wir, 
daß es das Beste wäre, wenn die Kinder in der Fa
milie erzogen werden könnten, sofern eben eine 
Familie da ist. Wo das nicht der Fall ist, ist es 
selbstverständlich, daß wir Kindergärten brauchen. 
Auch zur Entlastung von Müttern, die allzuviel Ar
beit haben — weswegen auch der Kinderreichtum 

angeführt ist. Wir sind also sehr wohl der Mei
nung, daß wir Kindergärten brauchen, es muß nur 
das richtige Maß gefunden werden. 

Hier wird es sehr gut sein, wenn eine intensive 
Zusammenarbeit mit der pädagogischen Aufsicht 
des Kindegartenwesens gefunden wird, ein sehr 
wichtiger Punkt. In der Steiermark gibt es, seit das 
Gesetz vom Jahre 1962 das Kindergartenwesen in 
die Kompetenz der Länder übertragen hat, eine Kin-
dergarteninspektorin, die die pädagogischen Belange 
wahrzunehmen hat, und hier möge das rechte Zu
sammenarbeiten gefunden werden. Die Kindergar-
teninspektorin wird mit Rat den Gemeinden sicher 
gut zur Seite stehen können. Wir sind auch froh, 
daß im Gesetz die Erfordernisse der Erntekinder
gärten berücksichtigt sind. Diese sind eine segens
reiche Einrichtung, die sich in der kurzen Zeit ihres 
Bestehens gut ausgewirkt hat. Wir haben weiters 
Bestimmungen hineingebracht, die lockerer sind als 
die Regelungen für die Jahreskindergärten. Mögen 
diese etwas gelockerten Bestimmungen aber nicht 
der Maßstab für das gesamte Kindergartenwesen 
sein, das muß auch gesagt werden. Es wäre nicht 
richtig, daß damit das gesamte Kindergartenwesen 
gedrückt würde, weil Kinder, die das ganze Jahr im 
Kindergarten sind, die der ständigen Erziehung und 
Beeinflussung im Kindergarten ausgesetzt sind, na
türlich unter anderen Bedingungen im Kindergarten 
leben müssen, als es bei kurzfristigen Erntekinder
gärten der Fall sein kann. Deshalb waren wir in un
seren Bestimmungen weniger streng. 

Daß das Hortewesen nicht in diesem Gesetz ge
regelt wurde, hat sehr wohl einen Grund, nämlich 
den, daß wir eine viel gründlichere Behandlung die
ser Materie wünschen. Es ist der Begriff des Hortes 
noch nicht einmal ausreichend definiert. Man kann 
nicht in einem kurzen Paragraphen etwa ein ganz 
wichtiges Erziehungsinstrument regeln, das gar nicht 
den Kindergärten entspricht. So verschieden, wie 
die Aufgabe des Kindergartens von der Schule ist, 
so verschieden ist auch die Aufgabe des Hortes, 
und daher muß auch diese Materie eigens geregelt 
werden. 

Daß wir alle, die wir mit der Bearbeitung dieses 
Gesetzes befaßt waren, die Wichtigkeit eingesehen 
haben, Männer und Frauen, geht daraus hervor, wie 
lange dieses Gesetz im Ausschuß behandelt worden 
ist. Das war durchaus erfreulich. Wir möchten uns 
wünschen, daß gesehen wird, daß dieses Gesetz, 
so wie es jetzt besteht, ein erster Schritt ist. Daß 
das Kindergartenwesen vor allem eine pädagogi
sche Aufgabe ist, wird noch nicht ausreichend ge
nug gesehen. So ist es auch, daß eben die Wünsche 
der verschiedenen Beteiligten, die so sehr ausein
anderstreben, wirklich noch nicht sehr gut unter 
einen Hut gebracht werden konnten, daß wir bis 
jetzt einen noch nicht allseits befriedigenden Rah
men schaffen konnten. Es wird davon abhängen, ob 
die mit der Durchführung des Gesetzes befaßten 
Stellen sich bemühen und ob sie bereit sind, den 
Sinn des Gesetzes zu erfüllen und nicht nur den 
billigsten Weg suchen, das Gesetz nach dem Buch
staben zu erfüllen. Das wäre die besondere Auf-
gäbe, die den Gemeinden und den privaten Kinder
garten, den Kindergärtnerinnen ebenso wie den 
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Eltern zufällt, daß man die Kindergärten nicht als 
Bewahranstalt sieht, sondern daß sie imstande sind, 
ihre Aufgabe zu erfüllen. Diese Bereitschaft wird 
ausschlaggebend sein dafür, ob die Hauptbeteilig
ten, das sind die Kinder, wirklich das für ihr: Ge
deihen Notwendige finden. Daß sie das finden, ist 
unser aller Wünsch. (Allgemeiner Beifall.) 

Präsident: Zum Wor te gemeldet ist Herr Abg. 
v Dr. K 1 a u s e r, ich erteile es ihm. 

Abg. Dr. Klausei: Hohes Haus, meine Damen und 
Herren! Wie Sie bereits gehört haben, haben wir 
bisher eine Regelung des Kindergartenwesens le
diglich in der Verordnung vom 22. Juni 1872 ge
funden und durch die Verfassungsgesetz-Novelle 
vom 18. Juni 1962 nunmehr die Notwendigkeit einer 
Neuregelung erhalten, weil damit nicht mehr der 
Bund, sondern die Länder zu dieser Regelung zu
ständig geworden sind. Die meisten österreichischen 
Bundesländer haben auch bisher bereits Gesetze in 
diesem Sinne erlassen, die allerdings nicht völlig 
miteinander übereinstimmen, insbesondere, deshalb, 
weil die einen das Hortewesen miteinbeziehen und 
die anderen nicht. Sie finden zum Beispiel in der 
Wiener Regelung, die am weitesten geht, den Be
griff „Kindertagesheim", unter dem alle Formen 
überhaupt verstanden werden, in welchen Kindern 
bis zu 15 J ahren eine Form der Betreuung geboten 
wird. Die Vorarlberger Bestimmungen wieder be
schränken sich auf das Kindergartenwesen, ebenso 
wie der nunmehr vorliegende Entwurf. 

Wenn Sie die Verordnung vom Jahre 1872 zur 
Hand nehmen, so finden Sie, daß eigentlich schon 
der damalige Gesetzgeber alle wesentlichen Grund
züge festgelegt hat, die bei der Errichtung und beim 
Betrieb von Kindergärten zu beachten sind. Die Auf
gabe des Ausschusses war es nunmehr, von dieser 
Verordnung herkommend Lösungen zu finden, die 
der seither e ingetretenen Entwicklung Rechnung tra
gen. Dabei war selbstverständlich davon auszuge
hen, daß schon im Gesetz zwischen öffentlichen und 
privaten Kindergärten zu unterscheiden ist, anderer- ; 

seits aber die pädagogischen Belange von den recht
lichen Fragen und der Errichtung, der Erhaltung so
wie der baulichen Gestaltung zu t rennen waren. 
Der ursprüngliche Entwurf, die Regierungsvorlage, 
meine Damen und Herren, ließ zuerst befürchten, 
daß das neue Gesetz in allzu enger Anlehnung an 
die Regelungen des Pflichtschulwesens einen sehr 
weitgehenden zentralen Dirigismus des Landes brin
gen werde, wozu keinerlei Anlaß gegeben war. Die 
ersten Kindergärten existieren schon mehr als hun
dert Jahre . Der erste österreichische Kindergarten 
wuide im Jahre 1856 in Liesing gegründet, nachdem 
im Jahre 1840 Friedrich Fröbel mit seinen Ideen 
über die Schaffung von Kindergärten an die öffentr 
lichkeit getreten ist. Er hat damals bereits gefordert, 
daß die Entwicklung der Kinder im Kindergarten 
durch Spiel und Beschäftigungsmittel planmäßig ge^ 
fördert und durch das Zusammensein mit Gleich
altrigen das soziale Empfinden geweckt werden soll. 
Wenn Sie diese Forderung mit den Bestimmungen 
des § 5 des nunmehr vorliegenden Entwurfes ver
gleichen, werden Sie feststellen, daß Sie im § 5 
zwar eine wesentlich umfangreichere, aber ke ine 

grundsätzlich verschiedene Definition finden. Sie 
haben gehört, daß es in der Steiermark mehr als 
180 Kindergärten gibt, davon 97 öffentliche, 61 da
von werden von der römisch-katholischen Kirche 
und ihren Orden erhalten, einer in Graz von der 
evangelischen Kirche und 15 in der Steiermark von 
Betrieben. 354 Kindergärtnerinnen mit Befähigungs
nachweis sind tätig. Die Mütter von insgesamt 
3272 Kindern sind berufstätig. Auf Graz allein ent
fallen 41 Kindergärten, davon werden 23 von der 
Stadtgemeinde Graz erhalten. Welche Kosten damit 
verbunden sind, das kann ich Ihnen vielleicht an 
Hand des Deutschlandsberger Beispiels sagen. Wir 
haben zwei Gemeindekindergärten, die durchschnitt
lich von 160 Kindern besucht werden. Sie belasten 
die Gemeinde mit einem jährlichen Abgang von 
ungefähr 250.000 S, d. h., daß pro Kind und Jahr 
e twa 1560 S zugeschossen werden. Sie sehen dar
aus, meine Damen und Herren, daß das Kindergar
tenwesen in der Steiermark bereits jetzt einen sehr 
hohen Stand erreicht hat, ohne daß bisher andere 
weitergehende Regelungen erforderlich waren als 
diese Verordnung aus dem Jahre 1872. Wir müssen 
daher auch allen jenen danken, die bisher bereit 
waren, die Mittel dafür aufzubringen und auch wei
terhin dafür zu sorgen, daß wir so ausgezeichnete 
Kindergärten in der Steiermark haben. Wir wissen 
alle, daß bei den Gemeinderäten die besondere Für
sorge den Kindergärten gilt und wir wissen, daß 
die meisten zu den Musterstücken in diesen Ge
meinden gehören. Ich muß allerdings hier sagen, 
daß gerade deshalb eine unterschiedliche Behand
lung der Gemeindekindergärten und der Privatkin
dergärten in diesen Belangen keineswegs gerechtfer
tigt erscheint. , 

Sie sehen, daß im vorliegenden Entwurf gewisse 
Bestimmungen zu finden sind, die darauf zurückzu
führen sind, daß selbstverständlich die finanziellen 
Möglichkeiten der Kindergartenerhalter i rgendwie 
berücksichtigt werden mußten. Diese Bestimmungen 
werden nicht die volle Zustimmung der Pädagogen 
finden; es ist aber dennoch dazu gekommen, weil 
der Ausschuß der Meinung war, daß grundsätzlich 
allen Kindergartenerhaltern der gute Wille zuge
billigt werden müsse, im Rahmen des Möglichen —• 
selbstverständlich im Rahmen des Möglichen — 
aber dennoch das Beste anzustreben. Es sollte daher 
vermieden werden, daß durch zu s trenge gesetz
liche Vorschriften der eine oder andere Kindergar
ten überhaupt aufgelassen werden müßte, weil die 
finanziellen Belastungen zu groß werden. Es wur
den daher auch insbesondere die Bestimmungen 
über den Umfang der einzelnen Kindergruppen und 
die Zahl der Helferinnen eben im Ver t rauen auf 
dieses Bemühen der Kindergartenerhalter e twas 
großzügiger gefaßt als dies vom rein Pädagogischen 
her begrüßt worden wäre. 

Es war aber unsere Absicht, daß es immerhin in 
den kleinen Landgemeinden besser ist, wenigstens 
überhaupt zu einem Kindergarten zu kommen und 
einen solchen erhalten zu können, als durch solche 
zu strenge Vorschriften dort eine Sperre herbeizu
führen. 

Der ursprüngliche Entwurf der Regierungsvorlage, 
meine.Damen und Herren, ha t ja, wie Sie wissen, 



7. Sitzung des Steierm. Landtages, VI. Periode. — 29. November 1965. .$? 

weitgehende Rechte der Landesregierung vorgese
hen. Auch bei den öffentlichen Kindergärten hätte 
sie die Errichtung zu bewilligen gehabt. Es finden 
sich zwar schon in der Regierungsvorlage im § 32 
Bestimmungen über den e igenen Wirkungsbereich 
der Gemeinden. Dem standen aber zahlreiche an
dere entgegen, die von vornherein nicht damit zu 
vereinbaren waren. 

Die Beratung dieses Gesetzes, Hohes Haus, hat 
zum erstenmal Gelegenheit gegeben, die Verfas
sungsnovelle vom Juli 1962 voll zu berücksichtigen. 
Der wesentliche Unterschied gegenüber der frühe
ren Rechtslage ist sozusagen die Umkehr der Gene
ralklausel. Im Gegensatz zum Reichs-Gemeindege-
setz haben wir nunmehr grundsätzlich ein Bestreben 
nach Ausweitung des eigenen Wirkungskreises der 
Gemeinden im Bundesverfassungsgesetz festgehal
ten. Während bis zur Novelle der eigene Wirkungs
kreis mehr oder weniger ohne System nach dem 
Stande der Gesetzgebung vom 1. Oktober 1925 ein
gefroren und damit fast willkürlich taxativ einge
schränkt war, haben wir nunmehr im ̂ Absatz 2 des 
Artikels 118 der Bundesverfassung eine General
klausel, die von vornherein alles das dem eigenen 
Wirkungskreis der Gemeinde zuweist, was im aus
schließlichen oder überwiegenden Interesse der in 
der Gemeinde verkörperten örtlichen Gemeinschaft 
gelegen und geeignet ist, durch diese Gemeinschaft 
innerhalb ihrer örtlichen Grenzen besorgt zu wer
den. Das heißt also, daß künftighin der Gesetzgeber 
jedesmal zu prüfen haben wird, ob die von ihm zu 
regelnde Angelegenheit dem eigenen Wirkungsbe
reich der Gemeinde zufällt oder nicht. Wenn dies 
aber der Fall ist, so ist dies entsprechend den Be
stimmungen der Bundesverfassung im Gesetz aus
drücklich zu erklären. 

Meine Damen und Herren, ich komme auch auf 
den Föderalismus zu sprechen, weil meiner Ansicht 
nach gerade diese Bestimmung geeignet sein wird, 
ein Prüfstein für eine echte föderalistische Haltung 
und Politik auch im Lande zu werden. Daran wird 
zu erkennen sein, ob man bereit ist, den Gedanken 
des Föderalismus auch unter den Gesichtspunkten 
der Partnerschaft zwischen Land und Gemeinden zu 
sehen. (Landeshauptmann K r a i n e r : „Er ist immer 
gewährleistet!") 

Meine Damen und Herren, es war aber auch noch 
zu überlegen, ob vielleicht bei den Gemeinden 
selbst, zwischen den Städten mit eigenem Statut 
und zwischen den übrigen Gemeinden zu unter
scheiden wäre. Ein solcher Unterschied ergibt sich 
ja allein schon daraus, daß die Städte mit e igenem 
Statut sowieso die Aufgaben der Bezirksverwal
tungsbehörden wahrzunehmen haben. Darüber hin
aus aber kann ein solcher Unterschied nicht gemacht 
werden, weil der eigene Wirkungsbereich der Ge
meinden — wie überhaupt alle Bestimmungen der 
Verfassungsgesetznovelle 1962, soweit sie die Ge
meinden berühren — natürlich nicht von bestimm
ten einzelnen Gemeinden ausgehen, sondern immer 
nur eine abstrakte Gemeinde im Auge haben, un
abhängig von ihrer Größe oder von ihren finanziel
len Möglichkeiten. 

Als Gesprächspartner, der wenigstens etwas Ge
wicht haben will, Herr Landeshauptmann, kommt 
Land und Bund gegenüber unserer Ansicht nach 

immer nur diese abstrakte Gemeinde in Frage, wenn 
sie auch in der Praxis natürlich durch Städte- und 
Gemeindebund ver treten wird. Als Bürgermeister 
möchte ich sagen, daß man dem Land nicht Gele
genheit geben darf, hier Lücken in den eigenen Rei
hen der Gemeinden zu finden. 

Der Volksbildungsausschuß ha t sich, glaube ich, 
im wesentlichen, meine Damen und Herren, zur Ein
beziehung der Gemeinden in diese Diskussion, in 
dieses Gespräch, bekannt. Im wesentlichen, meine 
Damen und Herren. Denn die Frau Abg. Egger hat 
einige einschränkende Bemerkungen gemacht, die 
sich nur auf die Gemeinden bezogen haben. (Abg. 
E g g e r : „Nicht nur auf die Gemeinde, ich habe 
gesagt, ebenso die Gemeinde!") Dagegen muß ich 
mich aber aussprechen. Meiner Ansicht nach sind 
Einschränkungen durchaus am Platz, aber es besteht 
durchaus kein Anlaß, diese Einschränkungen und 
Vorbehalte nicht bei allen Kindergärten zu machen. 

In der Regierungsvorlage finden Sie schon von 
vornherein gemeinsame Bestimmungen, die für alle 
Kindergartenerhalter zutreffen. Sie können an Hand 
des nunmehr vorliegenden Entwurfes feststellen, 
daß diese Vorschriften erweitert wurden in j ene 
über die Erhaltung, die Leitung, die Zahl der Kin
dergärtnerinnen und Helferinnen, über die Betriebs
zeit und Ferien und auch über das Hospitieren uiid 
Praktizieren. Gemeinsame Bestimmungen finden Sie 
dann auch noch in den Abschnitten 5 und 6 üb^ir 
die pädagogische Aufsicht und die bauliche Gestal
tung und Ausstattung. Dort wurden die Bestimmun
gen über die Inbetriebnahme von Kindergärten her
ausgenommen, die ursprünglich vorgesehen haben, 
die Errichtung davon abhängig zu machen, sie der 
Landesregierung mindestens 3 Monate vor dem 
festgesetzten Termin zu melden und die Erfüllung 
der geforderten Voraussetzungen nachzuweisen, so
wie das eingestellte Fachpersonal bekanntzugeben. 
Das fällt nunmehr für die öffentlichen Kindergärten 
weg, wogegen die pr ivaten Kindergärten diese Mel
depflicht zwar trifft, aber ohne eine Fristsetzung. 
Die Unterschiede, die zwischen den öffentlichen und 
den privaten Kindergärten vorhanden sind, erge
ben sich ja zum größten Teil von selbst. Unterlie
gen die Gemeinden nunmehr ganz allgemein, und 
zwar nach den Bestimmungen der künftigen Ge
meindeordnung, der Aufsicht des Landes, ist dies 
bei Privatkindergärten in dieser Form natürlich 
nicht möglich. Für diese wird die Bezirksverwal
tungsbehörde zuständig sein. 

Das Dienstrecht der Angestel l ten öffentlicher Kin
dergärten ist durch Landesgesetz zu regeln. Im Ent
wurf ist lediglich festgehalten, daß es sich um vor
schriftsmäßig ausgebildete und geprüfte Kindergärt
nerinnen handeln muß. Dagegen finden Sie für die 
privaten Kindergärten eine ausführliche Regelung 
im Entwurf selbst. 

Die Gemeinden haben die Errichtung von Kinder
gärten nur zu melden, die pr ivaten bedürfen einer 
Bewilligung. Für die öffentlichen Kindergärten gel
ten gewisse Vorschriften über die religiöse Erzie
hung und auch gewisse Beschränkungen bei der Er
richtung, weil dadurch die Existenz eines anderen, 
allgemein zugänglichen Kindergartens nicht gefähr
det werden darf. Es heißt dazu im § 16 Abs. 2 des 
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nunmehr vorliegenden Entwurfes, daß öffentliche 
Kindergärten nur errichtet werden dürfen, wenn da
durch die geordnete Führung eines bestehenden, all
gemein zugänglichen Kindergartens nicht gefähr
det wird. Die Gemeinde hat das Vorliegen dieser 
Voraussetzung bei der Errichtung der Landesregie
rung zu melden. Die sozialistischen Mitglieder des 
Volksbildungsausschusses haben ursprünglich da
nach getrachtet, eine gleichlautende Bestimmung für 
die Privatkindergärten im Gesetz vorzusehen. Zu 
einer solchen Regelung ist es nicht gekommen, weil 
einerseits der Regierungsvorlage die Wor te „allge
mein zugänglich" hinzugefügt wurden und damit 
wenigstens nicht auf einen nur beschränkt zugängli
chen Kindergarten Rücksicht genommen werden 
muß, andererseits in der Praxis kaum anzunehmen 
ist, daß es zu einem solchen Zusammenstoß von In
teressen kommen werde. Wir haben daher diese 
Benachteiligung der öffentlichen Kindergärten in 
Kauf genommen. Dasselbe gilt für den Beitrag, der 
für den Besuch zu entrichten ist. Er darf für öffent
liche Kindergärten nur kostendeckend sein, für die 
Privatkindergärten fehlt eine solche Regelung. Dies 
wird, sich kaum auswirken, weil wohl alle Kinder
gärten weit davon entfernt sind, kostendeckende 
Beiträge einzuheben. Sofern ein privater dies wirk
lich tun will, dürfte dieser Kindergarten für die All
gemeinheit kaum von Interesse sein. 

Im § 34 der Regierungsvorlage fanden Sie eine 
Regelung für die öffentlichen und pr ivaten Horte, 
die nur darin bestanden hat, die sinngemäße An
wendung der Bestimmungen des Kindergartenge
setzes 'vorzusehen. Im Ausschuß wurde zunächst 
versucht, zu gesetzlichen Bestimmungen zu kommen, 
die doch eine gewisse überörtliche Aufsicht ermög
lichen. Es war aber von vornherein klar, daß dies 
nicht nur durch eine Übernahme der für die Kinder
gärten vorgesehenen Bestimmungen möglich ist. Es 
wurde dann davon abgegangen, weil sich Schwie
rigkeiten hei der Festlegung und Definition jener 
Horte ergaben, die durch das Gesetz erfaßt werden 
sollten. In der Steiermark gibt es ja außerhalb Graz 
nur wenig Horte, die einen so geregelten Betrieb 
aufweisen wie die Kindergärten. Es gibt aber eine 
verhältnismäßig große Anzahl von Horten, die nur 
an einigen Tagen und meistens nur s tundenweise 
betrieben werden. Der Ausschuß konnte sich nicht 
entschließen, auch diese Horte den verhältnismäßig 
s trengen Bestimmungen zu unterwerfen, die für die 
Kindergärten im Entwurf vorgesehen sind. 

Im Volksbildungsausschuß konnte schließlich nur 
über einen einzigen Paragraphen keine Einigung er
zielt werden. Die sozialistischen Mitglieder dieses 
Ausschusses waren der Meinung, daß auch die Be
stimmungen des § 19 über die Verwendung von Kin
dergartenliegenschaften in Abschnitt I zu den allge
mein bindenden Bestimmungen gehört hätten. Es 
läßt sich nämlich vom Pädagogischen her kein Grund 
dafür finden, daß diese Vorschriften nur auf öffent
liche Kindergärten angewendet werden sollen. 
Diese Bestimmung kann andererseits nur mit päd
agogischen Überlegungen begründet werden, sonst 
würde sie nämlich in den eigenen Wirkungskreis 
der Gemeinden eingreifen. Wir haben bei allen an
deren Paragraphen darauf geachtet, uns bei der Be
ratung vom Wohle der Kinder leiten zu lassen. Wir 

waren bemüht, eine möglichst breite gemeinsame 
Grundlage für alle Kindergärten zu schaffen. Wir 
sind im Ausschuß auch mit Interesse den Ausführun
gen der Pädagogen gefolgt, die erläutert haben, 
warum die Verwendung der Kindergartenräume 
und Liegenschaften außerhalb der Kindergartenfe
rien für andere Zwecke abzulehnen sei. Wir haben 
es in der Folge vor allem aus hygienischen 'Grün
den und aus gesundheitlichen Überlegungen abge-
gelehnt, eine andere Verwendung zuzulassen. Die 
ordnungsgemäße Reinigung stößt auf kaum zu über
windende Schwierigkeiten. Die Infektionsgefahr 
würde sich außerdem beträchtlich erhöhen. Auch 
müßten tür alle anderen Verwendungszwecke. die 
Kindergärten ja praktisch vollkommen ausgeräumt 
werden. Es sei daher, so hieß es allgemein im Aus
schuß, nicht, zu verantworten, die Kinder diesen da
mit verbundenen Gefahren auszusetzen. Diesen 
Gründen wurde auch von der ÖVP-Mehrheit des 
Ausschusses kein Argument entgegengesetzt, das 
diese Auffassung entkräftet hät te. Man muß sie da
her unserer Ansicht nach für a l le Kindergärten an
erkennen. Es leuchtet uns ganz und gar nicht ein, 
womit hier ein Unterschied zwischen privaten und 
öffentlichen Kindergärten begründet werden kann. 
Es nimmt daher auch nicht wunder, wenn diese Ab
lehnung den Verdacht aufkommen läßt, daß hier 
nicht sachliche Gründe maßgebend sind. Wenn man 
nicht bereit ist, dieser Bestimmung allgemeine Gül
tigkeit zuzuerkennen, kann dies nur als Mißtrauen 
gegen die Erhalter öffentlicher Kindergärten ausge
legt werden. Man kann dann aber nicht behaupten, 
vor allem das Wohl der Kinder im Auge gehabt zu 
haben. Wenn man aber schon Schutzbestimmungen 
für Kinder vorsehen will, die nicht alle treffen, so 
wären die unserer Ansicht nach viel eher für die 
privaten Kindergärten vorzusehen, weil dort solche 
Verbote eher zum Ziele führen als bei Gemeinde
kindergärten, die doch keinerlei Anlaß zu irgend
einer Klage geben und die das beste Zeugnis dafür 
sind, mit welcher Verantwortung die Kindergarten
erhalter die Kindergärten betreiben. (Landeshaupt
mann K r a i n e r : „Aber es ist auch ein wunder
bares Zeugnis, wenn private Kindergärten errichtet 
und dafür nicht Steuergelder verwendet werden!") 
Herr Landeshauptmann, der Private kriegt dafür 
Subventionen. (Zwischenruf von der ÖVP: „Von 
wem?") Vom Land kriegt er Subventionen. (Abg. 
Dr. R a i n e r : „Nicht alle!") Außerdem, Herr Lan
deshauptmann, hat das nichts mit der Frage der 
Steuergelder"zu tun. Das wäre nicht richtig, weil Sie 
damit in den eigenen Wirkungskreis eingreifen 
würden. Diese Bestimmung dient ja lediglich päd
agogischen Schutzmaßnahmen, und die müssen un
serer Ansicht nach für alle gelten. Die Infektionsge
fahr gilt für öffentliche und Private ganz gleich. Es 
ist daher sehr zu bedauern, meine Damen und Her
ren, daß unser Antrag hinsichtlich dieses Paragra-, 
phen die"* Zustimmung der ÖVP-Mitglieder nicht ge
funden hat, weil im übrigen doch, das möchte ich 
schon sagen, die Berücksichtigung des eigenen Wir
kungskreises der Gemeinden mit den notwendigen 
pädagogischen Einflußnahmen im wesentlichen in 
Einklang gebracht werden konnte. Mit Ausnahme 
dieses § 19 werden die sozialistischen Abgeordne
ten diesem Gesetz daher ihre Zustimmung geben. 
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Für diesen § 19 haben wir einen Minderheitsantrag 
angebracht, der Ihnen vorliegt. Wir haben damit be
antragt, ihn als § 9 in Abschnitt I einzufügen, wo 
er zu lauten hät te : 

„Die als Kindergarten gewidmeten Räumlichkei
ten, Gebäude und sonstigen Liegenschaften dürfen, 
von Kindergartenferien abgesehen, für andere 
Zwecke nicht verwendet werden." Die übrigen §§ 9 
bis 18 hät ten daher die Bezeichnung 10 bis 19 zu er
halten. Vielleicht können sich, Hohes Haus, gerade 
die pädagogisch vorgebildeten Herren Abgeordne
ten der ÖVP, denen wir zum Teil die Aufklärung 
über die Notwendigkeit dieser Bestimmung verdan
ken, nunmehr doch entschließen, unserem Antrag 
zuzustimmen. (Beifall bei der SPÖ.) 

Präsident: Zum Worte gemeldet hat sich Herr 
Abg. Dipl.-Ing. DDr. G ö t z , ich erteile es ihm. 

Abg. Dipl.-Ing. DDr. Götz: Hohes Haus, sehr ge
ehrte Damen und Herren! Ich möchte nicht über die 
Bedeutung, die Notwendigkeit und die Auswirkung 
der Kindergärten sprechen! wiewohl auch hiezu 
einiges zu sagen wäre, e twa in der Frage, ob der 
Kindergarten als Erziehungsfaktor neben oder an 
Stelle des Elternhauses anzusehen ist. Diese letzte 
Meinung wird nämlich auch mancherorts vertreten. 
Ich möchte kein Hehl daraus machen, daß unsere 
Auffassung nur die erste sein wird, nämlich die, daß 
der Kindergarten nur als zusätzlicher Faktor neben 
dem Elternhaus anzusehen ist. Ich möchte mich aber 
darauf beschränken und nicht nochmals die Entwick
lung des vorl iegenden Entwurfes und die Interpre
tation der einzelnen Paragraphen anführen und so 
wenig jene Interpretation, die letzten Endes nicht 
hier im Landtag wirksam werden wird, sondern 
durch die Tätigkeit der Kindergärtnerinnen im po
sitiven wie auch, wenn es da und dort nicht klap
pen sollte, im negativen Sinne. Wohl aber möchte 
ich auf die Streitfrage des § 19 bzw. nach Vorschlag 
der sozialistischen Fraktion des § 9 e ingehen und 
möchte auch den § 16 im Zusammenhang mit dem 
hier angeführten § 31 erwähnen. 

Der Vorschlag, den ich zu unterbreiten habe, ist 
der, den § 19 aus dem vorliegenden Gesetz zu strei
chen. Und zwar zu streichen deshalb, weil bei Ver
abschiedung eines Gesetzes ja nicht nur der augen
blickliche Sachverhalt zu prüfen ist, sondern wohl 
auch der, der dadurch in Zukunft entstehen kann. 
Nach dem vorliegenden Wort laut würde es bedeu- ' 
ten, daß ein gewidmeter Kindergarten mit all sei
nen Räumlichkeiten und etwa drei oder vier Grup
pen, die dort tätig sind, lediglich in den Sommer
ferien, soweit die baulichen Voraussetzungen es 
überhaupt zulassen, soweit nicht e ingebaute Gerät
schaften, Möbel usw. dies nicht von vornherein ver
hindern, anderen Zwecken zugeführt werden könnte. 
Das sicherlich unter dem Blickwinkel der überfüll
ten Kindergärten und des zu geringen Raumes, der 
im Augenblick zumindest in den meisten Kindergär
ten gegeben ist. We r sagt Ihnen, meine Damen und 
Herren, daß das immer so sein müsse, wer sagt, daß 
nicht e twa in einigen Jahren eine Gruppe in diesem 
oder jenem Kindergarten überhaupt nicht besetzt, 
nicht beschickt wird oder daß durch eine Zusammen

ziehung von Gruppen — nachdem die Gruppen ja 
nicht an Jahrgänge gebunden sind — von drei auf 
zwei Gruppen z. B. e twa ein bestehender, gewidme
ter Raum brach und leer steht und nach dem Wort
laut des jetzigen § 19 aber auch des § 9 nicht an
ders verwendet werden kann. (Abg. E g g e r : „Der 
§ 19 spricht von verwendeten Räumen, nicht von 
gewidmeten!") 

Aber bitte, ganz abgesehen davon, scheint es we
sentlich zu sein, j ene Überlegungen wahrzunehmen, 
die von den Gemeinden, aber sicher nicht vom Land
tag wahrzunehmen sind. Wenn aber, das ist die 
zweite Folgerung, und tlie ist, glaube ich, ziemlich 
logisch, wenn aber die Aufnahme dieser Bestimmun
gen als zwingend erachtet wird, und zwar so zwin
gend, daß dies im § 19 des Gesetzes seinen Nieder
schlag finden muß, dann muß ich sagen, daß ich 
ebenfalls auf dem Standpunkt stehe, daß dies dann 
für a l l e Kindergärten gelten muß, nicht aber nur 
für die öffentlichen Kindergärten. 

Nun zum zweiten Punkt, zum § 16: Es ist sehr 
richtig zitiert worden, daß eigentlich im Gesetz im 
§ 31 der eigene Wirkungskreis der Gemeinden an
geführt wird, ich muß sagen, daß aber auch die 
jetzige Formulierung des § 16 immer noch deutlich 
den Eindruck aufkommen läßt, daß zwar das Land 
kein Genehmigungsverfahren für einen Kindergar
ten hat, daß die Kompetenz der Gemeinde absolut 
gegeben ist, daß man aber versucht, auf anderem 
Weg diese Kompetenz so einzuengen, nachdem man 
sich drei Möglichkeiten im Absatz 2 des § 16 
geschaffen hat, vor allen Dingen die Unter
bringung, Fachpersonal — das müßte , man 
nicht schreiben, das steht sowieso im Gesetz 
drinnen, wenn auch an anderer Stelle — 
und daß „die geordnete Führung eines beste
henden, allgemein zugänglichen Kindergartens 
nicht gefährdet wird". Ich glaube, das ist eine Frage, 
die von der Gemeinde oder von einem privaten 
Kindergartenerhalter zu prüfen ist bei Errichtung 
des Kindergartens und die n i c h t zu entscheiden 
ist seitens des Landes. 

Ich beantrage daher 1. den § 19 des vorl iegenden 
Entwurfes zu streichen und 2. den 2. Absatz des § 16 
zu streichen und dem 3. Absatz des § 16 mit der 
Bezeichnung „Absatz 2" folgenden Wort laut zu ge
ben: „Die beabsichtigte Errichtung von Gemeinde
kindergärten ist der Landesregierung als Aufsichts
behörde zu melden, wobei das Vorliegen aller nach 
diesem Gesetz erforderlichen Voraussetzungen nach
zuweisen ist." 

Der Absatz 4 mit der Bezeichnung Abs. 3 hat fol
genden Wort laut : „Landeskindergärten können bei 
Vorliegen der nach diesem Gesetz erforderlichen 
Voraussetzungen vom Land errichtet werden." Ich 
bitte, über diese Abänderungsanträge zu entschei
den. 

Präsident: Wei tere Wortmeldungen liegen nicht 
vor. Bevor ich zur Abstimmung schreite, muß ich 
feststellen, daß mir diese Anträge vorher schriftlich 
hätten überreicht werden müssen. Diese Anträge ' 
sind nicht schriftlich überreicht worden, bevor sie 
gestellt wurden. (Abg. S c h e e r : „Jeder Abgeord
nete kann während der Sitzung Abänderungsan
träge stellen, nicht nur 4 oder 8!") Nehmen wir an, 
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diese Anträge wären schriftlich überreicht worden. 
Bitte, ich bin noch nicht fertig. Diese Anträge hätten 
nach § 34 Abs. 4 schriftlich überreicht zu werden. 
Es-ist ganz klar, daß sie vor der Beratung und Be
schlußfassung zu überreichen sind. Aber nehmen 
wir an, Sie hätten sie rechtzeitig überreicht, so 
müssen sie mindestens von vier Abgeordneten un
terschrieben sein. Ich gehe also über diesen Punkt, 
daß Sie sie nicht vorher überreicht haben, hinweg 
und stelle die Unter Stützungsfrage. Die Unterstüt
zung wird nicht gewährt. Daher kann der Abände-
rungsantrag nicht zur Abstimmung gebracht werden. 

Ich komme nun zur Abstimmung über die ge
schäftsordnungsmäßig vorliegenden Anträge. 

Abg. S c h e e r meldet sich zur Geschäftsordnung. 

Abg. Scheer: Ich stelle nur fest, daß das nicht 
stimmt, was der Herr Präsident gerade gesagt hat. 
Während der Verhandlung hat jeder Abgeordnete 
das Recht nach der Geschäftsordnung, Abänderungs-
anträge zu stellen. Es bedarf keiner Unterstützungs
frage. Herr Präsident, es ist daher nach der Ge
schäftsordnung nicht richtig, was Sie soeben gemacht 
haben. Es ist mir erinnerlich, daß jeder Abgeordnete 
während der Verhandlung Abänderungsanträge 
stellen kann. 

Präsident: Ich bitte den § 34 der Geschäftsord
nung zu lesen. Ich schreite fort in der von mir ver
kündeten Vorgangsweise. Ich lasse zuerst über den 
auf Seite 2 der Beilage 13 abgedruckten Minder
heitsantrag der SPÖ abstimmen. Ich ersuche die Ab
geordneten, die für den Minderheitsantrag, betref
fend den § 19, sind, die Hand zu erheben. (Ge
schieht.) Ich stelle fest, daß dies die Minderheit ist, 
da nur 27 dafür gestimmt haben. Der Antrag hat 
also nicht die erforderliche Mehrheit gefunden. 

Ich lasse nun über den § 19 in der Fassung der 
Beilage 13 abstimmen und ersuche die Abgeordne
ten, die für diese Fassung des § 19 sind, die Hand 
zu erheben. (Geschieht.) Ich stelle fest, daß das 29, 
also die Mehrheit, sind. Damit ist § 19, wie er in 
der Beilage 13 formuliert ist, angenommen. 

Ich lasse nun über alle übrigen Bestimmungen der 
Beilage 13, die im Volksbildungsausschuß einstim
mig angenommen wurden, abstimmen und ersuche 
die Abgeordneten, die hiefür stimmen, eine Hand 
zu erheben. (Geschieht.) Ich stelle fest, daß dies die 
Mehrheit ist. Damit ist das Steiermärkische Kinder
gartengesetz verabschiedet. 

2. Bericht des Finanzausschusses über die Regie
rungsvorlage, Einl.-Zahl 14, betreffend den Rech
nungshofbericht vom 4. November 1964, über das 
Ergebnis der Überprüfung der Steirischen Wasser

kraft- und Elektrizitäts-AG. im Jahre 1963. 

Berichterstatter: Abg. Dr. Christoph Kl a u s e r . 
Ich erteile ihm das Wort. 

Abg. Dr. Klauser: Hohes Haus, meine Damen und 
Herren! Der Rechnungshof hat den Bericht vom 
4.: November 1964 vorgelegt. Die STEWEAG hat 
dazu in einem ausführlichen, 69 Seiten umfassen
den Bericht Stellung genommen. Ich kann mich da^ 
her auf einige wenige Punkte beschränken. 

In Punkt 4 bemängelt der Rechnungshof nach wie 
vor, daß die Agenden des Landeslastverteilers von 
einem Bediensteten der Landesregierung und nicht 
von einem Beamten der STEWEAG ausgeübt wer
den. Aus der Stellungnahme der STEWEAG ist zu 
entnehmen, daß diese den Standpunkt des Rech
nungshofes teilt. 

Zu Zahl 27 wird vom Rechnungshof festgehalten, 
daß durch fehlerhafte Stromverrechnung einem 
Werk in Deuchendorf um 111.924.52 S zu wenig in 
Rechnung gestellt wurden, wovon nur mehr 64.000 S 
eingebracht werden konnten, weil der übrige Be
trag bereits verjährt war. 

Zu Zahl 52 bemängelt der Rechnungshof, daß die 
STEWEAG auf Schadenersatz gegenüber einem Be
diensteten aus einem Verkehrsunfall verzichtet hat. 
Ich muß aber dazu sagen, daß meiner Auffassung 
nach die Haltung der STEWEAG durch das inzwi
schen in Kraft getretene Gesetz über den Schaden
ersatz bei Dienstnehmern gerechtfertigt worden ist. 

Der Finanzausschuß hat diesen Bericht zur Kennt
nis genommen und stellt den Antrag, „der Bericht 
des Rechnungshofes vom 4. November 1964, Zahl 
2652-9/64, über das Ergebnis einer im Jahre 1963 
vorgenommenen Überprüfung der Steirischen Was
serkraft- und Elektrizitäts-AG. wird zur Kenntnis 
genommen. Dem Herrn Präsidenten des Rechnungs
hofes und den mit der Uberprüfungstätigkeit befaßt 
gewesenen Organen wird für die eingehende Be
richterstattung und gegebenen Anregungen der 
Dank ausgesprochen." 

Präsident: Ich erteile Herrn Abg. L e i t n e r das 
Wort. ' 

Abg. Leitner: Meine Damen und Herren! Dem 
Landtag liegt ein Bericht des Rechnungshofes über 
die Überprüfung der STEWEAG aus dem Jahre 1963 
vor. Dazu stellt der Ausschuß aber auch den An
trag, diesen Bericht zur Kenntnis zu nehmen, so als 
würde es sich bei diesem Antrag um einen der vie
len Routineanträge handeln. Die STEWEAG ist be
kanntlich ein Unternehmen des Landes, das durch 
seine Tätigkeit als Stromerzeuger und Stromliefe
rant in jede Wohnung, in jedes Haus, in jeden Be
trieb eingreift. Die Stromtarife und die Baukosten
beiträge, die von den Siedlern und Mietern U. a. für 
den Anschluß ihres Hauses an das elektrische 
Stromnetz verlangt werden, sind in den letzten Jah
ren ganz bedeutend in die Höhe getrieben worden. 
Die STEWEAG vergibt auch sehr viele Aufträge, 
die daraus resultieren, für den Ankauf von ver
schiedenen Materialien. Viele Unternehmer, Han
dels- und Gewerbetreibende bemühen sich, Auf
träge von der STEWEAG zu bekommen und erwar
ten mit Recht eine ordnungsgemäße Ausschreibung 
dieser Aufträge und eine gerechte Vergebung. Das 
Land als Besitzer dieser Gesellschaft hat daher ge
genüber der Öffentlichkeit die Pflicht, dafür zu sor
gen, daß dieser äußerst wichtige Versorgungsbe
trieb im Interesse der Bevölkerung einwandfrei und 
sauber geführt wird. Der vorliegende Bericht sollte 
schon vor der letzten Wahl behandelt werden, 
wurde aber zurückgestellt, weil der Rechnungshof 
Zustände aufgedeckt hat, die bei öffentlich verwal
teten Betrieben unglaublich erscheinen und den Ver-
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wal tern kein gutes Zeugnis ausstellen. Während bei 
anderen Prüfungsberichten des Rechnungshofes auch 
die Gegenäußerung des betreffenden Betriebes oder 
der Verwal tung vorliegt, ist das hier nicht der Fall, 
wenigstens ich habe den Bericht nicht. Es war ledig
lich vermerkt, daß im Bericht des Rechnungshofes 
an den Steiermärkischen Landtag auf die Stellung
nahme des Unternehmens, also der STEWEAG, be
reits Rücksicht genommen wurde. 

Eine Auslese von den Beanstandungen des Rech
nungshofes, die dieser in 56 Punkten zusammenge
faßt hat, zeigt, daß die Leitung der STEWEAG un
wirtschaftlich arbeitet. Der Berichterstatter hat 
einige Punkte herausgefischt; ich glaube, die wich
tigsten oder sehr wichtige ha t er nicht behandelt . 
Aber es ist trotzdem nicht notwendig, daß sie hier 
im Hohen Hause herausgeschält und gezeigt wer
den, denn ein solches Handeln einer so wichtigen 
Landesgesellschaft ist unmöglich. So hat zum Bei
spiel die STEWEAG in den letzten Jahren eigenes 
Kapital in der Höhe zwischen 40 und 80 Millionen 
Schilling mit einer Verzinsung von ZXA bis 4 % in 
grundfesten Geldkonten angelegt. Im gleichen Zeit
raum hat sie nach dem Bericht des Rechnungshofes 
Darlehen aufgenommen mit weit höheren Zinsen. 
Nach Meinung des Rechnungshofes wäre es wirt
schaftlicher gewesen, mit den verfügbaren Mitteln 

. zumindest die Darlehen mit den teuersten Zinsen zu 
tilgen. Die Kontokorrenteinlagen der Gesellschaft 
bei einigen Bankinstituten betrugen in den letzten 
drei Jahren zwischen 16 bis 28 Millionen Schilling 
und waren nach Meinung des Rechnungshofes 
außerordentlich hoch. Da diese Einlagen lediglich 
mit 3/4°/o verzinst werden, hat sich für die 
STEWEAG nach dem Uberprüfungsbericht eine nicht 
unerhebliche Zinseneinbuße ergeben. Der Rech
nungshof bemängelt weiter die Art der Vergabe 
von Aufträgen. Er betont, daß selbst große Auf
träge nicht öffentlich ausgeschrieben wurden, son
dern nur mehrere Firmen eingeladen wurden, ein 
Anbot auszuarbeiten. Dadurch sind von vornherein, 
sagt der Rechnungshof, eine Reihe von Firmen, die 
in Frage gekommen wären, ausgeschieden worden. 
Aber auch bei Vergabe der Lieferung von Materia
lien, Eisenwaren, Baumaterialien usw., für die be
kanntlich Listenpreise bestehen, sind überhaupt 
keine Offerte eingeholt worden. Der Rechnungshof 
vertr i t t die Auffassung, daß größere Bestellungen 
und Aufträge aus Konkurrenzgründen grundsätzlich 
ausgeschrieben werden sollten. Aber auch beim 
Kauf von Waren, die Listenpreise haben, ist so vor
zugehen, daß von Zeit zu Zeit an verschiedene Fir
men um Anbote heranzutreten ist, da von den ein
zelnen Firmen erfahrungsgemäß unterschiedliche 
Rabatte und Nachlässe gewährt werden. Auch große 
Bauvorhaben wurden regelmäßig nur beschränkt 
ausgeschrieben, das heißt, nur solche Firmen wur
den zur Offertlegung eingeladen, die der Gesell
schaft offensichtlich aus verschiedenen Gründen an
genehm sind. Der Rechnungshof vertritt die Ansicht, 
daß große Bauvorhaben, die viele Millionen Schil
ling erfordern, schon deswegen grundsätzlich öffent
lich ausgeschrieben werden müßten, da es bei be
schränkten Ausschreibungen, besonders, wenn nur 
wenige örtliche Firmen zur Anbotlegung eingeladen 
werden, leichter zu Preisabsprachen kommt. In meh

reren Fällen wurde auch festgestellt, daß relativ 
große Bauleistungen, die beschränkt ausgeschrieben 
wurden, dann schließlich mit Pauschalpreisen ver
geben wurden. Wiederholt wurde vom Rechnungs
hof festgestellt, daß mit einzelnen Firmen nach der 
Anboteröffnung Preisverhandlungen geführt wur
den. Wenn auch, wie der Rechnungshof feststellt, in 
einzelnen Fällen Preisnachlässe erreicht wurden, so 
ist eine solche Vorgangsweise auf die Dauer für das 
Land und' für die Öffentlichkeit nicht vorteilhaft, 
weil die Firmen, sobald sie erkennen, daß sie auch 
durch nachträgliche Preisnachlässe noch eine Chance 
haben, den Auftrag zu bekommen, bei ihrem ordent
lichen d. h. ihrem ersten Angebot ohne Risiko groß
zügig und natürlich zu ihren Gunsten, auf Kosten 
der Gesellschaft, das heißt auf Kosten der steiri-
schen Steuerzahler, kalkulieren können. Dadurch 
wird aber, wie der Rechnungshof feststellt, -zum 
Nachteil der Gesellschaft schon nach kurzer Zeit 
jede echte Konkurrenz ausgeschaltet. Die Überprü
fung des Baues des neuen, modernen Verwaltungs
gebäudes der STEWEAG in Graz zeigte, daß der 
Firma Dipl.-Ing. Franz die Möglichkeit eingeräumt 
wurde, für die Baumeisterarbeiten den Auftrag, so
fern sie nicht Bestbieter ist, zu den Preisen des Best
bieters zu übernehmen. Für den Fall, daß die Dif
ferenz zwischen dem Bestangebot und der Firma 
Franz 400.000 S übersteigt, wurde ihr eine Abfin
dung von 4°/o des Bestangebotes bis zum Höchstbe
trage von 400.000 S zugestanden. Derartige Verein
barungen, erklärt der Rechnungshof, erscheinen un
vertretbar, da sie dem Sinn der Ausschreibung zu
widerlaufen. Zur Ausführung der Tischlerarbeiten 
dieses Verwaltungsgebäudes hat die STEWEAG 
7 Firmen eingeladen. Die Vergabe der Tischlerarbei
ten erfolgte jedoch ungeachtet der Gesamtausschrei
bung in fünf Teilaufträgen an die auf Rang 1 bis 5 
l iegenden Firmen zum Preise des Drittbestbieten-
den. Die Vorgangsweise der STEWEAG bei dieser 
Vergabe der Arbeiten erscheint schon deshalb nicht 
vertretbar, stellt der Rechnungshof fest, weil die auf 
den ersten beiden Rängen l iegenden Firmen da
durch praktisch mehr bezahlt bekommen haben, als 
sie forderten. Bei der Vergabe der Baumeisterarbei
ten des neuen Verwaltungsgebäudes ist die 
STEWEAG außerdem von der bisher üblichen Fest
setzung von Pönalen für die nicht fristgerechte Er
bringung der Leistung unverständlicherweise, wie 
der Rechnungshof feststellt, abgegangen. Es wurde 
sogar in den Ausschreibungsbedingungen ausdrück
lich darauf hingewiesen, daß davon abgesehen wird 
bei Vergebungen zu verlangen, daß die in Betracht 
kommenden Unternehmungen die Leistungen in je
der Hinsicht einwandfrei und fristgerecht erbringen 
müssen. Dagegen wurde allen Firmen bei zufrieden
stellender Arbeitsdurchführung die Zuerkennung 
einer Prämie in Aussicht gestellt. 

Bei der Überprüfung der Grundstückseinkäufe 
wurde festgestellt, daß in keinem Falle Schätzungs
gutachten eingeholt wurden, sondern in der Regel 
nur irgendwie in Erfahrung gebracht wird, wie die 
ortsüblichen Preise sind, die dann genommen wur
den. Der Rechnungshof stellt zu dieser Praxis fest, 
daß bei Grundstücksgeschäften größeren Umfanges 
ausnahmslos Gutachten beeideter Schätzmeister ein
geholt werden sollen. 
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Bewirtungen anläßlich von Kommissionierungen 
sind auf Grund interner Anweisungen nur dann an
zuordnen, wenn sie als unvermeidlich gelten. Dafür 
können je nach Dauer 20 bis 80 S pro Person aufge
wendet weiden. Bei der Überprüfung wurde fest
gestellt, daß die unvermeidlichen Bewirtungen zur 
ständigen Gewohnheit wurden. Die Überprüfung der 
Belege des Posten „Bewirtungen" zeigte, daß auf 
vielen Belegen nicht nur das Datum und die Bezeich
nung der Gaststätte, sondern auch eine Aufstellung 
der Konsumationen sowie die Anzahl der Teilneh
mer fehlt. 

Die STEWEAG ist auch Mitglied des österreichi
schen Industriellenverbandes und zahlte im Jahr 
1962 dafür 116.000 S. Sie ist weiter Mitglied von 
5 ausländischen Vereinigungen und bezahlte dafür 
im Jahr 1962 60.000 S an Beiträgen. Der Rechnungs
hof konnte keine Vorteile für die Gesellschaft aus 
def Mitgliedschaft zu diesen Vereinigungen erken
nen. 

Der Rechnungshof kritisiert u. a. auch die Perso
nalpolitik der STEWEAG, und zwar besonders den 
erheblichen Zuwachs an Prokuristen und Hand
lungsbevollmächtigten von 12 auf 19, das sind, in 
Prozenten ausgedrückt, um 5 8% mehr. Nach seiner 
Ansicht ist diese Erhöhung betrieblich nicht begrün
det, da die Erhöhung des gesamten Personalstandes 
lediglich ll°/o betrug. Nahezu die Hälfte der Ange
stellten, darunter alle Angestell ten in leitender Po
sition erhalten ein sogenanntes übers tundenpau
schale bei der STEWEAG, das bei einzelnen bis zu 
40% des Gehaltes betrug. Die Bemessungsgrundlage 
dieser Pauschale ist seit J ahren vollkommen unver
ändert geblieben. Lediglich das Ausmaß erhöhte sich 
entsprechend bei den Gehaltsregelungen. 

Das ist nur eine Auslese aus diesen 56 Punkten, 
die zeigt, wie bei der STEWEAG in der obersten 
Leitung gewirtschaftet wird. Der Geschäftsbericht 
1963 der STEWEAG, der allen Abgeordneten des 
Landtages zugegangen ist, beinhaltet auch einen Be
richt des Aufsichtsrates, dem u. a. der Herr Landes
hauptmann Krainer, aber auch der Kammeramts
direktor der Handelskammer der Steiermark, 
Dr. Kurzbauer, angehören. Im Tätigkeitsbericht die
ses Aufsichtsrates wird festgestellt, daß alle wichti
gen Geschäftsvorfälle in den Ausschüssen behandelt 
wurden. Auch diese Fälle, die der Rechnungshof in 
seinem Bericht aufzeigt und kritisiert. Ist den Her
ren Aufsichtsräten keiner der vom Rechnungshof 
kritisierten Punkte aufgefallen? Wenn ja, warum 
hat dann dieser Aufsichtsrat dem Vorstand für die 
getreue und erfolgreiche Tätigkeit im Berichtsjahr 
1963 den ungeteilten Dank dafür ausgesprochen? 

Im Jahr 1963 wurde von der Wirtschaftsprüfungs
gesellschaft in Graz der Jahresabschluß 1963 ge
prüft und keinerlei Beanstandungen festgestellt, 
ganz im Gegensatz zum Rechnungshof. Auf Grund 
dieser Sachlage ist meiner Ansicht nach der Land
tag nicht in der Lage, den von der Landesregierung 
gestellten Antrag anzunehmen, diesen Bericht zu
stimmend zur Kenntnis zu nehmen. Eine Zustim
mung würde nur bedeuten, daß die vom Vorstand 
der STEWEAG geübte Praxis, Schlampereien, Be
vorzugung von Firmen, Freunderlwirtschaft usw., 
die vom Rechnungshof in vielen Punkten schärfstens 

kritisiert werden, auch weiterhin fortgesetzt wer
den können. 

Präsident: Zum Wort gemeldet ist Herr Abg. 
Dipl.-Ing. DDr. G ö t z . Ich erteile es ihm. 

Abg. Dipl.-Ing. DDr. Götz: Hohes Haus! Am heu
tigen Vormittag um 9.15 Uhr ist dem Herrn Abg. 
Scheer die Gegenschrift der STEWEAG zum Bericht 
des Rechnungshofes zugegangen. Es ist einigerma
ßen schwierig, zu einem Bericht Stellung zu neh
men, wenn man nur die eine Seite kennt. Diese Tat
sache hat Herr Abg. Scheer auch im Ausschuß gel
tend gemacht. (Abg. Ing. K o c h : „Sie haben es 
doch im Ausschuß schon überreicht erhalten!" —• 
P r ä s i d e n t : „Ich bitte, den Redner nicht zu un
terbrechen!") Wenn man die Grundlage einer priva
ten Beschaffung einer Unterlage als Voraussetzung 
annimmt, wenn man aber davon ausgeht, daß man 
sozusagen amtlich auf Schleichwegen zu dieser Un
terlage kommt, so hat er nicht unrecht. 

Nun, es scheint wesentlich zu sein, daß dieser 
Rechnungshofbericht und einbezogen die Gegen
äußerung, die auf „Schleichwegen" uns etwas früher 
zugekommen ist, diese Gegenäußerung der 
STEWEAG also, immerhin noch eine ganze Reihe 
von Punkten offenläßt, die es nicht möglich erschei
nen lassen, ohne jedweden weiteren Schritt, ohne 
Versuch, aufgezeigte übels tände abzustellen, diesen 
Bericht heute einfach zur Kenntnis zu nehmen. 

Es sind formelle Dinge enthalten, wie e twa die 
Tatsache, daß die Bilanzvorlage grundsätzlich zu 
spät erfolgt, die Tatsache, daß die Festsetzung der 
Geschäftsordnung des Aufsichtsrates, die nach § 11 
Abs. 6 der Satzungen durch den Aufsichtsrat selbst 
zu erfolgen hätte, nicht geschehen ist. Das heißt, die 
Geschäftsordnung der STEWEAG ist nicht ausgear
beitet. Die Frage bleibt nach wie vor offen, wurde 
sie beschlossen, wenn ja, dann wo, zu welchem 
Zeitpunkt? Die Frage, daß z. B. ein Anstellungsver
trag in der Höhe zwischen 40.000 und 50.000 S dem 
Aufsichtsrat vorzulegen ist, diese Satzungsänderung 
ist zwar durchgeführt worden, aber ihre Einhaltung 
ist zumindest mit einem Fragezeichen versehen. 

Wir haben aus dem Bericht des Herrn Dr. Klau
ser gehört, die Frage des sogenannten Landeslast-
verteilers. Hier wird vom Rechnungshof vorgeschla
gen, wie auch in anderen Landesgesellschaften diese 
Funktion von einem Bediensteten der STEWEAG 
ausüben zu lassen und nicht gesondert einen Lan-
deslastverteiler, noch dazu auf Kosten der 
STEWEAG, zumindest auf Teilkosten der 
STEWEAG, zu beschäftigen. Es wurde vom Herrn 
Berichterstatter zwar erwähnt, daß die STEWEAG 
die gleiche Meinung vertritt wie der Rechnungshof, 
aber ich frage, wo bleibt also nun die Konsequenz 
zu dieser Feststellung? 

Etwa die Konsequenz, daß die STEWEAG am 
29. April 1963 in einem Brief an den Herrn Landes
hauptmann Krainer um eine Erledigung im Sinne 
der Anregung des Rechnungshofes ersucht hat und 
gleichzeitig im Gegenbericht feststellt, daß trotz 
mehrmaliger Interventionen und Vorsprache des 
Vorstandes der STEWEAG eine Beantwortung die
ses Briefes der STEWEAG bis heute nicht erfolgt 
ist. Ich glaube, man kann zumindest erwarten, ganz 
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gleich, ob das der Herr Landeshauptmann oder ein 
anderes Regierungsmitglied ist, daß ein solcher Vor
schlag entweder aufgenommen oder abgelehnt oder 
in i rgendeiner anderen Variat ion erledigt wird. Er 
ist aber nicht erledigt. 

Eine weitere Frage sind die Kreditoperationen. 
Beim Lesen der Gegenschrift der STEWEAG wird 
also klär, daß hier kurzfristige oder mittelfristige 
Darlehen in einer Absprache mit Schweizer Banken 
in langfristige umgewandelt wurden und das in 
zwei Stufen vor sich gegangen ist. Das hat auch der 
Rechnungshof dann, zumindest in der zweiten Auf
klärung, zur Kenntnis nehmen müssen. Aber es ist 
doch sehr betrüblich, wenn man feststellen muß, daß 
e twa das Versicherungsdarlehen des Jahres 1950, 
das also immerhin 7 Millionen Schilling betragen 
hat, daß dieses Darlehen von der STEWEAG auf
genommen und belastet war mit 5,6 Millionen Schil
ling an Zinsen und anderen Spesen. Und wenn 
gleichzeitig in der Begründung der STEWEAG drin-
nensteht, daß die damals freigegebenen ERP-Mittel 
zur Gänze oder fast zur Gänze in die Verbundge
sellschaft, aber nicht in die Steirische Wasserkraft-
und Elektrizitäts-AG. hineingegangen sind. Man 
kann nur feststellen, daß dies eine sehr maßgeb
liche, einschneidende Benachteiligung der Steier
mark war, die wir heute einfach nach dem Vor
schlag des Finanzausschusses zur Kenntnis nehmen 
sollen. 

Eine weitere Frage ist aufgetaucht bei den soge
nannten Kontokorrenteinlagen, bei den Festgeldern, 
die bei den Banken drei Monate gesperrt sind und 
die von der STEWEAG damit begründet werden, 
daß sie bei Aufrechterhältung dieser Kontokorrent
sätze jeweils Skontis in Anspruch nehmen kann. 
Sehr schön. Ich frage aber, was ist geschehen, bei 
den drei Instituten, Creditanstalt, Länderbank und 
Steiermärkische Bank, um etwa die gesperrten Kon
ten für diesen Zweck zu einem höheren Prozentsatz 
anzulegen bzw. die Sperre für einen derartigen 
Großkunden, wie es die STEWEAG ist, wegfallen 
zu lassen? Ich meine, das ist doch eine aktuelle 
Frage, die heute jede Gebietskörperschaft mit einem 
Bankinstitut regeln muß. Umsomehr müßte das von 
einem Wirtschaftsbetrieb zu erwarten sein. 

Die Frage der Studiendarlehen, die im Rech
nungshofbericht angeschnitten wird, führt zu dem 
Ergebnis, daß die STEWEAG hier antwortet, daß 
ihr der „Einkauf" von modernen „technischen Skla
ven" — Sie entschuldigen schon diesen Ausdruck 
—, bisher nicht gelungen ist, weil nur einige die
ser Studiendarlehen tatsächlich zu dem gewünsch
ten Erfolg, zur Anstellung, d. h. zur zeitweisen An
stellung, geführt haben. Ja, ich muß sagen, wenn 
wir hier weiter die Vorstellung haben, daß Be
triebe, wie etwa die STEWEAG, einem Studenten 
erklären können, sie finanziert das Studium und er 
muß sich dann verpflichten, 5 Jahre' lang in diesem 
Betrieb zu arbeiten, dann wird nicht nur die 
STEWEAG, sondern auch jeder andere Betrieb bei 
solchen Hilfebestrebungen Schiffbruch erleiden, 
wenn man sich nicht bereitfindet, grundsätzlich die
ses Studium von technischen Fachkräften zu för
dern in der berechtigten Hoffnung, aus einem stär
keren Aufkommen von technischem Nachwuchs 
dann auch für die entsprechenden Betriebe den not

wendigen betrieblichen Erfolg — sprich Nachwuchs
k r ä f t e— zu erhalten. 

Die Grundstückskäufe sind bereits angeschnitten 
worden. Ich möchte aber doch e twas dazu sagen: 
Wenn die STEWEAG in ihrer Gegenschrift fest
stellt, daß sie zwei erfahrene Angestell te hat — das 
möge gar nicht bestritten werden —, wovon einer 
mehrmals aufgefordert wurde, sich als gerichtlich 
beeideter Sachverständiger e intragen zu lassen, so 
möchte ich doch außerordentlich davor warnen, die
sen Zustand als glücklich und als günstig hinzu
nehmen. Denn es ist zweifellos so, daß der Inner
betriebliche, der der hochangesehenste Mann sein 
kann, immer wieder auch zu seiner e igenen Sicher
heit ein entsprechendes Gutachten eines Sachver
ständigen, eine Schätzung benötigt, umsomehr — 
muß ich sagen —, als diese Schätzung scheinbar 
doch aus einem anderen Grund nicht unzweckmäßig 
erscheint. Es wurde hier nämlich erwähnt, und ich 
darf diesen Grund gleich anführen, daß bei der Ver
gebung der Bauarbeiten für das neue Verwaltungs
gebäude einer Grazer Firma ein Vorrang einge
räumt wurde, und zwar bis zu 400.000 S auf den 
Preis des Bestbieters einsteigen zu können. Nun, 
die Beantwortung der STEWEAG, warum das ge
schehen ist, lautet, daß diese Firma bzw. der Firmen
inhaber ein Vorkaufsrecht für diesen Grund gehabt 
habe und daß kein einziger anderer Grund im Be
reiche der Stadt so günstig zu haben gewesen sei 
wie dieser und unter diesem günstigen Preis. Es 
wird nun angeführt, daß er „nur" 355 S pro m2 ge
kostet habe und daß das deshalb erfolgt sei. In 
Wirklichkeit ist hier ein verbundenes Rechtsge
schäft durchgeführt worden, das meiner Ansicht 
nach bei einem so bedeutsamen Bau und bei einer 
so bedeutsamen Gesellschaft auf keinen Fall hät te 
erfolgen dürfen. Man kann nicht von vornhereirr 
and gewissermaßen ungeschaut auf Grund eines 
Vorkaufsrechtes einen Bauvertrag vorwegnehmen, 
der — und jetzt kommt eine wei tere und ich glaube 
nicht gerade sehr erfreuliche Sache — innerhalb 
eines halben Jahres bei dem gleichen Kreis von Ar
chitekten (nämlich jeweils 5 Architekten) zweimal 
ausgeschrieben wurde, nicht öffentlich, sondern be
schränkt und an den gleichen Kreis. Begründet 
wird das erstens damit, daß man nur Grazer Archi
tekten beschäftigen wollte. Wenn das öffentlich ge
schehen wäre, wäre es der STEWEAG immer noch 
möglich gewesen, das zu tun, nachdem ja auch die 
Grazer Architekten sich bei öffentlicher Ausschrei
bung hätten beteiligen können. Zweitens damit, 
weil die erste Ausschreibung doch ergeben hätte, 
daß verschiedene Abänderungen notwendig gewe
sen wären und daher an denselben Kreis, der also 
keinen befriedigenden Entwurf — denn das ist ja 
das Ergebnis — vorgelegt hat, innerhalb eines Jah
res eine zweite Ausschreibung erfolgt ist ohne Er
weiterung dieses Personenkreises. Ich glaube, das 
ist eine Vorgangsweise, die zumindest ziemlich 
einmalig und durchaus nicht selbstverständlich ist. 
Aber das spielt ja keine Rolle, denn man hat ja 
auch vier Studienreisen durchgeführt für die Frage 
der Gestaltung des neuen Verwaltungsgebäudes der 
STEWEAG, wovon man allerdings zwei Studienrei
sen erst nach Durchführung des Wet tbewerbs durch
geführt hat, also nach Beschlußfassung über das 
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Objekt mit der Begründung, man habe sich dann 
über die bauliche Entwicklung ebenfalls im Zuge 
einer Studienreise informieren müssen. Allerdings 
stellt sich heraus, daß, betrachtet man den Personen
kreis — ich will keine Namen nennen —, einem 
einige Zweifel in dieser Richtung-kommen können, 
umsomehr, als die STEWEAG auf der anderen Seite 
begründet,' sie könne ihre großen Bauaufträge nur 
beschränkt ausschreiben, weil diese großen Bauauf
träge an die Qualität, die Verläßlichkeit einiger 
Firmen gebunden seien. Ich frage mich nur, wenn 
das stimmt, wozu dann eine Studienreise über die 
Bauausführung, wenn diese Firma so gut ist, wie es 
an einer anderen Stelle steht, wozu dann noch 
eigens zweimal herumfahren, um festzustellen, daß 
man wahrscheinlich ohnehin nichts ändern kann, 
das dürfte ja das Ergebnis dieser Studienreise ge
wesen sein. 

Nun zu der Frage der beschränkten Ausschrei
bungen auch ein Wort : Es wird immer wieder und 
überall angeführt, daß die beschränkte Ausschrei
bung den Vorteil hätte, daß man sich von vornher
ein auf einen Kreis leistungsfähiger Firmen ein
schränken könne. Nun, wie schaut das aber tat
sächlich aus? Spezialfirma, Termineinhaltung, Qua
lität — ja, das bedeutet, s treng genommen, daß 
etwa ein junges, aufstrebendes Unternehmen 
überhaupt nie die Chance hat, einen Auftrag zu 
erhalten, weil es ja nie in der Lage ist zu be
weisen, ob es auch qualitäts-, terminmäßig und 
mit seiner Ausstattung einen Bau durchführen 
kann. Das wäre die eine Seite. Nun kann man 
sagen, abgesehen von dieser Frage, besteht doch 
gar kein Zweifel, daß im Bereich der Auftrags-
vergebung im Bauwesen die Gefahr für die 
Äüsschreiber von Arbeiten besteht, insbeson
dere dann, wenn die Baukonjunktur oder der 
Beschäftigungsgrad weitgehend ausgelastet ist, 
daß bestimmte Absprachen erfolgen, und es ist 
selbstverständlich, je weniger Firmen hier beteiligt 
sind, desto wahrscheinlicher und umsomehr wird 
sich der Kreis dieser Firmen immer wieder ken
nen. Daß das nicht ohne preisliche Auswirkungen 
bleibt, ist klar!" Aber noch etwas muß ich sagen. 
Wenn die STEWEAG erklärt, daß qualitative Arbei
ten, die sie benötigt, und zwar nicht nur für Kraft
werksbauten, nicht nur im Spezielfall, sondern etwa 
für einen normalen Hochbau, wie es das Verwal
tungsgebäude der STEWEAG darstellt, daß die nur 
von einem kleinen Kreis von Firmen durchgeführt 
werden können, und wenn das heute der Landtag 
zur Kenntnis nimmt „Das ist halt so", dann frage 
ich nur, wie kommt dann das Land dazu, als richtig 
auf allen anderen Gebieten zu erkennen, daß die 
öffentliche Ausschreibung notwendig ist. Denn wenn 
diese Behauptung der STEWEAG stimmt, dann wäre 
sie für den Landtag und dann wäre sie für die Ge
meinden die Verpflichtung, grundsätzlich und sofort 
von der öffentlichen Ausschreibung abzurücken und 
auf die beschränkte Ausschreibung überzugehen. 
Denn wir können ja nicht mit zweierlei Maß mes
sen und sagen, ja dort ist es schon fichtig, aber wir 
müssen im allgemeinen öffentlich ausschreiben. Wir 
haben heute aus dem Munde des Finanzreferenten, 
des Herrn Landeshauptmannstellvertreters DDr. 
Schachner gehört, wie maßgeblich dieses Land mit 

2,2 Milliarden Schilling als Wirtschaftsfaktor, a ls 
Auftraggeber in Erscheinung tritt. Wir können es 
doch nicht veranworten, die unmittelbaren Steuer
gelder des Landes, und sie sind hier unmittelbarer 
als bei der STEWEAG, auf einen Weg zu geben, 
den wir auf einem anderen Gebiet, nämlich für die 
STEWEAG, für nicht richtig halten, für qualitativ 
nicht richtig, für nicht zweckentsprechend. 

Es gibt noch eine Reihe von weiteren Dingen, die 
damit in verantwortlichem Zusammenhang stehen, 
e twa die Feststellung, es gibt" ja im Baugewerbe 
allgemein Pönale und es gibt Prämien, das ist nichts 
Neues, normalerweise ein Pönale für die Termin
überschreitung und eine Prämie für die Terminun-
terschreitung. Die STEWEAG hat e twas ganz Neues 
zuwege gebracht. Sie hat nämlich eine Prämie für 
eine Termineinhaltung gewährt und hat erklärt, daß 
das der richtige Weg sei, weil man dann rechnen 
kann, daß sie doch zeitgerecht fertig werden. Prä
mie ist immer gescheiter als Pönale, das ist e twa 
die Begründung der STEWEAG. Ich muß schon sa
gen, und das sind wieder — ich komme darauf zu
rück — jene s treng gesiebten, vorher ausgesuchten, 
leistungsgerechten Firmen, die qualitativ und ter
minmäßig so hervorragend arbeiten, daß man ihnen 
Prämien geben muß, wenn sie zeitgerecht mit ihren 
Arbeiten fertig werden. Ich muß schon erklären, 
daß hier mehr als Widersprüche bestehen, wenn 
man nicht den einzenlen Punkt und nun alle 56 
durchbehandelt, sondern wenn man diese Punkte, 
soweit sie sachmäßig zusammengehören, auch dann 
mit den Begründungen sachmäßig anschaut. Ich 
möchte hier allerdings nicht verhehlen, daß es auch 
andere Punkte gibt, wo ich durchaus den Stand
punkt der STEWEAG teile und nicht die Beanstan
dung des Rechnungshofes, e twa in der Frage der 
Darlehen an die Bediensteten oder in der Frage 
der grundsätzlichen Kinderunterstützung, der frei
willigen Familienunterstützung oder in der Frage 
der Pensionszusagen. Aber ich möchte Ihnen nicht 
vorenthalten, wie die Begründung der STEWEAG 
dazu aussieht. Die lautet nämlich folgend: Etwa zu 
den freiwilligen Familienzulagen: Die STEWEAG 
stellt in ihrem Gegenbericht fest, daß sich die nicht 
vermeiden lassen, umso weniger, als die staatliche 
Dotation — sprich Kinderbeihilfe — in keiner Weise 
ausreichen kann, die Mehrbelastung kinderreicher 
Familien auszugleichen. Oder in einem zweiten 
Fall, wo von der Pensionszusage die Rede ist und 
wo die STEWEAG begründet, daß dies eine selbst
verständliche Folge der krassen Ungerechtigkeit in 
der österreichischen Sozialversicherungsgesetzne-
bung sei. Ich muß sagen, daß dort, wo man das 
Vorgehen der STEWEAG als richtig empfindet, 
gleichzeitig mit diesem Zustimmen auch die Begrün
dung der STEWEAG zur Kenntnis genommen wer
den muß, also festgestellt werden muß, was ja 
nichts Neues ist, daß sowohl auf dem Sektor der 
Kinder- und Familienzulagen als auch auf dem Sek
tor der Pensionszusagen, das heißt in der Frage der 
Absicherung von 80% der Aktivitätsbezüge, eben 
absolute Unzulänglichkeiten in unserer Gesetzge
bung bestehen. 

Meine Damen und Herren! Es ließen sich noch 
sehr viele Begründungen finden, sehr viele übe r l e -
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gungen, aber ich möchte versuchen, alle die Fragen, 
die aufgetaucht sind, zusammenzufassen in folgen
den wesentlichen Beanstandungspunkten: 

Ich habe von den formellen gesprochen, die mir 
nicht so ausschlaggebend erscheinen. Aber es ist 
keine Frage, daß die Rationalisierung in der Frage 
des Geldverkehrs, in der Inventar- und Lagerhal
tung, daß diese Frage, die vom Rechnungshof bean
standet wird, von der STEWEAG ungenügend be
antwortet, eine hochaktuelle Frage und eine drin
gende Notwendigkeit ist. Auf der einen Seite wird 
vom Land auf den verschiedensten Gebieten nun 
mit Recht und richtigerweise das neue Rechenzen
trum in Anspruch genommeh, auf der anderen Seite 
wird nicht einmal ein Schritt gesetzt, damit sich 
auch andere bedeutende Institutionen, wie eben die 
STEWEAG, zu überlegen beginnen, ob es nicht 
zweckmäßig wäre, e twa die Lagerhaltung, das In
ventar mittels Elektronik im weitesten Sinne des 
Wortes zu führen und ob es nicht auch möglich 
wäre, den Geldverkehr unter Einbeziehung derRa-
lionalisierungsmöglichkeiten durchzuführen. Das 
zweite sind die Grundstück-Käufe und die soge
nannte Anlagen-Kontrolltätigkeit. Da begründet 
nämlich im zweiten Punkt die STEWEAG, warum 
etwa im Bereich des Betriebsbezirkes Brück seit Jah
ren keine Anlagenkontrolle stattgefunden hat, daß 
das dort nicht notwendig sei, weil dort ohnehin 
alle Veränderungen gemeldet worden seien. Umge
kehrt haben aber Stichproben in allen übrigen Be
zirken ergeben, daß daraufhin zwischen 34% und 
40% Vorschreibungserhöhungen stattgefunden ha
ben, also überall dort, wo geprüft wurde. Gerade 
im Bereich Brück ist also nichts geprüft worden, 
weil dort ohnehin alles in Ordnung sei. Also die 
Frage einer konsequenten, gleichmäßigen Anlagen
kontrolle, die Frage Grundstückskäufe n i c h t ohne 
Beiziehung von Sachverständigen und dann das 
weite, wirklich weite Gebiet des Vergebungswesens 
der Bauausschreibung und der Einkaufsaufträge der 
STEWEAG. Die bisherige Vorgangsweise und auch 
die Begründung zum Rechnungshofbericht scheinen 
absolut unzureichend zu sein, um sie einfach zur 
Kenntnis nehmen zu können. 

Ich würde es für zweckmäßig halten — das 
möchte ich anregen —, wenn dieser Bericht, der 
heute dem Landtag vorliegt, auf Grund einiger — 
es sind ja bei weitem nicht alle —, also auf Grund 
einiger der aufgezeigten Bedenken dem Finanzaus
schuß zurückverwiesen wird, mit dem Ersuchen, 
diese Fragen neuerlich und nicht nur im Rahmen 
des Finanzausschusses, sondern unter Beiziehung 
der lei tenden Herren der STEWEAG, durchzube-
sprechen, damit dem Landtag nicht nur ein Bericht 
zur Kenntnisnahme vorgelegt wird, sondern damit 
auch gesagt werden kann, daß in einschneidenden 
und finanziell bedeutsamen Punkten die und die 
neuen Wege eingeleitet wurden, um einerseits 
Miß- und Ubelstände abzustellen und andererseits 
Rationalisierungsmaßnahmen einzuleiten. Ich würde, 
das muß ich sagen, einem solchen Bericht trotz die
ser Mängel mit Beruhigung dann die Zustimmung 
geben können, wenn ich sehe, daß auf der anderen 
Seite ernsthaft überlegt wird, e twas einzuleiten, um 
diese Dinge zu ändern, die zweifellos zu einer finan
ziellen Einsparung und günstigeren Führung der 

STEWEAG und zu einer gerechteren und richtige
ren Vertei lung von großen Aufträgen an die stei-
rische Wirtschaft führen würden. Ohne die beiden 
Voraussetzungen halte ich es für nicht möglich, die
sen Bericht anzunehmen. 

Präsident: Weitere Wortmeldungen liegen nicht 
vor. Somit ist die Beratung der zweiten Lesung die
ser Vorlage beendet. Der Herr Abg. DDr. Götz hat 
die Anregung gegeben einer Zurückstellung oder 
Zurückweisung an den Ausschuß. Das bedarf 5 Un
terschriften bzw. der Antragstellung von 5 Mitglie
dern des Hauses. Ich stelle daher die Unterstüt
zungsfrage. Die Unterstützung wird nicht gewährt. 

Ich gehe somit zur Abstimmung über. Wer für 
den Antrag des Berichterstatters ist, wolle die Hand 
erheben. (Geschieht.) Dieser Bericht ist zur Kennt
nis genommen. 

3. Bericht des Finanzausschusses über die Regie
rungsvorlage, Einl.-Zahl 80, über den Abverkauf 
von landeseigenen zum Gutsbestand der Landes-
Landwirtschaftsschule Grottenhof-Hafendorf gehöri
gen Grundstücken an Josef Wojnar in Kapfenberg. 

Berichterstatter ist Abg. Johann P a b s t. Ich er
teile ihm das Wort. 

Abg. Pabst: Die diesbezügliche Regierungsvorlage 
sieht einen Grundverkauf aus dem Gutsbestand der 
landeseigenen Landwirtschaftsschule Grottenhof-
Hafendorf, der sogenannten „Mühlwiese", vor. Diese 
Mühlwiese liegt ca. 2 km von der Schule bzw. vom 
Hauptbesitz entfernt und wurde außerdem durch 
den Neubau der Bundesstraße 17 durchschnitten, so 
daß dieses Grundstück nicht mehr richtig und ra
tionell bewirtschaftet werden kann. Der Abverkauf 
kann deshalb wirklich befürwortet werden. 

Um dieses Teilgrundstück hat sich nunmehr Herr 
Josef Wojnar, der Besitzer der Fabrik „Feinkost
werke" in Kapfenberg, Schinitzgasse 13, beworben, 
um dort eine weitere Betriebsstätte für sein Unter
nehmen einrichten zu können. Es handelt sich dabei 
um eine Fläche von rund 3000 m2, die bei einem 
Quadratmeterpreis von 43 S einen Gesamtkaufpreis 
von 129.000 S ergibt. 

Dieser Kaufpreis soll für den inneren Umbau des 
veralteten Rinderstalles der Landes-Landwirtschafts-
schule Grottenhof-Hafendorf verwendet werden-
Der diesbezügliche Antrag liegt Ihnen ohnehin 
schriftlich vor. Er wurde im Finanzausschuß einge
hend beraten und ich darf namens dieses Ausschus
ses den Antrag stellen, ihn zu genehmigen. 

Präsident: Sie haben den Ant rag des Berichter
statters gehört. Wortmeldungen liegen keine vor. 
Wer dafür ist, möge die Hand erheben. (Geschieht.) 
Der Antrag ist angenommen. 

4. Bericht des Finanzausschusses über die Regie
rungsvorlage, Einl.-Zahl 81, über den Abverkauf 
von landeseigenen zum Gutsbestand der Landes-
Landwirtschaftsschule Grottenhof-Hafendorf gehöri
gen Grundstücken an die Bauunternehmung G. Fröh

lich in Kapfenberg. 

Berichterstatter ist. Abg. Johann P a b s t . Ich er
teile ihm das Wort. 
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Abg. Pabst: Bei dieser Regierungsvorlage handelt, 
es sich ebenso um ein Teilstück aus der Mühlwiese. 
Hier ist Kaufwerber die Bauunternehmung Fröhlich 
aus Kapfenherg, Maierhofstraße 4. Fröhlich will 
11.000 m2 kaufen, um hier die Unterbringung seiner 
Baugeräte, durchführen zu können. Als Kaufpreis 
wurde für., diese eben gewachsene Fläche von ca. 
7100 m2 je m2 35 und für die in der Nähe der Mürz 
gelegene, unproduktive Fläche von ca. 3900 m2 2 S je 
m2 geboten, was einen Gesamtpreis von ca. 256.000 S 
ergibt. Auch dieser Betrag soll für die Umgestal
tung des veralteten Rinderstalles verwendet wer
den. 

Auch dieser Antrag wurde im Finanzausschuß 
entsprechend behandelt und ich stelle in seinem Na
men den Antrag, ihn zu genehmigen. 

Präsident: Mangels Wortmeldung bringe ich den 
Antrag zur Abstimmung. Wer dafür ist, möge die 
Hand erheben. (Geschieht.) Der Antrag ist ange
nommen. 

5. Bericht des Finanzausschusses über die Regie
rungsvorlage, Einl.-Zahl 82, über den Abverkauf 
eines landeseigenen zum Gutsbestand der Landes-
Landwirtschaftsschule Grottenhof-Hafendorf gehöri
gen Grundstückes an Helmut Ropin in Käpfenberg. 

Berichterstatter ist Abg. Johann P a b s t . Ich er
teile ihm das Wort. 

Abg. Pabst: Bei dieser Vorlage handelt es sich 
um das Reststück der sogenannten Mühlwiese. Es 
hat sich hier der Malermeister Helmut Ropin aus 
Käpfenberg, Maigasse 7, darum beworben. Der Ge
nannte bietet einen Quadratmeterpreis von 35 S. 
Insgesamt ergibt sich ein Gesamtkaufpreis von 
115.000 S. Auch dieser Betrag soll zur Umgestaltung 
des veralteten Rinderstalles Verwendung finden. 

Auch diese Regierungsvorlage wurde im Finanz
ausschuß eingehend beraten und ich darf im Namen 
dieses Ausschusses den Antrag stellen, dem Ab
verkauf zuzustimmen* 

Präsident: Eine Wortmeldung liegt nicht vor. Sie 
haben den Antrag gehört. Ich bitte um ein Hände
zeichen, falls Sie zustimmen. (Geschieht.) Der An
trag ist angenommen. 

6. Bericht des Finanzausschusses über die Regie
rungsvorlage, Einl.-Zahl 83, betreffend die Über
nahme der Ausfallshaftung des Landes Steiermark 
für Darlehen an Förderungswerber, die eine Förde
rung aus dem Landeswohnbauförderungsfonds er

halten. 

Berichterstatter ist Abg. Dipl.-Ing. Hans Georg 
F u c h s . Ich erteile ihm das Wort. 

Abg. Dipl.-Ing. Fuchs: Hohes Haus! Im Rahmen 
des § 7 des Gesetzes über die Errichtung eines 
Wohnbauförderungsfonds für das Land Steiermark 
hat die Landesregierung die Ausfallsbürgschaft für 
verschiedene Darlehen übernommen. Nach Auffas
sung des Verfassungsgerichtshofes ist eine solche 
Delegierung von Befugnissen von gesetzgebenden 
Körperschaften auf Vollzugsorgane, somit also die 

Übernahme durch die Landesregierung, nicht zuläs
sig. Es ist dazu die Genehmigung des Landtages nöt
wendig. Die Steiermärkische Landesregierung hat 
mit Beschluß vom 12. Juli 1965 einen entsprechen
den Antrag gestellt, der in der Sitzung am 26. No
vember 1965 vom Finanzausschuß beraten und dem 
zugestimmt wurde. 

Namens des Finanzausschusses darf ich also er
suchen, diesem Antrag der Steiermärkischen Lan
desregierung zuzustimmen. 

Präsident: Eine Wortmeldung liegt nicht vor. Ich 
schreite zur Abstimmung und bitte um ein Hände-
zeiehen, falls Sie dem Antrag des Berichterstatters 
zustimmen. (Geschieht.) Dies ist der Fall. Der An
trag ist angenommen. 

7. Bericht des Finanzausschusses über die Regie
rungsvorlage, Einl.-Zahl 84, über die Gebarung des 
Wohnbauförderungsfonds für das Land Steiermark 

im Jahre 1964. 

Berichterstatter ist Abg. Anton N i g 1. Ich erteile 
ihm das Wort. 

Abg. Nigl: Hohes Haus, meine sehr geehrten Da
men und Herren! Gemäß einer Bestimmung des Ge-. 
setzes, betreffend die Errichtung eines Wohnbau
förderungsfonds im Lande Steiermark, ist dem Land
tag alljährlich über diesen Fonds zu berichten. Dies
bezüglich liegt nun ein schriftlicher Bericht auf, der 
für das Jahr 1964 aus diesem Fonds Einnahmen im 
Gesamtbetrag von nahezu 32 Millionen Schilling 
ausweist. Dem gegenüber stehen Ausgaben in der 
Art von bewilligten Darlehen und Baukostenzu
schüssen, der Erstattung an das Land für einen 
20-Millionen-Kredit und gezahlte Zinsenzuschüsse 
im Betrag von 30,640.000 S. 

Dieser Fonds schließt daher mit einem Guthaben 
per 31. Dezember 1964 von rund 1,281.000 S. Außer
dem wurden in Fortsetzung der im Jahre 1960 be
gonnenen Aktion Zinsenzuschüsse von 4% p. a. so
wie Ausfallbürgschaften des Landes für Hypothe
kardarlehen zugesichert. Und zwar Zinsenzuschüsse 
für 760 Hypothekardarlehen und weitere Nach
tragszuschüsse im Betrag von 47,600.000 S und Aus
fallsbürgschaften für 75 Darlehen im Betrage von 
rund 5,165.000 S, zusammen also 52,848.500 S. 

Interessant ist, auf Grund dieses Berichtes dar
auf hinzuweisen, daß im Jahre 1964 insgesamt 
1743 Wohnungen in Einfamilienhäusern, 390 Woh
nungen in Zweifamilienhäusern, 6 Wohnungen in 
Dreifamilien- und 8 Wohnungen in Vierfämilieri-
häusern sowie 172 Wohnungen in 170 Zu-, Um- und 
Aufbau-Projekten mit einer gesamten veranschlag
ten Baukostensumme von 238,430.000 S in 1111 Bau
projekten gefördert wurden. Es wurden also insge
samt 1319 Wohnungen im Jahre 1964 gefördert. 

Auf die einzelnen Bezirke verteilen sich die Mit
tel aus diesem Fonds so, daß sich eine Reihung wie 
folgt ergibt: An erster Stelle steht Graz-Umgebung, 
gefolgt von der Stadt Graz, weiters Deutschlands
berg, Brück a. d. Mur und Weiz. An den letzten 
Plätzen ergibt sich folgende Reihung: Knittelfeld 
liegt nun an 15., Murau an 16. und Radkersburg an 
17. Stelle der steirischen Bezirke. Die berufsmäßige 
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Aufgliederung der Zuweisung dieser Mittel an die 
1110 Förderungswerber ergibt ein besonders inter
essantes Bild, und zwar verteilen sich die Mittel so, 
daß an die Arbeiter 53,24 %, das ergibt eine Steige
rung gegenüber 1963, ausgewiesen sind, an öffent
liche Angestellte 16,64°/o, hier ist ein geringfügiger 
Rückgang zu verzeichnen, an Privatangestellte 
11,87%, ebenfalls eine geringfügige Steigerung, an 
Pensionisten und Renter 4,05%, an Gewerbetrei
bende und freie Berufe 9,89% und an Landwirte 
4 ,31% dieser Mittel. In der Zusammenzählung die
ser Prozentsätze ergibt sich, daß nahezu 86% dieser 
Mittel aus dem Wohnbauförderungsfonds an Un
selbständige und der Rest von 14% an Selbständige 
zur Auszahlung gebracht wurde. 

In der Zusammenfassung des Berichtes über den 
Wohnbauförderungsfonds ergibt sich, daß in den 
Jahren 1949 bis 1964 insgesamt 11.697 Anträge und 
613 Nachtragsanträge bewilligt wurden. Die Bewil
ligung umfaßte 12.194 Bauobjekte mit 15.315 Woh
nungen und 64 Ledigenzimmern. Die aufgewendeten 
Beträge für die Förderung dieser Objekte haben 
S 526,397.181.21 betragen. 

Der Finanzausschuß hat sich mit diesem Bericht 
eingehendst beschäftigt und stellt nunmehr an das 
Hohe Haus den Antrag, daß dieser Bericht über die 
Gebarung des Wohnbauförderungsfonds des Landes 
Steiermark für das Jahr 1964 zur Kenntnis genom
men wird. 

Präsident: Sie haben den Antrag des Berichter
statters gehört. Eine Wortmeldung liegt nicht vor. 
Ich bitte um ein Händezeichen, wenn Sie dem An
trag zustimmen. (Geschieht.) Der Antrag ist ange
nommen. 

8. Bericht des Finanzausschusses über die Regie
rungsvorlage, Einl.-Zahl 86, über die Zuerkennung 
eines außerordentlichen Versorgungsgenusses an 
den ehemaligen Vertragsbediensteten des höheren 

Dienstes Dr. Walter Hafner. 

Berichterstatterin ist Frau Abg. J a m n e g g . Ich 
erteile ihr das Wort . 

Abg. Jamnegg: Hoher Landtag! Zu dieser Regie
rungsvorlage darf ich folgendes bemerken: Herr 
Dr. Walter Hafner wurde im Jahre 1956 von der 
Landes-Umsiedlungsstelle her als Vertragsbedien
steter des höheren Dienstes beim Amt der Steier-
märkischen Landesregierung übernommen. Im Jahre 
1961 ersuchte der Genannte um Übernahme in ein 
öffentlich-rechtliches Dienstverhältnis. Dieses Ansu
chen wurde abgelehnt, weil Herr Dr. Hafner das 
40. Lebensjahr zum Zeitpunkt des Ansuchens schon 
überschritten hat te, doch erhielt er auf Grund eines 
Beschlusses der Landesregierung vom 9. Juli 1962 
einen Sondervertrag, in dem als Monatsentgelt der 
steigerungsfähige Bezug eines Beamten der Dienst
klasse VI, Gehaltsstufe 4, vereinbart worden war. 
In derselben Sitzung der Landesregierung wurde 
auch beschlossen, dem Landtag einen Antrag zu un
terbreiten, daß dem VB. Dr. Hafner im Falle der 
dauernden Invalidität bzw. des Ausscheidens wegen 
Vollendung des 65. Lebensjahres ein außerordent
licher Versorgungsgenuß gewährt wird. Das Dienst

verhältnis hat nun am 2. Oktober 1964 geendet, 
nachdem Dr. Hafner sich seit 3. Oktober 1963 im 
Krankenstand befunden hatte. Die Bewilligung des 
außerordentlichen Versorgungsgenusses hät te daher 
— der Abfertigungszeitraum war mit 30. April 1965 
abgelaufen — mit 1. Mai 1965 zu erfolgen. Der Be
messung des fiktiven Ruhegenusses wäre ein Zeit
raum von rund 25 J ahren zugrunde zu legen, wobei 
der fiktive Ruhegenuß 70% der Bemessungsgrund
lage von 80% seines letzten Gehaltes beträgt; das 
wäre, in Schillingen ausgedrückt, für den Monat Mai 
3384.64 S und ab Juni dieses Jahres monatlich 
3622.08 S. Von der Pensionsversicherungsanstalt der 
Angestellten erhält Herr Dr. Hafner zunächst als 
Vorschuß auf die Berufsunfähigkeitsrente monatlich 
brutto 2521.20 S. Der Unterschiedsbetrag zwischen 
dem fiktiven Ruhegenuß und der Berufsunfähigkeits
rente beträgt somit für Mai 1965 863.44 S und ab 
Juni rund 1100 S monatlich. 

Im Finanzausschuß wurde die Vorlage beraten 
und ich stelle nun in seinem Namen den Antrag, 
der Hohe Landtag wolle beschließen, dem ehemali
gen Vertragsbediensteten des höheren Dienstes Dr. 
Walter Hafner mit Wirkung ab 1. Mai 1965 einen 
außerordentlichen Versorgungsgenuß in Höhe des 
jeweiligen Unterschiedes zwischen der Pension aus 
der Sozialversicherung und jenem Ruhegenuß, der 
sich in sinngemäßer Anwendung der pensionsrecht
lichen Bestimmungen für die Beamten des Landes 
Steiermark unter Zugrundelegung des letzten Mo
natsentgeltes ergeben würde, zuzuerkennen. Ich 
bitte um Zustimmung zu diesem Antrag. 

Präsident: Sie haben den Antrag der Frau Bericht
erstatterin gehört. Eine Wortmeldung hiezu? Das i s t 
nicht der Fall. Ich bitte um ein Händezeichen, falls 
Sie zustimmen. (Geschieht.) Der Antrag ist ange
nommen. 

0. Bericht des Finanzausschusses über die Regie
rungsvorlage, Einl.-Zahl 87, über die Zuerkennung 
einer außerordentlichen Zulage zur Witwenpension 
an Ilse Mayer, Witwe nach dem Oberregierungsrat 

Dr. Friedrich Mayer. 

Berichterstatter ist Herr Abg. S c h l a g e r . Ich 
erteile ihm das Wort. 

Abg. Schläger: Hohes Haus! Die Wi twe nach dem 
am 7. Juni 1965 verstorbenen Bezirkshauptmann des 
politischen Bezirkes Deutschlandsberg, Oberregie
rungsrat der Steiermärkischen Landesregierung 
Dr. Friedrich Mayer, Ilse Mayer, hat am 5. Juli 1965 
an den Steiermärkischen Landtag eine Bittschrift um 
gnadenweise Zurechnung von 10 Jahren für die Be
messung der Witwenpension gerichtet. 

Der Finanzausschuß hat sich mit dieser Vorlage 
beschäftigt und ich darf namens des Finanzausschus
ses den Antrag stellen: Der Wi twe nach dem. am 
7. Juni 1965 verstorbenen Oberregierungsrat der 
Steiermärkischen Landesregierung Dr. Friedrich 
Mayer, Ilse Mayer, wird mit Wirkung ab 1. Jul i 
1965 eine außerordentliche Zulage zur Witwenpen
sion in Höhe des Unterschiedes auf jene Witwen
pension, die sich bei Zurechnung von zehn Jahren 
ergeben würde, zuerkannt. 
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Präsident: Sie haben den Antrag gehört. Eine 
Wortmeldung liegt nicht vor. Ich bitte um ein Hän
dezeichen, falls Sie zustimmen. (Geschieht.) Dieser 
Antrag ist angenommen. 

10. Bericht des Finanzausschusses über die Regie
rungsvorlage, Einl.-Zahl 91, über die Anschaffung 
einer schmalspurigen dieselelektrischen Lokomotive 
für die Steiermärkische Landesbahn Unzmarkt— 

Mauterndorf. 

Berichterstatter ist Abg. Hermann R i t z i n g e r. 
Ich erteile ihm das Wort. 

Abg. Ritzinger; Hoher Landtag! Zu dieser Vor
lage habe ich folgendes zu berichten: Am 23. Sep
tember 1964 wurde die erste dieselelektrische 
Schmalspurlokomotive angekauft und in Dienst ge
stellt, und zwar auf der Strecke Unzmarkt—Mau
terndorf. Diese dieselelektrische Lokomotive hat sich 
als sehr gut erwiesen und eine Einsparung von 
400.000 S jährlich gebracht. Mit dieser einen Loko
motive war man in der Lage, 40% des Gesamtver
kehrs zu bewältigen. Aus diesem Grunde haben die 
steirischen Landesbahnen den Antrag gestellt, eine 
zweite dieselelektrische Lokomotive anzukaufen. 
Diesem Antrag wurde von der Steiermärkischen 
Landesregierung stattgegeben. Diese zweite diesel
elektrische Schmalspurlokomotive bringt eine jähr
liche Einsparung von 750.000 S. Es ist also gedacht, 
diese Lokomotive aus dem Voranschlag des Jahres 
1965 zum Teil, und zwar mit 1,035.800 S, und den 
Rest aus dem Voranschlag 1966 mit 2,994.200 S zu 
finanzieren. Die Gesamtkosten betragen 4,030.000 S. 

Der Finanzausschuß empfiehlt daher dem Hohen 
Hause, dem Antrag mit folgendem Wort laut zu ent
sprechen, und zwar: Der Ankauf einer zweiten 
schmalspurigen dieselelektrischen Streckenlokomo-
live für die Steiermärkische Landesbahn Unzmarkt 
—Mauterndorf von den Firmen ös te r r . Brown-Bo-
veri-Werke AG. in Wien als Lieferfirma des elek
trischen Teiles, Maschinenfabrik Augsburg-Nünr-
berg AG., Werk Augsburg, als Lieferfirma des die-
selmotorischen Teiles und Österr.-Alpine Montan-
Gesellschaft, Werk Zeltweg, als Lieferfirma des me
chanischen Teiles der Lokomotive zum Gesamtpreis 
von 4,030.000 S wird genehmigt. 

Präsident: Sie haben den Antrag des Berichter
statters gehört. Eine Wortmeldung liegt nicht vor. 
Ich bitte um ein Händezeichen, falls Sie dem Antrag 
zustimmen. (Geschieht.) 

Ich übergebe auf kurze Zeit den Vorsitz dem 
Herrn Präsidenten Afritsch. 

2. Präsident Afritsch: T 

11. Bericht des Finanzausschusses über die Regie
rungsvorlage, Einl.-Zahl 92, über den Verkauf eines 
Grundstückes von 10.000 m2 in der KG. Oberreith 
zum Preise von 20 S pro m2 an die Marktgemeinde 

St. Gallen zum Bau einer neuen Volksschule. 

Berichterstatter ist Abg. Bert H o f b a u e r . Ich 
erteile ihm das Wort . 

Abg. Hofbauer: Hohes Haus, meine Damen und 
Herren! Bei der gegenständlichen Regierungsvor

lage handelt es sich um den Verkauf von 10.000 m2 

Grund an die Marktgemeinde St. Gallen. Die Markt
gemeinde St. Gallen ist an die Steiermärkische Lan
desregierung herangetreten, zwecks Neubau einer 
Volksschule ihr 10.000 m2 zu überlassen. Der Grund 
liegt in der KG. Oberreith. Obwohl die Direktion 
der Landesforste in Admont einen Verkehrswert 
von 65 S festgestellt hat, wurde in Anbetracht 
der finanziellen Lage der Gemeinde St. Gallen und 
in Anbetracht der gemeinnützigen Verwendung der 
Quadratmeterpreis mit 20 S festgesetzt. Inzwischen 
wurden aber mit der Marktgemeinde St. Gallen und 
den Landesforsten auch noch über ein Holzbezugs -
recht der Gemeinde St. Gallen verhandelt , welches 
einen Wer t von 35.000 S hat. Somit hat die Markt
gemeinde St. Gallen in bar 165.000 S und zusammen 
mit diesem Servitutsrecht 200.000 S zu leisten. 

Der Finanzausschuß hat sich mit dieser Vorlage 
am 26. November 1965 befaßt und hiezu einhellig 
die Zustimmung erteilt. Ich darf namens des Finanz
ausschusses bitten, der Vorlage die Zustimmung zu 
erteilen. 

Präsident: Es liegt keine Wortmeldung vor. Ich 
schreite zur Abstimmung. Wer dafür ist, möge zum 
Zeichen der Zustimmung eine Hand erheben. (Ge
schieht.) Der Antrag ist angenommen. 

12. Bericht des Finanzausschusses über die Regie
rungsvorlage, Einl.-Zahl 94, über die Übernahme der 
Bürgschaft bis zu einem Höchstbetrag von 30.000 S 
aus einer zwischen dem österreichischen Verkehrs-
büro und der Direktion der Steiermärkischen Lan
desbahnen abzuschließenden Vereinbarung über 
den kommissionsweisen Verkauf von Fahrausweisen. 

Berichterstatter ist Abg. Rupert B u c h b e r g e r. 
Ich erteile ihm das Wort. 

Abg. Buchberger: Hoher Landtag! Die Vorlage be- / 

handelt die Übernahme der Bürgschaft bis zu 
einem Höchstbetrag von 30.000 S aus einer zwi
schen dem österreichischen Verkehrsbüro und der 
Direktion der Steiermärkischen Landesbahnen abzu
schließenden Vereinbarung über den kommissions
weisen Verkauf von Fahrausweisen. 

Da für die Ausgabe von Fahrkarten zwischen dem 
Österreichischen Verkehrsbüro und den österreichi
schen Bundesbahnen ein Monopolvertrag besteht, 
sind die Steiermärkischen Landesbahnen verpflich
tet, die Fahrausweise durch das österreichische 
Verkehrsbüro zu beziehen. Zu diesem Zwecke ist 
der Abschluß einer Vereinbarung über den kom
missionsweisen Verkauf von Fahrausweisen zwi
schen dem österreichischen Verkehrsbüro und der 
Direktion der Steiermärkischen Landesbahnen erfor
derlich. 

Das österreichische Verkehrsbüro verlangt nun, 
daß für Ansprüche, die dem österreichischen Ver
kehrsbüro aus der jeweilig gültigen Fassung der 
Vereinbarung über den kommissionsweisen Ver
kauf von Fahrausweisen zustehen, das Land Steier
mark die Haftung als Bürge und Zahler bis zu 
einem Höchstbetrag von 30.000 S übernimmt. 

Daher stelle< ich im Namen des Finanzausschusses 
den Antrag, der Hohe Landtag wolle beschließen: 
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„Das Land Steiermark übernimmt die Haftung als 
Bürge und Zahler bis zu einem Höchstbetrage von 
30.000 S für alle Ansprüche, die dem österreichi
schen Verkehrsbüro Ges. m. b. H., Wien, auf Grund 
der zwischen diesem und der Direktion der Steier
märkischen Landesbahnen abzuschließenden Ver
einbarung über den kommissionsweisen Verkauf 
von Fahrausweisen entstehen." Ich darf das Hohe 
Haus um die Zustimmung bitten. 

Präsident: Es hat sich niemand zu Wort gemeldet. 
Wir stimmen ab. Ich ersuche die Abgeordneten, die 
dem Antrag zustimmen, eine Hand zu erheben. (Ge
schieht.) Der Antrag ist angenommen. 

13. Bericht des Finanzausschusses über die Regie
rungsvorlage, Einl.-Zahl 95, betreffend die Bestäti
gung der Wahl des Oberkurators und Oberkurator-
Stellvertreters der Landes-Hypothekenanstalt für 

Steiermark fUr die laufende Funktionsperiode. 

Berichterstatter ist Abg. Franz F e l d g r i l l . Ich 
erteile ihm das Wort . 

Abg. Feldgrill: Hoher Landtag! Die gegenständ
liche Vorlage betrifft die Bestätigung der Wahl des 
Oberkurators und seines Stellvertreters der Lan
des-Hypothekenanstalt für die laufende Funktions
periode. 

Der Steiermärkische Landtag hat am 6. Juli 1965 
die Kuratoren gewählt. Diese haben in der konsti
tuierenden Sitzung stimmeneinhellig den Herrn 
Dritten Präsidenten des Nationalrates, ökonomiera t 
Josef Wallner , zum Oberkurator und Herrn Regie
rungsrat i. R. Friedrich Hofmann zum Oberkurator
stellvertreter gewählt. Diese Wahlen bedürfen der 
Bestätigung durch den Steiermärkischen Landtag. 

Ich stelle daher namens des Finanzausschusses, 
in dem diese Vorlage behandelt wurde, den Antrag, 
die in der konsti tuierenden Sitzung des Kuratoriums 
der Hypothekenanstal t für Steiermark am 16. Juli 
1965 vorgenommenen Wahlen des Herrn 3. Natio
nalratspräsidenten ökonomiera t Josef Wallner zum 
Oberkurator und des Herrn Regierungsrates i. R. 
Friedrich Hofmann zum Oberkurator-Stellvertreter 
der Landes-Hypothekenanstalt für Steiermark ge
mäß § 48 Abs. 3 der Anstaltssatzungen zu bestäti
gen. 

Präsident: Es liegt keine Wortmeldung vor. Ich 
bitte um ein Händezeichen, falls Sie der Vorlage 
zustimmen. (Geschieht.) Der Antrag ist angenom
men. 

14. Bericht des Finanzausschusses über die Regie
rungsvorlage, Einl.-Zahl 96, über die Erhöhung des 
außerordentlichen Versorgungsgenusses der Frau 

Blanka Schuch. 

Berichterstatterin ist Frau Abg. Edda E g g e r. Ich 
erteile ihr das Wort . 

Abg. Egger: Frau Blanka Schuch erhält als Wi twe 
derzeit einen außerordentlichen Versorgungsgenuß 
von 750 S im Monat. Da sie über kein anderes Ein
kommen verfügt, mit dem jetzigen Betrag aber nicht 
auskommen kann, sucht sie um eine Erhöhung an. 
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Es erscheint gerechtfertigt, ihr künftig den Mindest
satz zu gewähren, welcher nunmehr 915 S im Mo
nat beträgt. Da dieser Mindestsatz den jeweiligen 
Lebenskosten angepaßt wird, werden sich damit 
auch neuerliche Antragstellungen auf Erhöhungen 
wegen gesteigerter Lebenshaltungskosten erübrigen. 

Dem von der Regierung vorgelegten Antrag, der 
Frau Blanka Schuch künftig einen Versorgungsge
nuß in Höhe des Mindestsatzes zu gewähren, hat 
der Finanzausschuß zugestimmt und ich ersuche den 
Landtag, dies auch zu tun. 

Präsident: Es liegt keine Wortmeldung vor. Ich 
schreite zur Abstimmung. We r dafür ist, möge zum 
Zeichen der Zustimmung eine Hand erheben. (Ge
schieht.) Der Antrag ist angenommen. 

15. Bericht des Finanzausschusses über die Regie
rungsvorlage, Einl.-Zahl 97, über die Erhöhung des 
außerordentlichen Versorgungsgenusses der Frau 

Theresia Trunk. 

Berichterstatterin ist Frau Abg. Edda E g g e r. Ich 
erteile ihr das Wort. 

Abg. Egger: Bei Frau Trunk handelt es sich um 
einen ähnlichen Fall. Sie erhielt bisher nach ihrem 
Vater, der Anstaltsbediensteter war, einen außer
ordentlichen Ruhegenuß von monatlich 280 S. Die 
nun 67jährige Frau Trunk kann damit natürlich 
nicht das Auslangen finden, ist dadurch bereits in 
arger Not und ersucht um eine Erhöhung. So hat 
sich der Finanzausschuß der Regierungsvorlage, die 
künftig ebenfalls die Gewährung des Mindestsatzes 
vorsieht, angeschlossen und ich ersuche namens des 
Finanzausschusses, der Landtag möge auch eine Zu
stimmung geben. 

Präsident: Nachdem keine Wortmeldung vorliegt, 
schreite ich zur Abstimmung. Ich ersuche die Abge
ordneten, die dem Ant rag zustimmen, eine Hand zu 
erheben. (Geschieht.) Der Antrag ist angenommen. 

16. Bericht des Gemeinde- und Verfassungsaus-
schusses über die Anzeige des Landeshauptmannes 
ökonomierat Josef Krainer gemäß §§ 22 und 28 des 

Landesverfassungsgesetzes, Einl.-Zahl 57. 

Berichterstatter ist Abg. Dr. R a i n e r . Ich erteile 
ihm das Wort. 

Abg. Dr. Rainer: Hohes Haus! Der Herr Landes
hauptmann ökonomiera t Josef Krainer hat an den 
Präsidenten des Steiermärkischen Landtages die 
Anzeige wegen einiger Funktionen, die im Sinne 
des § 28 Abs. 1 des Landes-Verfassungsgesetzes ge
nehmigungspflichtig sind, eingegeben. Der Gemein
de- und Verfassungsausschuß hat sich in der letz
ten Sitzung mit dieser Anzeige beschäftigt und ich 
stelle namens dieses Ausschusses folgenden Antrag: 
Der Hohe Landtag wolle beschließen: Der Steier
märkische Landtag genehmigt die Tätigkeit des 
Herrn Landeshauptmannes Josef Krainer als Mit
glied des Aufsichtsrates der Steirischen, Ferngas 
Ges. m. b. H., Steirischen Wasserkraft- und Elektri
zitäts-Aktiengesellschaft (STEWEAG), österreichi
schen Rundfunk Ges. m. b. H., Versicherungsanstalt 
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der österreichischen Bundesländer, Graz-Köflacher 
Eisenbahn- und Bergbau-Gesellschaft. 

1. Präsident: Es liegt keine Wortmeldung vor. Ich 
bitte um. Erheben einer Hand, falls die Abgeordne
ten dem Antrag, des Berichterstatters zustimmen. 
(Geschieht.) Der Antrag ist angenommen. 

f7. Bericht des Gemeinde- und Verfassungsaus
schusses über die Anzeige des Landesrates Josef 
Gruber gemäß §§ 22 und 28 des Landesverfassungs

gesetzes, Einl.-Zahl 56. 

Berichterstatter ist ebenfalls Herr Abg. Dr. R a i -
ri e r. 

Abg. Dr. Rainef: Herr Landesrat Gruber hat eben
falls dem Präsidium des Steiermärkischen Landtages 
einige anzeigepflichtige Stellen bekanntgegeben. 
Der Gemeinde- und Verfassungsausschuß hat sich 
in seiner letzten Sitzung damit ebenfalls beschäf
tigt. Ich stelle namens des Gemeinde- und Verfas
sungsausschusses folgenden Antrag: Der Hohe Land
tag wolle beschließen: Der Steiermärkische Landtag 
genehmigt die Tätigkeit des Herrn Landesrates Jo
sef Gruber als Mitglied des Aufsichtsrates der Ge
brüder Böhler & Co. AG., Wien, Mitglied des Auf-
sichtsrates der Gebrüder Böhler & Co. AG., Düssel
dorf, Aufsichtsrats-Vorsitzenderstellvertreter der 
Gemeinnützigen Mürz-Ybbs-Siedlungs-AG. 

2. Präsident: Es liegt keine Wortmeldung vor. 
Wer mit dem Antrag des Herrn Berichterstatters 
e inverstanden ist, wolle die Hand erheben. (Ge
schieht.) Der Antrag ist angenommen. 

Ich übergebe den Vorsitz an den- Herrn Landtags
präsidenten. 

Präsident Dr. Kaan: Ich übernehme den Vorsitz. 

18. Bericht des Gemeinde- und Verfassungsaus
schusses über das Ersuchen des Bezirksgerichtes 
Leoben um Zustimmung zur Strafverfolgung des 
Herrn Abg. Hermann Ritzinger wegen Übertretung 
gegen die körperliche Sicherheit nach § 431 StG. 

(Verkehrsunfall). Einl.-Zahl 89. 

Auch hier ist Berichterstatter der Herr Abg. 
Dr. R a i n e r . Ich erteile ihm das Wort . 

Abg. Dr. Rainer; Das Bezirksgericht Leoben hat 
mit Schreiben vom 19. Juli an das Präsidium des 
Steiermärkischen Landtages ein Ansuchen um Aus^ 
lieferung des Abg. Ritzinger gemäß den Bestimmun
gen, der Art. 57 Abs. 2 und .96 Abs. 1 des Bundesver
fassungsgesetzes gestellt. Es handelt sich um eine 
Übertretung nach dem Verkehrsgesetz bzw. Über
tretung gegen die körperliche Sicherheit nach § 431. 
Der Abg. Ritzinger hat ersucht, daß diesem Antrag 
s tat tgegeben wird. Der Gemeinde- und Verfassungs
ausschuß hat sich damit beschäftigt .Ich stelle den 
Antrag, der Hohe Landtag wolle beschließen: Dem 
Ersuchen des. Bezirksgerichtes Leöberi vom 19. Juli 
1965, ZI. 3 U 690/65, um Zustimmung zur Strafver
folgung des Landtagsahgeqrdheten Hermann Ritzin
ger wegen eines Verkehrsunfalles wird über dessen 
Wunsch stattgegeben. 

Präsident: Sie haben den Antrag des Berichter
statters gehört. Eine Wortmeldung liegt nicht vor. 
Ich bitte um ein Händezeichen, falls Sie der Auslie
ferung des Herrn Abg. Ritzinger zustimmen. (Ge
schieht.) Der Antrag ist angenommen. 

19. Bericht des Gemeinde- und Verfassungsaus
schusses über das Ersuchen des Bezirksgerichtes 
Leoben um Auslieferung des Abg. Vinzenz Lackner 
wegen Übertretung nach §§ 18, 19 Abs. 2 Presse

gesetz, Einl.-Zahl 90. 

Berichterstatter ist Abg. Dr. R a i n e r . Ich erteile 
ihm das Wort . 

Abg. Dr. Rainer: Hohes Haus! Das Bezirksgericht 
Leoben, Abteilung 4, hat an das Präsidium des 
Steiermärkischen Landtages einen Antrag gestellt, 
daß der Abgeordnete Vinzenz Lackner wegen Über
tretung des Pressegesetzes ausgeliefert wird. In der 
Sitzung des Gemeinde- und Verfassungsausschus
ses hat nach einer längeren Debatte der Ausschuß 
einstimmig beschlossen, einen Antrag zu stellen, 
nach dem dieser Auslieferung nicht s tat tgegeben 
wird. Da bereits einmal in dieser Sache der Landtag 
beschäftigt war und damals in einer Ehrenbeleidi
gungsangelegenheit der Landtag der Auffassung 
War, daß Vinzenz Lackner nicht auszuliefern ist. 

Namens des Gemeinde- und Verfassungsausschus
ses stelle ich folgenden Antrag: Der Hohe Landtag 
wolle beschließen: Dem Ersuchen des Bezirksgerich
tes Leoben vom 4. August 1965, ZI. 4 U 375/65/14, 
um Auslieferung des Landtagsabgeordneten Vin
zenz Lackner wegen Übertretung nach den §§ 18 
und 19 Abs. 2 Pressegesetz wird nicht s tattgegeben. 

Präsident: Sie haben "den Antrag gehört. Eine 
Wortmeldung liegt nicht vor. Ich bitte um ein Hän
dezeichen, falls Sie diesem Antrag zustimmen. (Ge
schieht.) Der Antrag ist angenommen. 

20. Bericht des Gemeinde- und Verfassungsaus
schusses Über das Ersuchen des Bundespolizeikom
missariates Leoben vom 14. Oktober 1965 um Auf
hebung der Immunität des Landtagsabgeordneten 
Siegmund Burger zur behördlichen Verfolgung we

gen eines Verkehrsunfalles, Einl.-Zahl 115. 

Berichterstatter ist Abg. Dr. R a i n e r , dem ich 
das Wort erteile. 

Abg. Dr. Rainer: Hohes Haus! Das Bundespolizei
kommissariat Leoben hat mit Schreiben vom 14. Ok
tober 1965 an das Präsidium des Landtages den An
trag gestellt, die Immunität des Abg. Burger im 
Hinblick auf einen Verkehrsunfall, den er am 
12. Oktober 1965 verursacht hat, aufzuheben. In der 
heutigen Sitzung des Gemeinde- und Verfassüngs? 
ausschusses hat sich dieser mit diesem Antrag be
schäftigt. Auch Abg. Burger ha t den Wunsch ge
äußert, ausgeliefert zu werden. 

Ich stelle daher folgenden Antrag: Der Hohe 
Landtag wolle beschließen: Dem Ersuchen des Bun
despolizeikommissariates Leoben vom 14. Oktober 
1965, ZI. Pst 4145/65, um Aufhebung der Immunität 
des LändtagsTabgeordneten Siegmund Burger zur be-
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hördlichen Verfolgung wegen eines Verkehrsunfal
les wird über dessen Wunsch stattgegeben. 

Präsident: Sie haben den Bericht des Herrn Be
richterstatters gehört. Keine Wortmeldung. Ich 
schreite zur Abstimmung und bitte um ein Hände
zeichen, falls Sie zustimmen. (Geschieht.) Der An
trag ist angenommen. 

21. Bericht des Gemeinde- und Verfassungsaus
schusses über die Anzeige des Ersten Landeshaupt
mannstellvertreters DDr. Alfred Schachner-Blazizek 
gemäß §§ 22 und 28 des Landesverfassungsgesetzes, 

Einl.-Zahl 13. 

Berichterstatter ist Abg. Dr. R a i n e r . Ich erteile 
ihm das Wort. 

Abg. Dr. Rainer: Hohes Haus! Der Herr Erste Lan
deshauptmannstellvertreter DDr. Alfred Schachner-
Blazizek hat an den Präsidenten des Steiermärki-
schen Landtages ebenfalls eine Stelle gemäß den 
Bestimmungen des § 28 der Landesverfassung be
kanntgegeben. Der Gemeinde- und Verfassungsaus
schuß hat sich in seiner heutigen Sitzung mit dieser 
Anzeige beschäftigt. Namens dieses Ausschusses 
stelle ich folgenden Antrag: Der Hohe Landtag 
wolle beschließen: Der Steiermärkische Landtag ge
nehmigt die Tätigkeit des Herrn Ersten Landes
hauptmannstellvertreters DDr. Alfred Schachner-
Blazizek als Mitglied des Aufsichtsrates der Steiri-
schen Wasserkraft- und Elektrizitäts-Aktiengesell
schaft (STEWEAG). 

Präsident: Sie haben den Bericht des Berichter
statters gehört. Mangels Wortmeldung schreite ich 
zur Abstimmung. Wer für den Bericht ist, möge die 
Hand erheben. (Geschieht.) Der Antrag ist ange
nommen. 

Wir kommen nun zur Erledigung der dringlichen 
Anfrage an Herrn Landesrat Dr. Niederl, betreffend 
die Überprüfung und Kontrolle von Entschädigun
gen in Katastrophenfällen. 

Ich erteile dem Herrn Abg. Öipl.-Ing. DDr. G ö t z 
das Wort zur Begründung. 

Abg. DipL-Ing. DDr. Götz: Hohes Haus, sehr ge
ehrte Damen und Herren! Ich habe in der Landtags
sitzung vom 19. Oktober 1965 an den Herrn Landes
hauptmann die Frage gerichtet, ob er bereit ist, im 
Wege einer Regierungsvorlage ein Gesetz, und zwar 
ein Katastrophenentschädigungsgesetz, vorzulegen, 
in dem der Rechtsanspruch des Betroffenen auf eine 
bestimmte Entschädigung festgelegt wird. Es war mir 
klar — und ich habe es damals auch betont —, daß 
diese Entschädigung nur parallel laufen kann mit 
den zur Verfügung stehenden Mitteln. Es war nicht 
eine Frage der Höhe der Mittel, sondern lediglich 
eine Frage der so korrekt als denkbaren Vertei
lung der Entschädigungsmittel für Hochwasserge
schädigte. Der Herr Landeshauptmann hat damals 
meine Anfrage mit „Nein" beantwortet und festge
stellt — das heißt, das ist Ihnen ja bekannt —, daß 
die Erhebungskommissionen in den einzelnen Ge
meinden diese Schäden zu erheben haben und daß 
nach Meldung dieser Schäden eine entsprechende, 

nach den finanziellen Möglichkeiten teilweise Aus
zahlung der Schäden erfolgt. 

Nun hat sich aber folgendes ergeben: Es ist mir 
auch klar, daß nur die Frage der Auszahlung primär 
das Land berührt hat, nicht die Frage der Schadens
erhebung. Aber wenn nun in einer Gemeinde, und 
zwar in der Gemeinde Grabersdorf in der Oststeier-
mark, beispielsweise folgendes geschehen ist, daß 
diese Schadenserhebung nach Angabe ortsansässi
ger Gemeinderäte, und zwar nicht nur der freiheit
lichen Fraktion, so erfolgt ist, daß die Betroffenen 
ihren Schaden sowohl hinsichtlich des Umfanges als 
auch hinsichtlich der daraus erwachsenden finanziel
len Entschädigung dem Bürgermeister bekanntge
geben haben und der Bürgermeister ohne weitere 
Prüfung diese Schäden weitergemeldet hat, dann 
führt es natürlich zu sehr unguten Zuständen, etwa 
dadurch, daß bisher 151.000 S ausbezahlt wurden 
und nun festgestellt wird, und zwar in breiten Krei
sen der Bewohnerschaft dieser Gemeinde festge
stellt wird, daß zum Teil Schäden nicht abgegolten, 
dafür aber, ich stütze mich hier auf diese Angaben, 
anderen etwa das Fünffache des tatsächlich einge
tretenen Schadens bereits ausbezahlt wurde. Ich 
richte daher an Sie die konkrete Frage, ob nicht in 
diesem konkreten Fall eine Überprüfung dieser An
gaben rasch möglich ist und ob auch in Hinkunft 
eine entsprechend ausreichende Kontrolle vorhan
den ist, daß für die Mittel, die hier zur Verfügung 
stehen und die ja keineswegs den Schaden in sei
nem gesamten Umfang abdecken können, eine ge
rechte Verteilung sichergestellt ist, da es ja sonst in 
jeder Gemeinde oder fast in jeder Gemeinde zu 
sehr unerfreulichen Vorkommnissen kommen kann. 

Präsident: Ich erteile Herrn Landesrat Dr. Niederl 
zur Beantwortung der dringlichen Anfrage das 
Wort. 

Landesrat Dr. Niederl: Hohes Haus! Ich'möchte 
die dringliche Anfrage des Herrn Abg. Dipl.-Ing. 
DDr. Götz wie folgt beantworten: Sowohl die Auf
nahme als auch die Abrechnung der heurigen Hoch
wasserschäden erfolgte durch Privatschadensnach
weise. Das war eine Drucksorte, auf welcher der 
Name, die Einkommens-, Vermögens- und Familien
verhältnisse, ferner die Art und das Ausmaß des 
Schadens und auch die Art, wie der Schaden abge
golten werden soll, aufgenommen war. über diese 
Aufnahme sollten Ortskommissionen und Bezirks
kommissionen entscheiden, über die Bildung dieser 
Kommissionen wurden die Bezirkshauptmannschaf
ten mit drei Erlässen genauestens unterrichtet. 

Zum konkreten Fall möchte ich folgendes sagen: 
Die Sache Grabersdorf wurde bereits vor einiger 
Zeit durch die Bezirkskammer für Land- und Forst
wirtschaft in Feldbach berichtet und ich habe den 
Bezirkshauptmann bereits beauftragt, genau zu er
heben, ob es zu Unzulänglichkeiten gekommen ist 
und bejahendenfalls, warum es zu Unzulänglich
keiten gekommen ist. Die ausreichende Kontrolle, 
wie das Geld tatsächlich verwendet wird, ist mei
ner Meinung nach dadurch gegeben, daß diese Pri
vatschadensnachweise, nachdem der festgestellte 
Betrag durch die Steiermärkische Landesregierung 
bewilligt ist, wieder an die Bezirkshauptmannschaft 
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hinausgehen, damit in Zweifelsfällen wieder die Be
zirkskommission unter Beiziehung der Ortskommis
sion feststellen soll, ob dieser Betrag wirklich rich
tig ausgegeben wird. 

Präsident: Damit ist die Tagesordnung endgültig 
erledigt. 

Hoher Landtag! Der Landtag wird in diesem. Jahr 
noch intensive Beweise seines Arbeitswillens zu ge
ben haben, indem nicht nur der Landesvoranschlag 
für 1966 noch zu beraten und zu beschließen sein 
wird, sondern auch die Novellierung der Gemeinde-
Ordnung und des Grazer Statutes, welche beide Ge
setzesvorlagen heute aufgelegt wurden. 

Ich gebe somit die voraussichtlichen Termine der 
Ausschußsitzungen und der Landtagssitzungen be

kannt: Es werden selbstverständlich auch noch 
schrittliche Einladungen ergehen. 

Der Finanzausschuß soll am 6. Dezember um 
17 Uhr und am 7. Dezember um 9 Uhr zusammen
treten. 

Voraussichtlich wird sich der Landtag am 14., 15. 
und 16. Dezember mit dem Landesvoranschlag be
schäftigen. 

Der Gemeinde- und Verfassungsausschuß soll am 
21. Dezember um 9 Uhr zusammentreten und wird 
sich voraussichtlich der Landtag am 22. Dezember 
um 10 Uhr mit den beiden Vorlagen der Gemeinde
ordnung und des Grazer Statutes zu befassen haben. 

Die Sitzung ist geschlossen. 

Ende der Sitzung um 14.35 Uhr. 

Steierm. Landesdruckerei, Graz. —319-66 
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